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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

Der BGH hat zur Fristenkontrolle im Anwaltsbüro noch ein-
mal betont, dass das Empfangsbekenntnis für eine Urteils-
zustellung vom Anwalt erst unterzeichnet werden darf, wenn
in der Handakte die Rechtsmittelfrist festgehalten und im
Fristenkalender notiert ist.

Das Urteil des OLG Celle zeigt, wie schnell der Versicherungs-
nehmer dem Vorwurf einer wissentlichen Pflichtverletzung
ausgesetzt sein kann und den Versicherungsschutz verlieren
kann. Wenn der Versicherungsnehmer – hier ein Makler –
von jeder Prüfung und Beratung absieht, verletzt er Kardinal-
pflichten seines Auftrags. Einer Deckungsablehnung wegen
wissentlicher Pflichtverletzung kann der Auftragnehmer nur
dann entgehen, wenn er Tatsachen vorträgt, welche die
Gründe für seinen Pflichtverstoß nachvollziehbar machen.
Die Überlegungen des OLG treffen alle Rechtsdienstleister,
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und Notare
gleichermaßen.

Das OLG Brandenburg erweitert die Pflichten des Anwalts
gegenüber dem ehemaligen Mandanten nach Mandatsende.
Er ist gem. § 667 BGB zum einen verpflichtet, alles heraus-
zugeben, was er aus der Geschäftsbesorgung erlangt hat.
Daneben hat er gem. § 666 BGB Auskunft über den Sach-
stand zu erteilen und Rechenschaft abzulegen. Zur Rechen-
schaft kann auch die Vorlagepflicht von Teilen der Handakte
zählen, die nicht herausgegeben werden müssen oder be-
reits übergeben wurden, aber nachträglich beim ehemaligen
Mandanten verloren gingen. Im Entscheidungsfall hatte der
Mandant 4 Schriftsätze übergeben bekommen. Der Anwalt
verfügte aber über einen Aktenbestand von 12 Ordnern. Das
weitgehende Auskunftsrecht soll den Auftraggeber u.a. vor
einer evtl. treuwidrigen vorsätzlichen Schädigung durch den
Anwalt schützen.

Der Notar muss gem. § 17 Abs. 1 S. 1 BeurkG wirtschaftli-
che Beweggründe der Beteiligten – ist das Geschäft wirt-
schaftlich durchführbar und für einen Beteiligten wirtschaft-
lich nachteilig? – nur erforschen, wenn der Geschäftswille
nicht feststellbar ist. Dem LG Hannover lag ein Sachverhalt
vor, in dem der Notar davon ausging, dass die Käufer von
Teileigentum wussten, dass es sich nicht um Wohnflächen,
sondern Kellerflächen handelte.

Ihr Dr. Jürgen Gräfe

Dr. Jürgen Gräfe
Rechtsanwalt
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Der Prozessbevollmächtigte dürfe das Empfangsbekenntnis
über eine Urteilszustellung nur unterzeichnen und zurück-
geben, wenn sichergestellt sei, dass in der Handakte die
Rechtsmittelfrist festgehalten und vermerkt sei, dass die Frist
im Fristenkalender notiert sei. Der Klägervertreter zeige
weder auf, dass die Frist im Kalender und in der Handakte
vermerkt sei, noch dass er die Eintragungen durch Einzelan-
weisungen veranlasst habe. Es fehle zudem jeglicher Vortrag
zu einer Kontrolle der Fristnotierung im Kalender.

Zudem müssten Rechtsmittelbegründungsfristen im Kalender
so notiert werden, dass sie sich von gewöhnlichen Wieder-
vorlagefristen deutlich abhöben. Die vorliegende Berufungs-
begründungsfrist sei in derselben Spalte wie Vorfristen notiert
worden, ohne sie in geeigneter Weise gegenüber anderen
Fristen hervorzuheben.

Schließlich hätte der Klägervertreter bei Ablauf der Vorfrist
am 14.1.2019, spätestens am 21.1.2019 als Tag des Fristab-
laufs erkennen müssen, dass der Fristablauf bevorstehe. In
der fälschlicherweise vorgelegten Sache sei, weil der Kläger
obsiegt habe, die Eintragung einer Berufungsbegründungs-
frist nicht veranlasst gewesen. Die gleichwohl erfolgte Eintra-
gung hätte dem Klägervertreter Veranlassung zu Nachfor-
schungen bei der zuständigen Mitarbeiterin geben müssen,
wie es zu dem fehlerhaften Eintrag gekommen sei.

Das Verschulden des Klägervertreters sei für die Versäumung
der Frist auch ursächlich. Die Berufungsbegründung wäre
rechtzeitig eingelegt worden, wenn der Klägervertreter
durch entsprechende Einzelanweisung, geeignete Kontrollen
und die separate Notierung von Not- und Promptfristen
geeignete Vorkehrungen für eine ordnungsgemäße Führung
des Fristenkalenders und die Vorlage der richtigen Akte ge-
troffen und zudem bei Ablauf der Vorfrist beziehungsweise
der Berufungsbegründungsfrist Nachforschungen zu den
Ursachen des fehlerhaften Fristeintrags im Parallelverfahren
angestellt hätte.

2. Die Rechtsbeschwerde ist gemäß § 522 Abs. 1 Satz 4,
§ 574 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ZPO statthaft. Sie ist aber unzuläs-
sig, weil die hier maßgeblichen Rechtsfragen durch höchst-
richterliche Entscheidungen geklärt sind und ein Zulässig-
keitsgrund im Sinne des § 574 Abs. 2 ZPO nicht durchgreift.
Die Versäumung der Berufungsbegründungsfrist durch den
Kläger beruht auf dem Verschulden seines Prozessbevoll-
mächtigten, das dem Kläger gemäß § 85 Abs. 2 ZPO zuzu-
rechnen ist.

a) Der Prozessbevollmächtigte des Klägers hat pflichtwidrig
das Empfangsbekenntnis erteilt, ohne dass die Notierung der
Berufungsbegründungsfrist im Fristenkalender gesichert war.

aa) Zur Bestimmung des Beginns einer Rechtsmittelfrist ist es
erforderlich, das dafür maßgebliche Datum der Urteilszustel-
lung in einer jeden Zweifel ausschließenden Weise zu ermit-
teln und festzuhalten. Im Falle der Zustellung eines Schrift-
stücks an den Prozessbevollmächtigten der Partei nach § 174
ZPO kommt es für den Fristbeginn darauf an, wann der
Rechtsanwalt das Empfangsbekenntnis unterzeichnet hat.

Anwaltshaftung
• Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
• Unterzeichnen des Empfangsbekenntnisses
• Notieren von Fristen
• Wiedervorlagefrist
(BGH, Beschl. v. 12.9.2019 – IX ZB 13/19)

Leitsätze:
1. Der Rechtsanwalt darf das Empfangsbekenntnis für
eine Urteilszustellung erst unterzeichnen, wenn in den
Handakten die Rechtsmittelfrist festgehalten und ver-
merkt ist, dass die Frist im Fristenkalender notiert
worden ist.

2. Rechtsmittel- und Rechtsmittelbegründungsfristen
müssen so notiert werden, dass sie sich von gewöhn-
lichen Wiedervorlagefristen deutlich abheben. •

Zum Sachverhalt:
Der Kläger ist Verwalter in dem über das Vermögen der K.
GmbH am 23.12.2015 eröffneten Insolvenzverfahren. Im
vorliegenden Rechtsstreit begehrt er – gestützt auf §§ 133,
134 InsO – von der Beklagten die Rückzahlung eines Betra-
ges in Höhe von 25.420,71 EUR.

Das LG hat die Klage durch Urteil vom 9.11.2018 abgewie-
sen, das dem Kläger am 19.11.2018 zugestellt worden ist.
Der Kläger hat dagegen mit am 10.12.2018 bei dem OLG
eingegangenem Schriftsatz Berufung eingelegt. Nach ge-
richtlichem Hinweis vom 23.1.2019 über die Versäumung
der Berufungsbegründungsfrist hat der Kläger am 28.1.2019
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantragt und am
30.1.2019 die Berufung begründet.

Zur Begründung des Wiedereinsetzungsgesuchs hat der
Kläger geltend gemacht, nach Eingang des erstinstanzlichen
Urteils seien Einlegungs- und Begründungsfrist nebst Vorfris-
ten in der Handakte zutreffend notiert worden. Im Kalender
sei es durch Verschulden der sonst zuverlässigen Mitarbeite-
rin zu einem Übertragungsfehler gekommen, weil die Frist
zutreffend für den 21.1.2019 eingetragen worden, aber als
Gegner die Partei aus einer Parallelangelegenheit bezeichnet
worden sei. Diese Frist sei am 21.1.2019 auf Veranlassung
des Prozessbevollmächtigten gestrichen worden, weil der
Kläger in der Parallelsache voll obsiegt habe.

Das Berufungsgericht hat den Antrag auf Wiedereinsetzung
in den vorigen Stand zurückgewiesen und die Berufung als
unzulässig verworfen. Dagegen richtet sich die Rechtsbe-
schwerde des Klägers. •

Aus den Gründen:
Die Rechtsbeschwerde ist als unzulässig zu verwerfen.

1. Das Berufungsgericht hat ausgeführt:



Deshalb bedarf es eines besonderen Vermerks in den Hand-
akten, wann die Zustellung des Urteils erfolgt ist.

Um zu gewährleisten, dass ein solcher Vermerk angefertigt
wird und das maßgebende Datum zutreffend wiedergibt, darf
der Rechtsanwalt nach ständiger Rechtsprechung des BGH das
Empfangsbekenntnis über eine Urteilszustellung erst unter-
zeichnen und zurückgeben, wenn in den Handakten die Rechts-
mittelfrist festgehalten und vermerkt ist, dass die Frist im
Fristenkalender notiert worden ist (BGH, Beschl. v. 5.11.2002
– VI ZR 399/01, NJW 2003, 435, 436; v. 12.1.2010 – VI ZB
64/09, NJW-RR 2010, 417 Rdnr. 9; v. 2.2.2010 – VI ZB 58/09,
NJW 2010, 1080 Rdnr. 6).

Die Handakte muss durch entsprechende Erledigungsvermer-
ke oder auf sonstige Weise erkennen lassen, dass die Fristen
in den Fristenkalender eingetragen worden sind (BGH,
Beschl. v. 23.1.2013 – XII ZB 167/11, NJW-RR 2013, 1010
Rdnr. 10; v. 26.11.2013 – II ZB 13/12, WM 2014, 424 Rdnr. 9).

Soweit die Rechtsprechung Erledigungsvermerke des Büro-
personals zu den jeweils in den Handakten eingetragenen
Fristen fordert, soll sichergestellt werden, dass die Fristen
tatsächlich eingetragen sind und dem Anwalt eine entspre-
chende Kontrolle anhand der Handakten möglich ist.

Zu einer ordnungsgemäßen Büroorganisation gehört daher
eine klare Anweisung, dass stets und unter allen Umständen
zuerst die Fristen im Kalender eingetragen werden müssen,
bevor ein entsprechender Vermerk in der Akte eingetragen
werden kann. Denn sonst besteht die Gefahr, dass der Erle-
digungsvermerk in der Handakte bereits vor der Eintragung
in einen Kalender angebracht wird und die Gegenkontrolle
versagt (BGH, Beschl. v. 26.11.2013, a.a.O., Rdnr. 10).

bb) Diesen Anforderungen ist im Streitfall nicht genügt. In
der Handakte wurde lediglich die Berufungsbegründungsfrist
nebst Vorfrist festgehalten. Es fehlt indessen an dem außer-
dem in der Handakte vorzunehmenden Vermerk, dass die Frist
auch im Fristenkalender eingetragen worden ist (BGH, Beschl.
v. 23.1.2013, a.a.O.; Beschl. v. 26.11.2013, a.a.O., Rdnr. 9).

Der Klägervertreter hatte entgegen der Auffassung der
Rechtsbeschwerde keinen Anhaltspunkt dafür, dass die Frist
neben der Handakte auch in dem Kalender – zutreffend –
verzeichnet worden war. Die Wiedergabe der Berufungs-
und Berufungsbegründungsfrist in der Handakte dokumen-
tiert entgegen der Rüge nicht ihre Notierung im Fristenkalen-
der. Hierfür bedurfte es eines – tatsächlich fehlenden –
eigenständigen Vermerks. Zudem kann dem Wiedereinset-
zungsbegehren nicht entnommen werden, dass die Anwei-
sung bestand, zuerst die Fristen im Kalender einzutragen,
bevor ein Vermerk in der Akte erfolgt (BGH, Beschl. v.
26.11.2013, a.a.O., Rdnr. 10).

Da in der Handakte das Ende der Berufungsbegründungsfrist
zunächst für den 19.1.2019 festgehalten und sodann auf
den 21.1.2019 korrigiert wurde, bestanden für den Prozess-
bevollmächtigten konkrete Zweifel, ob das Fristende zuvor
zutreffend im Fristkalender dokumentiert worden war.
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b) Zudem hat der Prozessbevollmächtigte des Klägers nicht
den anwaltlichen Pflichten im Zusammenhang mit der für die
Berufungsbegründung notierten Vorfrist genügt.

aa) Ein Rechtsanwalt muss durch geeignete organisatorische
Maßnahmen dafür Sorge tragen, dass Fristversäumnisse
möglichst vermieden werden. Dazu gehört nach feststehen-
der Rechtsprechung die allgemeine Anordnung, dass jeden-
falls bei Prozesshandlungen wie einer Berufungsbegründung,
deren Vornahme nach ihrer Art mehr als nur einen gering-
fügigen Aufwand an Zeit und Mühe erfordert, außer dem
Datum des Fristablaufs auch noch eine Vorfrist zu vermerken
ist. Sie soll bewirken, dass dem Rechtsanwalt durch rechtzei-
tige Vorlage der Akten auch für den Fall von Unregelmäßig-
keiten und Zwischenfällen noch eine ausreichende Überprü-
fungs- und Bearbeitungszeit verbleibt (BGH, Beschl. v.
27.5.1997 – VI ZB 10/97, NJW 1997, 2825, 2826).

Wenn ihm die Akten auf Vorfrist vorgelegt werden, hat der
Rechtsanwalt Anlass zur eigenverantwortlichen Prüfung, ob
das Fristende richtig ermittelt und festgehalten ist (BGH,
Beschl. v. 17.6.1999 – IX ZB 32/99, NJW 1999, 2680).

bb) Im Streitfall ist ausweislich der Handakte pflichtgemäß
eine Vorfrist für die Berufungsbegründung auf den 14.1.2019
notiert worden. Es fehlt jedoch an jeder Darlegung, ob die
Akten dem Klägervertreter an diesem Tag vorgelegt wurden
(BGH, Beschl. v. 27.5.1997, a.a.O.) und er die gebotene
Prüfung (BGH, Beschl. v. 17.6.1999, a.a.O.) vorgenommen
hat. Ist die Möglichkeit einer verschuldeten Fristversäumung
gegeben, kann Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nicht
gewährt werden (BGH, Beschl. v. 18.10.1995 – I ZB 15/95,
NJW 1996, 319).

Fehlende Angaben deuten angesichts der den Anwälten be-
kannten Pflichtenlage nicht auf Unklarheiten oder Lücken des
Vortrags hin, die aufzuklären oder zu füllen wären, sondern
erlauben den Schluss darauf, dass entsprechende organisato-
rische Maßnahmen gefehlt haben (BGH, Beschl. v. 26.11.2013
– II ZB 13/12, WM 2014, 424 Rdnr. 12).

c) Schließlich fehlt es an der gebotenen Hervorhebung der
Rechtsmittelbegründungsfristen in dem Fristenkalender.

aa) Es entspricht gefestigter Rechtsprechung, dass Rechtsmit-
tel- und Rechtsmittelbegründungsfristen so notiert werden
müssen, dass sie sich von gewöhnlichen Wiedervorlagefris-
ten deutlich abheben. Insoweit kommen besondere Spalten
für Rechtsmittel- und Rechtsmittelbegründungsfristen sowie
eine farbliche Kennzeichnung bestimmter Sachen in Betracht
(BGH, Beschl. v. 29.7.2004 – III ZB 27/04, NJW-RR 2005,
215).

bb) Diesen organisatorischen Vorkehrungen wurde nicht ge-
nügt. Es fehlt an einer deutlichen Hervorhebung der Rechts-
mittel- und Rechtsmittelbegründungsfristen. Im Kalender des
Prozessbevollmächtigten des Klägers wurden sämtliche
Fristen in gleicher Weise festgehalten. Eine geringe Anzahl
zu beachtender Fristen mag die Anforderungen an die Her-
vorhebung mildern, gestattet indessen nicht, darauf – wie im



Insolvenzverwaltervergütung
• Schwerwiegende Pflichtverletzung
• Verletzung der Treuepflicht
(BGH, Beschl. v. 12.9.2019 – IX ZB 76/18)

Leitsatz:
Die Versagung der Vergütung des Insolvenzverwalters
wegen Pflichtverletzungen in anderen Insolvenzverfah-
ren kommt im Hinblick auf den Verhältnismäßigkeits-
grundsatz erst in Betracht, wenn gewichtige, vorsätz-
liche oder zumindest leichtfertige Pflichtverstöße
festgestellt sind, deren unterlassene Offenbarung
gegenüber dem Insolvenzgericht eine schwere, subjek-
tiv in hohem Maße vorwerfbare Verletzung der Treue-
pflicht darstellt. •

Zum Sachverhalt:
Mit Beschluss vom 24.11.2015 eröffnete das AG Wiesbaden
das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Schuldners
und bestellte Ralf H. zum Insolvenzverwalter. Durch Be-
schluss vom 15.7.2016 wurde der Insolvenzverwalter auf
seinen eigenen Antrag hin aus seinem Amt entlassen und
der weitere Beteiligte zu 2) zum neuen Insolvenzverwalter
bestellt.

Über das Vermögen des früheren Insolvenzverwalters wurde
mit Beschluss vom 1.9.2016 das Insolvenzverfahren eröffnet
und der weitere Beteiligte zu 1) zum Insolvenzverwalter be-
stellt. Mit Schreiben vom 30.4.2018 hat der frühere Insol-
venzverwalter die Festsetzung seiner Vergütung und Ausla-
gen in Höhe von 1.385,16 EUR beantragt. Das AG hat den
Vergütungsanspruch als verwirkt zurückgewiesen.

Die dagegen erhobene sofortige Beschwerde des weiteren
Beteiligten zu 1) hat das LG zurückgewiesen und die Rechts-
beschwerde zugelassen. Mit dieser verfolgt der weitere
Beteiligte zu 1) den Vergütungsanspruch des früheren Insol-
venzverwalters weiter. •

Aus den Gründen:
Die Rechtsbeschwerde führt zur Aufhebung der angefoch-
tenen Entscheidung und zur Zurückverweisung der Sache an
das Beschwerdegericht.

1. Das Beschwerdegericht hat zur Begründung seiner Ent-
scheidung ausgeführt: Ein Insolvenzverwalter verwirke seinen
Anspruch auf Vergütung entsprechend dem der Regelung in
§ 654 BGB zugrundeliegenden allgemeinen Rechtsgedan-
ken, wenn er vorsätzlich oder grob fahrlässig die ihm oblie-
gende Treuepflicht so schwerwiegend verletze, dass er sich
seines Lohnes als unwürdig erweise.

Der frühere Insolvenzverwalter habe seinen Vergütungsan-
spruch aufgrund eines schweren Treuebruchs gegenüber dem
Insolvenzgericht, das ihn zum Insolvenzverwalter bestellt
habe, verwirkt. Der frühere Insolvenzverwalter habe dem
Insolvenzgericht vor seiner Ernennung nicht mitgeteilt, dass
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Büro des Klägervertreters – völlig zu verzichten (vgl. BGH,
Urt. v. 21.12.1988 – VIII ZR 84/88, NJW 1989, 2393, 2394 f.).
Die deutliche Hervorhebung wichtiger Fristen ist zur Vermei-
dung von Unklarheiten grundsätzlich ständig und ohne
Rücksicht darauf, wie viele weitere Fristen eingetragen sind,
zu beachten.

d) Liegen – wie im Streitfall – mehrere Pflichtverletzungen
vor, kann Wiedereinsetzung nur dann gewährt werden, wenn
glaubhaft gemacht wird, dass sie sich nicht auf die Fristver-
säumung ausgewirkt haben können (BGH, Beschl. v. 21.9.2000
– IX ZB 67/00, NJW 2000, 3649, 3650). Besteht hingegen
die Möglichkeit, dass die Versäumung der Frist auf dem fest-
gestellten Verschulden beruht, scheidet eine Wiedereinset-
zung aus (BGH, Beschl. v. 9.5.2019 – IX ZB 6/18, NJW 2019,
2028 Rdnr. 16). Im Streitfall liegt es nahe, dass die Fristver-
säumung auf dem festgestellten Verschulden des Prozess-
bevollmächtigten des Klägers beruht.

aa) Wäre das Empfangsbekenntnis erst nach Anfertigung des
Vermerks über das Datum der Unterzeichnung und Festhal-
tung der Rechtsmittelfrist auch im Fristenkalender zurückge-
sandt worden, ist davon auszugehen, dass die Berufung
rechtzeitig eingelegt worden wäre (BGH, Beschl. v. 12.1.2010
– VI ZB 64/09, NJW-RR 2010, 417 Rdnr. 11).

Der Prozessbevollmächtigte hätte mangels eines Vermerks in
der Handakte die Eintragung der zutreffenden Frist im
Kalender veranlassen müssen. Dann wäre bei unterstellt im
Übrigen ordnungsgemäßem Vorgehen die Berufungsbegrün-
dung rechtzeitig eingelegt worden (BGH, Beschl. v.
26.11.2013 – II ZB 13/12, WM 2014, 424 Rdnr. 13).

bb) Ebenso hätte eine Fristprüfung bei Vorlage der Akte auf
die Vorfrist die Fristversäumung verhindert. Die Eintragung
der Vorfrist bietet eine zusätzliche Fristensicherung. Sie kann
die Fristwahrung in der Regel selbst dann gewährleisten,
wenn die Eintragung der Berufungsbegründungsfrist verse-
hentlich unterblieben ist (BGH, Beschl. v. 24.1.2012 – II ZB
3/11, NJW-RR 2012, 747 Rdnr. 13).

Wären die Akten an dem für die Vorfrist eingetragenen Tag
dem Prozessbevollmächtigten des Klägers vorgelegt worden,
so hätte dieser bei Erfüllung seiner mit der Aktenvorlage an
ihn entstehenden Verpflichtung zur eigenverantwortlichen
Fristenprüfung anhand des fehlenden Erledigungsvermerks
festgestellt, dass die Berufungsbegründungsfrist vom Büro-
personal falsch eingetragen war. Dann hätte er bis zum
Fristablauf entweder die Berufung begründen oder rechtzei-
tig eine Fristverlängerung beantragen können (BGH, Beschl.
v. 6.7.1994 – VIII ZB 26/94, NJW 1994, 2551, 2552).

Der Prozessbevollmächtigte des Klägers hätte die Sache,
wenn er sie nicht sofort bearbeitet, für den letzten Tag
wieder auf Frist legen können. Dann wäre ebenfalls aufgefal-
len, dass infolge der Verwechslung mit dem Parallelverfahren
eine fehlerhafte Frist notiert worden war (BGH, Beschl. v.
17.6.1999 – IX ZB 32/99, NJW 1999, 2680). •
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es in einem anderen Insolvenzverfahren zu einer doppelten
Entnahme der Vergütung in Höhe von 7.787,44 EUR gekom-
men sei. Eine Rückführung der entnommenen Gelder durch
ihn sei nicht erfolgt.

Auch in einem weiteren Insolvenzverfahren sei es zu Unre-
gelmäßigkeiten im Zusammenhang mit einer Abrechnung
gekommen, die der frühere Insolvenzverwalter zwar nicht
bestritten, aber als nicht so schwerwiegend dargestellt habe.
Das Gericht betrachte die zutage getretenen unstreitigen
Pflichtverletzungen insbesondere in der Gesamtschau als
erheblich.

Der frühere Insolvenzverwalter habe die Pflichtverletzungen
vor seiner Bestellung begangen. Er habe damit seine Bestel-
lung in dem vorliegenden Verfahren durch Täuschung er-
schlichen, indem er frühere Pflichtverletzungen bewusst ver-
schwiegen habe.

Soweit der weitere Beteiligte zu 1) darauf hingewiesen habe,
dass durch den früheren Insolvenzverwalter Pflichtverletzun-
gen allenfalls in Form einer fehlerhaften Aufsicht eingeräumt
worden seien, führe auch dies zu der Annahme einer schwer-
wiegenden Verletzung der Treuepflicht, weil dann den Mit-
arbeitern sämtliche Abrechnungen ohne Prüfung überlassen
worden seien.

2. Die Rechtsbeschwerde ist begründet, denn das Beschwer-
degericht hat keine hinreichenden Feststellungen getroffen,
die eine Versagung des Vergütungsanspruchs des früheren
Insolvenzverwalters rechtfertigen würden.

a) Nach der Rechtsprechung des BGH verwirkt der Insolvenz-
verwalter seinen Anspruch auf Vergütung entsprechend dem
der Regelung des § 654 BGB zugrundeliegenden allgemeinen
Rechtsgedanken, wenn er vorsätzlich oder grob leichtfertig
die ihm obliegende Treuepflicht so schwerwiegend verletzt,
dass er sich seines Lohnes als „unwürdig“ erweist.

Da der Insolvenzverwalter einen gemäß Art. 12 Abs. 1 GG
verfassungsrechtlich gewährleisteten Anspruch auf Vergü-
tung seiner Tätigkeit hat, kommt ein Ausschluss der Vergü-
tung bei Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrund-
satzes allerdings nur in eng begrenzten Ausnahmefällen in
Betracht. Es genügt nicht jede objektiv erhebliche Pflichtver-
letzung. Die Versagung jeglicher Vergütung kommt vielmehr
nur bei einer schweren, subjektiv in hohem Maße vorwerfba-
ren Verletzung der Treuepflicht in Betracht.

Ein solcher Fall liegt insbesondere dann vor, wenn der Insol-
venzverwalter besonders schwerwiegende Pflichtverletzungen
in Form von Straftaten zum Nachteil der Masse begangen hat
(BGH, Beschl. v. 22.11.2018 – IX ZB 14/18, ZIP 2019, 82
Rdnr. 16 m.w.N.).

Den entscheidenden Grund für die Beurteilung, dass der An-
spruch auf Vergütung verwirkt ist, bildet der schwere Treue-
bruch des Verwalters gegenüber dem Insolvenzgericht, das
ihn zum Insolvenzverwalter bestellt hat. Das Insolvenzgericht
hat zum Insolvenzverwalter nach § 56 Abs. 1 InsO eine ge-

eignete Person zu bestellen. Zu den persönlichen Anforde-
rungen an den Insolvenzverwalter gehört neben der fachli-
chen Qualifikation auch seine persönliche Integrität, insbe-
sondere seine Ehrlichkeit (BGH, Beschl. v. 14.7.2016 –IX ZB
52/15, ZIP 2016, 1648 Rdnr. 8 m.w.N.).

Deshalb kann die Verwirkung des Vergütungsanspruchs
grundsätzlich nur auf Pflichtverletzungen des Verwalters bei
der Ausübung des konkreten Amtes gestützt werden, für das
er eine Vergütung beansprucht (BGH, Beschl. v. 21.9.2017 –
IX ZB 28/14, ZIP 2017, 2063 Rdnr. 11).

b) Dagegen führen Pflichtverletzungen des Insolvenzverwal-
ters in anderen Verfahren nur unter besonderen Umständen
zum Verlust des Anspruchs auf die Vergütung (vgl. BGH,
Beschl. v. 21.9.2017, a.a.O.). So kommt die Versagung der
Vergütung grundsätzlich nur bei gewichtigen, vorsätzlichen
oder zumindest leichtfertigen Pflichtverstößen in Betracht
(vgl. BGH, Beschl. v. 6.5.2004 – IXZB 349/02, BGHZ 159,
122, 132).

Allerdings kann eine einmalige, in der Begehung einer Straf-
tat zum Ausdruck kommende Pflichtverletzung genügen,
denn auch eine in einem anderen Verfahren verübte Straftat
kann die charakterliche Eignung des Verwalters, fremdes
Vermögen zu verwalten, entfallen lassen (vgl. BGH, Beschl. v.
17.3.2011 – IX ZB 192/10, WM 2011, 663 Rdnr. 20). Zudem
sind Vergütungsansprüche auch dann ausgeschlossen, wenn
der Insolvenzverwalter seine Bestellung in strafbarer Weise
erschleicht und damit im eigenen wirtschaftlichen Interesse
eine Gefährdung der erfolgreichen Abwicklung des Insol-
venzverfahrens in Kauf nimmt (vgl. BGH, Beschl. v. 6.5.2004,
a.a.O.).

Ein Insolvenzverwalter ist aber nicht verpflichtet, dem Insol-
venzgericht vor der Bestellung ungefragt jegliche Pflichtwid-
rigkeit aus anderen Verfahren mitzuteilen. Daher führt eine
unterlassene Offenbarung von Pflichtverletzungen in anderen
Insolvenzverfahren grundsätzlich nicht zum Verlust des Ver-
gütungsanspruchs (vgl. BGH, Beschl. v. 14.7.2016 – IX ZB
52/15, ZIP 2016, 1648 Rdnr. 9).

Vielmehr muss die unterlassene Offenbarung der Pflichtver-
letzungen in anderen Insolvenzverfahren selbst eine schwere,
subjektiv in hohem Maße vorwerfbare Verletzung der Treue-
pflicht darstellen (vgl. BGH, Beschl. v. 14.7.2016, a.a.O.,
Rdnr. 6). Dies kommt erst in Betracht, wenn es sich um
Pflichtwidrigkeiten in einem Ausmaß handelt, bei dem im
Falle des Bekanntwerdens nach der Bestellung die sofortige
Entlassung aus dem Amt des Verwalters nach § 59 InsO
nicht nur gerechtfertigt, sondern die zwingende Folge wäre.

Denn der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz gebietet eine enge
Begrenzung der Fälle, in denen ein Anspruch auf Vergütung
ausgeschlossen ist (vgl. BGH, Beschl. v. 9.6.2011 – IX ZB
248/09, ZIP 2011, 1526 Rdnr. 6).

c) Verhaltensweisen des früheren Insolvenzverwalters, die als
eine derart schwere Verletzung der ihm obliegenden Treue-
pflicht zu werten wären, sind durch das Beschwerdegericht



2. Ein Rechtsanwalt muss, wenn er unvorhergesehen
erkrankt, nur das, aber auch alles zur Fristwahrung
unternehmen, was ihm dann möglich und zumutbar ist.
Die fristwahrenden Maßnahmen eines unvorhergesehen
erkrankten Einzelanwalts ohne eigenes Personal können
sich darin erschöpfen, die Vertretung, für die er zuvor
im Rahmen der ihm obliegenden allgemeinen Vorkeh-
rungen für Verhinderungsfälle Vorsorge zu treffen
hatte, zu kontaktieren und um die Beantragung einer
Fristverlängerung zu bitten. •

Zum Sachverhalt:
Die Klägerin nimmt die Beklagte auf Ersatz des Schadens aus
einem Verkehrsunfall in Anspruch. Das LG hat die Klage ab-
gewiesen. Gegen das am 22.8.2017 zugestellte Urteil hat
der Prozessbevollmächtigte der Klägerin rechtzeitig Berufung
eingelegt. Nach Hinweis des Vorsitzenden des Berufungsge-
richts, dass eine Berufungsbegründung nicht eingegangen
sei und die Berufung als unzulässig verworfen werden müs-
se, hat der Prozessbevollmächtigte der Klägerin mit Schrift-
satz vom 3.11.2017 wegen der Versäumung der Berufungs-
begründungsfrist Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
beantragt.

Zur Begründung hat er ausgeführt, er sei spätestens seit dem
17.10.2017 wegen einer akuten Lumboischialgie derart
arbeitsunfähig gewesen, dass er nur noch unter starken
Schmerzen und Einnahme von Schmerzmitteln täglich maxi-
mal zwei bis drei Stunden seiner Tätigkeit als Rechtsanwalt
habe nachgehen können. Er sei daher nicht in der Lage ge-
wesen, sich sachgemäß in den Sach- und Rechtsstand der
Berufungsangelegenheit einzuarbeiten und eine zweckmä-
ßige Berufungsbegründung anzufertigen. Erst ab dem
2.11.2017 sei er wieder in der Lage gewesen, sich der Ange-
legenheit zu widmen.

Mit Beschluss vom 8.11.2017 hat das Berufungsgericht die
beantragte Wiedereinsetzung in den vorigen Stand abge-
lehnt und die Berufung wegen nicht rechtzeitiger Berufungs-
begründung als unzulässig verworfen. Hiergegen hat die
Klägerin Rechtsbeschwerde eingelegt, mit welcher sie die
Begründung des Wiedereinsetzungsantrags dahingehend
ergänzt hat, ihr Prozessbevollmächtigter, der Einzelanwalt sei
und keine Bürokraft beschäftige, sei aufgrund seiner Erkran-
kung lediglich in der Lage gewesen, Post zu öffnen und zu
sortieren.

Mit Beschluss vom 24.4.2018 (VI ZB 48/17 – VersR 2018,
1212) hat der Senat den Beschluss des Berufungsgerichts
aufgehoben, weil dieses vor Ablauf der Wiedereinsetzungs-
frist über den Antrag entschieden hatte. Für das weitere
Verfahren hat der Senat (a.a.O., Rdnr. 9) darauf hingewie-
sen, es werde zu berücksichtigen sein, „dass ein Einzelan-
walt ohne eigenes Personal ihm zumutbare Vorkehrungen
für einen Verhinderungsfall, z.B. durch Absprache mit einem
vertretungsbereiten Kollegen, zu treffen hat und dass es zu
den möglichen und zumutbaren Maßnahmen, die ein unvor-
hergesehen erkrankter Rechtsanwalt zu treffen hat, auch
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nicht festgestellt worden. Allein der Umstand, dass der frü-
here Insolvenzverwalter bei seiner Bestellung im hiesigen
Verfahren dem Insolvenzgericht nicht mitgeteilt hat, es sei in
einem anderen Insolvenzverfahren durch ihn als Insolvenzver-
walter zu einer doppelten Entnahme der Vergütung in Höhe
von 7.787,44 EUR gekommen, reicht hierfür nicht aus.

Vielmehr ist das konkrete pflichtwidrige Verhalten des frühe-
ren Insolvenzverwalters nach Art, Inhalt und Umfang festzu-
stellen und sind stets die Umstände im Hinblick auf die dem
Insolvenzverwalter gegenüber dem Insolvenzgericht oblie-
gende Treuepflicht zu würdigen (vgl. BGH, Beschl. v.
22.11.2018 – IX ZB 14/18, ZIP 2017, 2063 Rdnr. 19).

Soweit das Beschwerdegericht darauf abgestellt hat, dass es
auch in einem weiteren Insolvenzverfahren zu Unregelmäßig-
keiten im Zusammenhang mit einer Abrechnung gekommen
sein soll, hat es eigene Feststellungen insoweit nicht getrof-
fen. Auch dem angefochtenen Beschluss des AG sind Fest-
stellungen hierzu nicht zu entnehmen.

3. Die angefochtene Entscheidung war danach aufzuheben
und die Sache, weil sie nicht zur Entscheidung reif ist, zur
erneuten Entscheidung an das Beschwerdegericht zurückzu-
verweisen (§ 577 Abs. 4 ZPO).

Dabei wird das Beschwerdegericht zu berücksichtigen haben,
dass eine Versagung der Vergütung im Hinblick auf den
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz erst in Betracht kommt, wenn
gewichtige, vorsätzliche oder zumindest leichtfertige Pflicht-
verstöße des früheren Insolvenzverwalters in anderen Insol-
venzverfahren festgestellt worden sind, deren unterlassene
Offenbarung selbst eine schwere, subjektiv in hohem Maße
vorwerfbare Verletzung der Treuepflicht darstellt. Ein ent-
scheidendes Gewicht liegt bei der Frage der subjektiven
Vorwerfbarkeit der Treuepflichtverletzung (vgl. BGH, Beschl.
v. 6.5.2004 – IX ZB 349/02, BGHZ 159, 122, 131). •

Anwaltshaftung
• Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
• Allgemeine Vorkehrungen für Verhinderungsfall
(BGH, Beschl. v. 16.4.2019 – VI ZB 44/18)

Leitsätze:
1. Ein Rechtsanwalt muss allgemeine Vorkehrungen
dafür treffen, dass das zur Wahrung von Fristen Erfor-
derliche auch dann unternommen wird, wenn er unvor-
hergesehen ausfällt. Ist er als Einzelanwalt ohne eigenes
Personal tätig, muss er ihm zumutbare Vorkehrungen
für einen Verhinderungsfall, z.B. durch Absprache mit
einem vertretungsbereiten Kollegen, treffen. Durch kon-
krete Maßnahmen im Einzelfall muss sich der Rechts-
anwalt allerdings nur dann vorbereiten, wenn er einen
solchen konkreten Ausfall vorhersehen kann.



a) Das Verfahrensgrundrecht auf Gewährung wirkungsvollen
Rechtsschutzes gebietet es, einer Partei die Wiedereinset-
zung in den vorigen Stand nicht aufgrund von Anforderun-
gen an die Sorgfaltspflichten ihres Prozessbevollmächtigten
zu versagen, die nach höchstrichterlicher Rechtsprechung
nicht verlangt werden und den Parteien den Zugang zu einer
in der Verfahrensordnung eingeräumten Instanz in unzumut-
barer, aus Sachgründen nicht mehr zu rechtfertigender
Weise erschweren (st. Rspr., siehe nur Senatsbeschl. v.
10.4.2018 – VI ZB 44/16, VersR 2018, 1085 Rdnr. 5 m.w.N.).

b) Davon ausgehend ist die Begründung, mit der das Beru-
fungsgericht die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
versagt hat, nicht zu beanstanden. Zutreffend geht das Beru-
fungsgericht davon aus, dass die Klägerin schon nicht dar-
gelegt hat, dass ein Verschulden ihres Prozessbevollmächtig-
ten an der Fristversäumung, das ihr nach § 85 Abs. 2 ZPO
zuzurechnen ist, nicht vorliegt.

aa) Nach ständiger Rechtsprechung des BGH muss ein Rechts-
anwalt allgemeine Vorkehrungen dafür treffen, dass das zur
Wahrung von Fristen Erforderliche auch dann unternommen
wird, wenn er unvorhergesehen ausfällt. Er muss seinem Per-
sonal die notwendigen allgemeinen Anweisungen für einen
solchen Fall geben. Ist er als Einzelanwalt ohne eigenes Per-
sonal tätig, muss er ihm zumutbare Vorkehrungen für einen
Verhinderungsfall, z.B. durch Absprache mit einem vertre-
tungsbereiten Kollegen, treffen (Senatsbeschl. v. 10.4.2018 –
VI ZB 44/16, VersR 2018, 1085 Rdnr. 7; v. 6.3.1990 – VI ZB
4/90, VersR 1990, 1026; BGH, Beschl. v. 2.6.2016 – III ZB
2/16, NJW-RR 2016, 1022 Rdnr. 8; v. 26.9.2013 – V ZB
94/13, NJW 2014, 228 Rdnr. 7; v. 18.9.2008 – V ZB 32/08,
NJW 2008, 3571 Rdnr. 9).

Durch konkrete Maßnahmen im Einzelfall muss sich der
Rechtsanwalt allerdings nur dann vorbereiten, wenn er einen
solchen konkreten Ausfall vorhersehen kann (BGH, Beschl.
v. 2.6.2016 – III ZB 2/16, NJW-RR 2016, 1022 Rdnr. 8; v.
26.9.2013 – V ZB 94/13, NJW 2014, 228 Rdnr. 7; v.
18.9.2008 – V ZB 32/08, NJW 2008, 3571 Rdnr. 9; jew.
m.w.N.).

Wird der Rechtsanwalt unvorhergesehen krank, muss er nur
das, aber auch alles zur Fristwahrung unternehmen, was ihm
dann möglich und zumutbar ist (Senatsbeschl. v. 10.4.2018
– VI ZB 44/16, VersR 2018, 1085 Rdnr. 7; v. 6.3.1990 – VI ZB
4/90, VersR 1990, 1026; BGH, Beschl. v. 2.6.2016 – III ZB
2/16, NJW-RR 2016, 1022 Rdnr. 8; v. 26.9.2013 – V ZB
94/13, NJW 2014, 228 Rdnr. 10; v. 18.9.2008 – V ZB 32/08,
NJW 2008, 3571 Rdnr. 9).

Die fristwahrenden Maßnahmen eines unvorhergesehen er-
krankten Einzelanwalts ohne eigenes Personal können sich
darin erschöpfen, die Vertretung, für die er zuvor im Rahmen
der ihm obliegenden allgemeinen Vorkehrungen für Verhin-
derungsfälle Vorsorge zu treffen hatte, zu kontaktieren und
um die Beantragung einer Fristverlängerung zu bitten (vgl.
Senatsbeschl. v. 19.2.2019 – VI ZB 43/18, z.V.b., Rdnr. 10;
v. 10.4.2018 – VI ZB 44/16, VersR 2018, 1085 Rdnr. 8; BGH,
Beschl. v. 26.9.2013 – V ZB 94/13, NJW 2014, 228 Rdnr. 11).

gehören kann, den Vertreter zu benachrichtigen und diesen
zu bitten, einen Fristverlängerungsantrag zu stellen (vgl.
BGH, Beschl. v. 26.9.2013 – V ZB 94/13, NJW 2014, 228
Rdnr. 7, 10, 11 m.w.N.)“.

Unter Bezugnahme auf diesen Hinweis hat der Vorsitzende
des Berufungsgerichts die Klägerin darauf hingewiesen, dass
beabsichtigt sei, den Wiedereinsetzungsantrag wiederum
zurückzuweisen und die Berufung erneut zu verwerfen. Dazu
hat die Klägerin durch ihren Prozessbevollmächtigten aus-
führen lassen, dieser habe zum damaligen Zeitpunkt seine
Kanzlei in einer Bürogemeinschaft ohne Beteiligung eines
anderen Rechtsanwalts betrieben. Ihm hätten auch außer-
halb des Büros in der näheren Umgebung keine weiteren
Rechtsanwälte zur Seite gestanden, die bereit gewesen
seien, das angenommene Mandat zu bearbeiten bzw. einen
Fristverlängerungsantrag zu stellen.

Mit Beschluss vom 4.10.2018 hat das Berufungsgericht die
beantragte Wiedereinsetzung in den vorigen Stand abge-
lehnt und die Berufung wegen nicht rechtzeitiger Berufungs-
begründung als unzulässig verworfen. Die Darlegungen des
Prozessbevollmächtigen reichten für eine unverschuldete
Fristversäumnis nicht aus. Es komme nicht entscheidend auf
seine Bemühungen im Krisenzeitpunkt an, sondern darauf,
dass er bereits zuvor Vorkehrungen für einen Verhinderungs-
fall, z.B. durch Absprache mit einem vertretungsbereiten
Kollegen, zu treffen gehabt hätte. Dazu fehle jeder Vortrag.

Im Übrigen und davon unabhängig sei der Vortrag zu den
Bemühungen des Prozessbevollmächtigten, durch einen
anderen Anwalt einen Fristverlängerungsantrag stellen zu
lassen, ohne hinreichende Substanz. Auch habe der Prozess-
bevollmächtigte gerade in einer Großstadt wie Hamburg
seinen Suchradius über die nähere Umgebung ausweiten
oder zumindest die Klägerin unterrichten müssen, um ihr
Gelegenheit zu geben, durch Beauftragung eines weiteren
Anwalts die drohende Fristversäumnis abzuwenden.

Gegen diesen Beschluss wendet sich die Klägerin mit der
Rechtsbeschwerde. •

Aus den Gründen:
Die gemäß § 522 Abs. 1 Satz 4, § 574 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1,
§ 238 Abs. 2 Satz 1 ZPO statthafte Rechtsbeschwerde ist
unzulässig, weil die Voraussetzungen des § 574 Abs. 2 ZPO
nicht erfüllt sind. Eine Entscheidung des Rechtsbeschwerde-
gerichts ist entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde
nicht zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung
(§ 574 Abs. 2 Nr. 2 ZPO) erforderlich; insbesondere verletzt
der angefochtene Beschluss nicht den Anspruch der Klägerin
auf Gewährung wirkungsvollen Rechtsschutzes (Art. 2 Abs. 1
GG i.V.m. dem Rechtsstaatsprinzip; vgl. BVerfG, NJW 2003,
281 m.w.N.) und rechtlichen Gehörs (Art. 103 Abs. 1 GG).

1. Die Zurückweisung des Antrags der Klägerin auf Wieder-
einsetzung in den vorigen Stand gegen die Versäumung der
Berufungsbegründungsfrist ist nicht zu beanstanden.
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Die höchstrichterliche Rechtsprechung sieht mithin differen-
zierte Anforderungen einerseits für allgemeine vorausschau-
ende Vorkehrungen für den Krankheitsfall und andererseits
für konkrete Maßnahmen im bereits eingetretenen Krank-
heitsfall vor (BGH, Beschl. v. 2.6.2016 – III ZB 2/16, NJW-RR
2016, 1022 Rdnr. 8).

bb) Wie vom Berufungsgericht zutreffend festgestellt, fehlt
in dem Vorbringen zum Wiedereinsetzungsgesuch jeder Vor-
trag dazu, dass der Prozessbevollmächtigte der Klägerin all-
gemeine Vorkehrungen für einen unvorhergesehenen Krank-
heitsfall, etwa durch Absprache mit einem vertretungsberei-
ten Kollegen, getroffen hätte, den er dann im Krankheitsfall
nur noch hätte kontaktieren und um die Beantragung der
Fristverlängerung bitten müssen.

Nachdem bereits der Senat im ersten Rechtsbeschwerdever-
fahren mit Beschluss vom 24.4.2018 auf diesen Gesichts-
punkt hingewiesen und ergänzend auf den Beschluss des
BGH vom 26.9.2013 (V ZB 94/13, NJW 2014, 228 Rdnr. 7,
10, 11) Bezug genommen hat, in welchem die Verletzung
der Pflicht, allgemeine Vorkehrungen für einen Krankheitsfall
zu treffen, entscheidungserheblich war, und das Berufungs-
gericht seinerseits auf den Hinweis des Senats Bezug genom-
men hat, bedurfte es entgegen der Ansicht der Rechtsbe-
schwerde keines weiteren Hinweises auf die Notwendigkeit,
die getroffenen allgemeinen Vorkehrungen darzulegen.

Schon deshalb ist der neue Vortrag in der Rechtsbeschwer-
debegründung, der „generell vertretungsbereite Kollege“
habe „zum damaligen Zeitpunkt wegen Abwesenheit nicht
zur Verfügung“ gestanden, nicht berücksichtigungsfähig.

cc) Zutreffend ist ferner die selbständig tragende Hilfsbe-
gründung des angefochtenen Beschlusses dazu, dass der
Vortrag zu den getroffenen Maßnahmen in dem dann ein-
getretenen Krankheitsfall nicht ausreicht. Die Behauptung,
dass keine Rechtsanwälte zur Seite standen, die zur Stellung
eines Fristverlängerungsantrags bereit waren, impliziert, dass
diesbezügliche Bemühungen unternommen wurden. Welche
das waren, lässt der Vortrag nicht erkennen.

Richtig ist weiter die Beurteilung des Berufungsgerichts, dass
in einer Großstadt wie Hamburg der Suchradius über die
nähere Umgebung hinaus hätte ausgeweitet werden müs-
sen. Dies gilt umso mehr, als der Prozessbevollmächtigte der
Klägerin bei Ablauf der Berufungsbegründungsfrist bereits
eine Woche krank war.

Keinen Erfolg hat der Einwand der Rechtsbeschwerde, dass
das Berufungsgericht aufgrund der geschilderten Schwere
der Erkrankung hätte erkennen können, dass dem Prozess-
bevollmächtigten der Klägerin eine Suche nach einer Vertre-
tung erst nach Ablauf der Berufungsbegründungsfrist (also
nach dem 23.10.2017) zumutbar gewesen sei.

Sein Vortrag, dass er während seiner Krankheit täglich maxi-
mal zwei bis drei Stunden seiner Tätigkeit als Rechtsanwalt
habe nachgehen können, lässt eine Suche selbst dann nicht
als unzumutbar erscheinen, wenn er in dieser Zeit, wie er
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nachgetragen hat, lediglich Post öffnete und sortierte. Es
wäre Sache der Klagepartei gewesen, spätestens auf den
Hinweis des Berufungsgerichts vom 18.6.2018 hin vorzutra-
gen und glaubhaft zu machen, weshalb die Suche nach einem
Vertreter dennoch unzumutbar gewesen sein soll. Stattdessen
wurde in der Stellungnahme auf diesen Hinweis der Eindruck
erweckt, es habe eine Suche stattgefunden, diese sei nur
nicht erfolgreich gewesen.

dd) Auf die Frage, ob das Berufungsgericht die Klägerin auf
seine Rechtsansicht hätte hinweisen müssen, dass ihr Pro-
zessbevollmächtigter sie von der Erkrankung hätte in Kennt-
nis setzen müssen, kommt es nach alledem nicht an. Damit
ist auch nicht entscheidend, ob der neue Vortrag in der
Rechtsbeschwerdebegründung, dass die Klägerin nicht er-
reichbar gewesen sei, weil sie in dieser Zeit ihr Mobiltelefon
nicht genutzt und über keine E-Mail-Anschrift verfügt habe,
berücksichtigungsfähig wäre.

2. Da die Berufungsbegründung nicht rechtzeitig eingegan-
gen ist, hat das Berufungsgericht die Berufung zu Recht als
unzulässig verworfen. •

Notarhaftung
• Notarielle Belehrungspflicht
• Schadenzurechnung
• Verdecktes Geschäft
• Umfang der Interventionswirkung
(BGH, Urt. v. 4.4.2019 – III ZR 338/17)

Leitsätze:
1. Die notariellen Belehrungspflichten gemäß § 17 Abs.
1 und 2 BeurkG beschränken sich grundsätzlich auf das
konkret zu beurkundende Geschäft. Ein – für die Scha-
denzurechnung erforderlicher – innerer Zusammenhang
einer durch die Verletzung dieser Pflichten geschaffe-
nen Gefahrenlage kann daher nur mit einem Schaden
bestehen, der im Bereich des beurkundeten Geschäfts
entstanden ist. Die notariellen Belehrungspflichten be-
ziehen sich dagegen nicht auf ein verdecktes Geschäft,
das nicht Gegenstand der Beurkundung ist, das der
Notar nicht kennt und das für ihn auch nicht erkennbar
ist. Ein Schaden, der in dem Bereich eines solchen Ge-
schäfts entsteht, fällt daher nicht in den Schutzbereich
der verletzten Belehrungspflichten (Anschluss und Fort-
führung von BGH, Urt. v. 6.10.2011 – III ZR 34/11,
NJW-RR 2012, 300 Rdnr. 17).

2. Die Interventionswirkung nach § 74 Abs. 3, § 68 ZPO
gilt grundsätzlich nur zulasten des Streitverkündeten
und nicht zulasten der unterstützten Hauptpartei. Sie ist
jedoch nicht teilbar und kann dem Streitverkündeten
nicht lediglich hinsichtlich ihm ungünstiger Umstände
unter Weglassung günstiger Teile entgegengehalten
werden (Bestätigung BGH, Urt. v. 19.1.1989 – IX ZR
83/88, NJW-RR 1989, 766, 767). •
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Zum Sachverhalt:
Die Klägerin nimmt den Beklagten auf Schadenersatz wegen
Verletzung seiner notariellen Belehrungspflicht in Anspruch.

Die Rechtsvorgängerin der Klägerin schloss sich mit der I. & F.
GmbH & Co. KG zur P. GbR zusammen, um einen größeren
Altbaukomplex in M. zu sanieren und die sanierten Wohnun-
gen als Eigentumswohnungen zu verkaufen. In diesem Zu-
sammenhang entwickelte der Beklagte den Entwurf eines
notariellen Angebots eines Wohnungskaufvertrags. Darin bot
der Käufer den vorgenannten Gesellschaften an, mit ihm
einen in dem Entwurf wiedergegebenen Kaufvertrag abzu-
schließen.

Der Käufer sollte für eine jeweils zu bestimmende Frist an
sein Angebot gebunden sein. Danach sollte das Angebot
unbefristet weitergelten, bis es vom Käufer widerrufen wer-
den würde. Die Annahme für die Verkäufer sollte erfolgen,
sobald der Käufer zur Finanzierung des Erwerbs einen Darle-
hensvertrag geschlossen hatte und dies dem Beklagten mit-
geteilt worden war.

Am 29.5.2006 beurkundete der Notar T. in M. das – bis
zum 4.7.2006 bindende und danach bis zu einem Widerruf
unbefristet weitergeltende – Angebot des Herrn K. zum Ab-
schluss eines Kaufvertrags über eine der Wohnungen zu
einem Kaufpreis von 81.279 EUR. Zuvor hatten die I. & F.
GmbH & Co. KG und K. eine Eigenprovisionsvereinbarung
getroffen. Danach stand K. aus dem zu beurkundenden
Kaufpreis eine Eigenprovision von 13.004,64 EUR zu.

Am 16.6.2006 schloss K. zum Zweck des Erwerbs der Woh-
nung einen Darlehensvertrag über 81.200 EUR. Der Beklagte
beurkundete am 10.8.2006 die Annahme des Kaufangebots
durch die Verkäufer. K. entrichtete den Kaufpreis und wurde
am 15.10.2007 als Eigentümer der Wohnung im Grundbuch
eingetragen.

In einem vor dem LG Magdeburg und dem OLG Naumburg
(Urt. v. 29.10.2014) von K. als Kläger geführten Rechtsstreit,
dem der (hiesige) Beklagte als Streithelfer auf Seiten der
seinerzeitigen Beklagten und nunmehrigen Klägerin beitrat,
wurde diese zur Rückabwicklung des Kaufs verurteilt.

Ihre hiergegen gerichtete Revision wies der V. Zivilsenat des
BGH mit Urteil vom 13.5.2016 zurück (V ZR 265/14, WM
2016, 2235). In dem Revisionsurteil wird ausgeführt, das
notariell beurkundete Angebot des Käufers sei gemäß § 117
Abs. 1 BGB nichtig gewesen. Das zeitgleich und – abgesehen
von Kaufpreis und einer Eigenprovisionsabrede – mit dem-
selben Inhalt verdeckt abgegebene Angebot auf Abschluss
eines Kaufvertrags sei mangels Beurkundung gemäß § 125
BGB nichtig und überdies bei der Annahmeerklärung bereits
erloschen gewesen, weil die unbefristete Fortgeltungsklausel
gemäß § 308 Nr. 1 BGB unwirksam gewesen sei.

Wenn ein formnichtiges Angebot auf Abschluss eines nach
§ 311b Abs. 1 Satz 1 BGB beurkundungspflichtigen Vertrags
bei Abgabe der Annahmeerklärung bereits erloschen sei,
führten Auflassung und Eintragung des Eigentumsübergangs

in das Grundbuch nicht dazu, dass der Vertrag gemäß § 311b
Abs. 1 Satz 2 BGB wirksam werde.

Die Klägerin hat die Auffassung vertreten, der Beklagte habe
die Unwirksamkeit des Kaufangebotes wegen Verstoßes
gegen § 308 Nr. 1 BGB erkennen und sie hierüber aufklären
müssen. Er habe ihre Annahmeerklärung wegen des bereits
erloschenen Angebotes nicht beurkunden dürfen.

Das LG hat die Klage abgewiesen. Das Berufungsgericht hat
den Beklagten auf die Berufung der Klägerin unter Zurück-
weisung des weitergehenden Rechtsmittels verurteilt, die
Klägerin von den Verpflichtungen aus dem Urteil des OLG
Naumburg vom 29.10.2014 gegenüber dem Wohnungskäu-
fer freizustellen. Es hat ferner festgestellt, dass der Beklagte
zum Ausgleich des weiteren Vermögensschadens der Kläge-
rin verpflichtet ist, soweit dieser ihr dadurch entstanden ist
oder noch entsteht, dass durch die Erklärungen vom
29.5.2006 und 10.8.2006 und durch die am 15.10.2007
erfolgte Eigentumsumschreibung auf den Wohnungskäufer
kein wirksamer Kaufvertrag zustande kam.

Mit seiner vom Senat zugelassenen Revision begehrt der
Beklagte, die Berufung der Klägerin in vollem Umfang
zurückzuweisen. •

Aus den Gründen:
Die Revision des Beklagten hat Erfolg. Sie führt zur Wieder-
herstellung des klageabweisenden erstinstanzlichen Urteils.

I. Das Berufungsgericht hat ausgeführt, dem Beklagten sei
vorzuwerfen, dass er in das von ihm entworfene Angebot
dessen Fortgeltung über die Bindungsfrist hinaus aufgenom-
men, die Klägerin bei Eingang des Angebots nicht auf die
Unwirksamkeit der Fortgeltungsklausel hingewiesen und die
Vertragsparteien vor Beurkundung der Annahmeerklärung
nicht darauf aufmerksam gemacht habe, dass das Angebot
bereits erloschen gewesen sei. Hierdurch habe er gegen die
ihm nach § 17 Abs. 1 Satz 1 BeurkG, § 14 Abs. 1 Satz 2
BNotO obliegende Hinweis- und Belehrungspflicht verstoßen.

Die Pflichtverletzung habe auch zu einem Schaden geführt,
weil die Verpflichtung der Klägerin zur Rückabwicklung des
Kaufvertrages aufgrund des im Vorprozess ergangenen
Revisionsurteils vom 13.5.2016 feststehe und davon auszu-
gehen sei, dass die Annahmeerklärung bei pflichtgemäßem
Verhalten des Beklagten rechtzeitig innerhalb der bis zum
4.7.2006 laufenden Annahmefrist beurkundet worden wäre.

Zwar stehe aufgrund des Urteils vom 13.5.2016 auch bin-
dend fest, dass die beurkundeten Erklärungen aufgrund der
Eigenprovisionsabrede Scheingeschäfte im Sinne von § 117
BGB sowie die zeitgleich abgegebenen verdeckten Willenser-
klärungen gemäß § 125 BGB formnichtig seien und nicht
durch Auflassung und Eintragung gemäß § 311b Abs. 1 Satz
2 BGB wirksam geworden seien, weil durch die verspätete
Annahmeerklärung ein verdeckter Kaufvertrag nicht habe
zustande kommen können.



hat der Notar gemäß § 17 Abs. 1 und 2 BeurkG auf beide
Mängel hinzuweisen, um den Vertragsparteien die Gelegen-
heit zu geben, einen anderen, rechtlich in jeder Hinsicht wirk-
samen Kaufvertrag beurkunden zu lassen.

2. Rechtsfehlerhaft hat das Berufungsgericht jedoch ange-
nommen, der von ihm festgestellte, in dem Nichtzustande-
kommen eines wirksamen Kaufvertrages liegende Schaden
der Klägerin falle in den Schutzbereich der verletzten Amts-
pflichten.

a) Eine Haftung des Notars für kausal verursachte Schäden
kommt – wie allgemein im Schadenersatzrecht – nur in
Betracht, wenn ihm die Schäden bei wertender Betrachtung
auch zugerechnet werden können. Die Kriterien der äquiva-
lenten und adäquaten Schadenverursachung alleine führen
nicht immer zu sachgerechten Ergebnissen bei der Zuord-
nung der verursachten Schäden zu den Amtspflichtverletzun-
gen (Haug/Zimmermann, Die Amtshaftung des Notars, 4.
Aufl., Rdnr. 977, 979).

Auch im Notarhaftungsrecht kann daher nur für solche Scha-
denfolgen Ersatz verlangt werden, die innerhalb des Schutz-
bereichs der verletzten Norm liegen. Es muss sich um Folgen
handeln, die in den Bereich der Gefahren fallen, um derent-
willen die Rechtsnorm erlassen wurde. Deswegen muss zwi-
schen der durch den Schädiger geschaffenen Gefahrenlage
und dem Schaden ein innerer Zusammenhang bestehen. Eine
bloß zufällige äußere Verbindung genügt nicht (Senat, Urt.
v. 22.7.2010 – III ZR 293/09, WM 2010, 2281 Rdnr. 12 und
v. 10.7.2008 – III ZR 255/07, WM 2008, 1662 Rdnr. 15).

b) Das Berufungsgericht begründet seine Auffassung, der
Schaden der Klägerin falle in den Schutzbereich der vom
Beklagten verletzten Amtspflicht, damit, dass aufgrund der
fehlenden Belehrung des Beklagten über das Erlöschen des
Angebots des Käufers kein wirksamer Kaufvertrag zustande
gekommen sei.

Dass die zu beurkundenden Erklärungen nur Scheingeschäfte
gewesen seien, lasse den inneren Zusammenhang mit der
durch die fehlende Aufklärung geschaffenen Gefahrenlage
nicht entfallen. Die verdeckten Erklärungen seien zeitgleich
und – bis auf den Kaufpreis und die Eigenprovisionsabrede –
mit gleichem Inhalt wie die beurkundeten Erklärungen ab-
gegeben worden. Der Formmangel habe durch Auflassung
und Eintragung (§ 311b Abs. 1 Satz 2 BGB) geheilt werden
können.

Indes begründen diese Ausführungen lediglich die Kausalität
der Amtspflichtverletzung für den Schaden der Klägerin im
Sinne eines adäquaten Ursachenzusammenhangs. Der haf-
tungsrechtlich erforderliche innere Zusammenhang zwischen
einer vom Notar (pflichtwidrig) geschaffenen Gefahrenlage
und einem Schaden wird jedoch nicht schon dadurch herge-
stellt, dass die Gefahrenlage im Allgemeinen geeignet ist, den
eingetretenen Schaden herbeizuführen (zum adäquaten Kau-
salzusammenhang im Bereich des Amtshaftungsrechts vgl.
BeckOGK/Dörr, BGB, § 839 Rdnr. 479 [Stand: 1.3.2019]).
Erforderlich ist vielmehr stets, dass der Schaden in den Be-
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Dieser weitere, vom Beklagten nicht zu vertretende Mangel
lasse den Ursachenzusammenhang zwischen den Amts-
pflichtverletzungen und dem eingetretenen Schaden aber
nicht entfallen. Der in dem Nichtzustandekommen eines
wirksamen Kaufvertrages liegende Schaden falle auch in den
Schutzbereich der verletzten Amtspflichten.

II. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Überprüfung nicht
stand. Die Klägerin hat gegen den Beklagten keinen Scha-
denersatzanspruch aus Amtshaftung gemäß § 19 Abs. 1
Satz 1 BNotO.

1. Zu Recht hat das Berufungsgericht allerdings eine fahrläs-
sige Amtspflichtverletzung des Beklagten darin gesehen, dass
er die Klägerin als (Mit-)Verkäuferin vor Beurkundung ihrer
Annahmeerklärung nicht darauf hingewiesen hat, dass das
Angebot des Käufers infolge der Unwirksamkeit der unbefris-
teten Fortgeltungsklausel bereits erloschen gewesen sein
könnte.

Nach dem von ihm entwickelten Entwurf des Kaufangebots
sollte dieses auch nach Ablauf der bis zum 4.7.2006 währen-
den Bindungsfrist unbegrenzt fortgelten. Diese Fortgeltungs-
klausel war indes wegen des nicht begrenzten Zeitraums, in
dem die Verkäufer das Angebot noch annehmen konnten,
ungeachtet der Widerrufsmöglichkeit für den Käufer, nach
§ 308 Nr. 1 BGB unwirksam (vgl. BGH, Versäumnisurt. v.
7.6.2013 – V ZR 10/12, NJW 2013, 3434 Rdnr. 21 ff.).

Infolgedessen war das Angebot des Käufers nach Ablauf der
Bindungsfrist erloschen und stellte die am 10.8.2006 beur-
kundete Annahmeerklärung der Verkäufer nach § 150 Abs.
1 BGB ein neues Angebot dar (vgl. BGH, Versäumnisurt. v.
7.6.2013, a.a.O., Rdnr. 27).

Dem Beklagten oblag es gemäß § 17 Abs. 1 BeurkG, die Klä-
gerin über diese veränderte Sachlage zu informieren, um die
weitere Vorgehensweise – etwa die Beurkundung eines er-
neuten Angebots des Käufers oder eine Abstandnahme vom
Vertragsschluss – zu klären (zur notariellen Belehrungspflicht
betreffend die Unwirksamkeit einer unbefristeten Fortgel-
tungsklausel grundlegend Senat, Urt. v. 21.1.2016 – III ZR
159/15, BGHZ 208, 302 Rdnr. 12 ff.). Die Unterlassung einer
solchen Belehrung war sorgfaltswidrig.

Eine Amtspflichtverletzung des Beklagten kann auch nicht
mit dem von der Nichtzulassungsbeschwerdebegründung
angeführten Argument verneint werden, ein Notar dürfe
nicht sehenden Auges ein nichtiges Scheingeschäft beurkun-
den (vgl. hierzu BGH, Urt. v. 20.6.2000 – IX ZR 434/98, WM
2000, 1600, 1602 und v. 9.12.1991 – NotSt (Brfg) 2/91,
juris Rdnr. 34), weshalb dem Beklagten nicht angelastet
werden könne, nicht darauf hingewiesen zu haben, dass das
(ohnehin gemäß § 117 Abs. 1 BGB nichtige) Angebot mögli-
cherweise (auch) infolge Unwirksamkeit der Fortgeltungs-
klausel erloschen sei.

Leidet ein zu beurkundendes Rechtsgeschäft – wie vom
Berufungsgericht angenommen – an zwei Wirksamkeitsmän-
geln (Scheingeschäft, unbefristete Fortgeltungsklausel), so
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reich der Gefahren fällt, um derentwillen die verletzte Rechts-
norm erlassen wurde.

Die notarielle Belehrungspflicht gemäß § 17 Abs. 1 und 2
BeurkG beschränkt sich grundsätzlich auf das konkret zu be-
urkundende Geschäft (Senat, Urt. v. 6.10.2011 – III ZR 34/11,
NJW-RR 2012, 300 Rdnr. 17; BeckOGK/Regler, BeurkG, § 17
Rdnr. 33 [Stand: 13.5.2016]). Die vorgenannten Normen
wurden um der Gefahren willen erlassen, die den Beteiligten
ohne entsprechende Hinweise und Belehrungen des Notars
im Hinblick auf das zu beurkundende Geschäft drohen. Ein
innerer Zusammenhang einer durch die Verletzung dieser
Pflichten geschaffenen Gefahrenlage kann daher nur mit
einem Schaden bestehen, der im Bereich des beurkundeten
Geschäfts entstanden ist.

Die notarielle Belehrungspflicht bezieht sich dagegen nicht
auf ein verdecktes Geschäft, das nicht Gegenstand der Beur-
kundung ist, das der Notar nicht kennt und das für ihn auch
nicht erkennbar ist. Ein Schaden, der in dem Bereich eines
solchen verdeckten Geschäfts entsteht, weist daher keinen
inneren Zusammenhang mit der Verletzung der Belehrungs-
pflicht gemäß § 17 Abs. 1 und 2 BeurkG auf, die dem Notar
im Zusammenhang mit einem beurkundeten Geschäft unter-
laufen ist. Er fällt nicht in den Schutzbereich dieser Pflicht.

Dementsprechend fällt vorliegend der von der Klägerin gel-
tend gemachte Schaden nicht in den Schutzbereich der vom
Beklagten verletzten Belehrungspflicht. Er ist nicht im Bereich
des von ihm beurkundeten Kaufvertrages, sondern im Be-
reich eines verdeckten Kaufvertrages entstanden, den der
Beklagte weder kannte noch kennen musste. Die das ver-
deckte Geschäft betreffende (nicht heilbare) Unwirksamkeit
ist keine Folge, die in den Bereich der Gefahren fällt, um
derentwillen der Beklagte zur Belehrung gemäß § 17 Abs. 1
und 2 BeurkG hinsichtlich des beurkundeten Geschäfts ver-
pflichtet war. Zwischen dem durch sie entstandenen Scha-
den und der Pflichtverletzung des Beklagten besteht daher
kein innerer Zusammenhang.

Etwas anderes ergibt sich entgegen der Auffassung der Klä-
gerin auch nicht aus der gesetzlichen Wertung, einen form-
nichtigen Immobilienkaufvertrag durch Auflassung und
Eintragung zu heilen (§ 311b Abs. 1 Satz 2 BGB). Die Beleh-
rungspflicht des Notars dient nicht dem Zweck, allen Geschäf-
ten der an einem Beurkundungsvorgang Beteiligten zu ihrer
rechtlichen Wirksamkeit zu verhelfen, insbesondere, wenn sie
außerhalb des Urkundsvorgangs geschlossen werden. Sie be-
zieht sich – wie ausgeführt – grundsätzlich nur auf das zu
beurkundende Geschäft und jedenfalls nicht auf ein verdeck-
tes Geschäft, das der Notar nicht kennt und das für ihn auch
nicht erkennbar ist.

c) Den vorstehenden Überlegungen kann nicht entgegenhal-
ten werden, der vom Beklagten beurkundete Kaufvertrag sei
kein Scheingeschäft im Sinne von § 117 Abs. 1 BGB, weil die
Eigenprovisionsabrede nicht unter Beteiligung der P. GbR als
Wohnungsverkäuferin oder der Rechtsvorgängerin der Klä-
gerin, sondern allein zwischen dem Wohnungskäufer K. und
der I. & F. GmbH & Co. KG geschlossen worden sei.

aa) Wäre im Hinblick auf die Beteiligung an dem beurkunde-
ten Kaufvertrag und der Provisionsabrede keine (vollständige)
Personenidentität gegeben, könnte materiell-rechtlich in
Frage gestellt werden, ob der beurkundete Kaufvertrag als
Scheingeschäft gemäß § 117 Abs. 1 BGB und das verdeckte
Geschäft gemäß § 311b Abs. 1 i.V.m. § 125 Satz 1 BGB
nichtig sind.

Wäre dies zu verneinen, wäre der vom Beklagten beurkunde-
te Kaufvertrag allein infolge der unbefristeten Fortgeltungs-
klausel nicht wirksam zustande gekommen. Der in Gestalt
der Rückabwicklung des Vertrages eingetretene Schaden der
Klägerin läge dann im Schutzbereich der vom Beklagten in
Bezug auf die Fortgeltungsklausel verletzten Belehrungs-
pflicht gemäß § 17 Abs. 1 und 2 BeurkG.

bb) Indes ist vorliegend von einer (vollständigen) Personen-
identität der an dem beurkundeten Kaufvertrag und der Pro-
visionsabrede Beteiligten auszugehen.

Zwar waren, wie auch das Berufungsgericht festgestellt hat,
an der Eigenprovisionsvereinbarung unmittelbar nur die I. & F.
GmbH & Co. KG und der Käufer K. beteiligt. Das bedeutet
indes nicht, dass durch diese Vereinbarung nicht auch die
Rechtsvorgängerin der Klägerin als Gesellschafterin der P. GbR
und (Mit-)Verkäuferin gebunden war. So ist auch das Beru-
fungsgericht davon ausgegangen, dass „die Verkäuferin“
das ihr verdeckt unterbreitete Angebot – wenn auch bereits
nach dessen Erlöschen – angenommen hat. Verkäuferin war
die P. GbR.

Zudem hat der V. Zivilsenat des BGH in dem zwischen dem
Wohnungskäufer und der Klägerin geführten Vorprozess in
dem Urteil vom 13.5.2016 ausdrücklich festgestellt, die
Eigenprovisionsvereinbarung sei zwischen dem Käufer und
der Verkäuferin, der P. GbR, geschlossen worden mit der
Folge der Nichtigkeit des beurkundeten Scheingeschäfts
(a.a.O., Rdnr. 1, 18).

An diese Feststellungen und diese Beurteilung ist die Kläge-
rin aufgrund der Interventionswirkung des Vorprozesses, in
dem der Beklagte ihr als Streithelfer beigetreten war, gebun-
den. Sie entsprechen im Übrigen dem eigenen Vortrag der
Klägerin als Beklagte im Vorprozess, wonach auch sie die
Immobilie „zum tatsächlich vereinbarten Kaufpreis“, das
heißt zu dem notariell verbrieften Kaufpreis abzüglich der
Eigenprovision, verkaufen wollte (Schriftsatz vom 10.3.2014,
LG Magdeburg – 10 O 173/12]).

(1) Die – von Amts wegen zu berücksichtigende (Senat,
Urt. v. 26.9.1985 – III ZR 61/84, BGHZ 96, 50, 54 und v.
15.11.1984 – III ZR 97/83, juris Rdnr. 8; BGH, Urt. v.
27.1.2015 – VI ZR 467/13, MDR 2015, 459 Rdnr. 7 und v.
19.3.2014 – I ZR 209/12, WM 2014, 2015 Rdnr. 28) –
Interventionswirkung nach § 74 Abs. 3, § 68 ZPO erstreckt
sich nicht nur auf die im Tenor der Entscheidung ausgespro-
chenen Rechtsfolgen, sondern auch auf die Richtigkeit der
Entscheidung und damit die Feststellung und rechtliche
Beurteilung der Tatsachen einschließlich der präjudiziellen
Rechtsverhältnisse („tragende Feststellungen“; Senat, Urt. v.



26.9.1985, a.a.O., S. 53; BGH, Beschl. v. 24.3.2011 – IX ZR
138/08, BeckRS 2011, 07935 Rdnr. 2; MüKoZPO/Schultes,
5. Aufl., § 68 Rdnr. 15 m.w.N.).

Zu den tragenden Feststellungen des im Vorprozess ergange-
nen Urteils vom 13.5.2016 gehören demnach, dass die Eigen-
provisionsabrede unter den Kaufvertragsparteien geschlossen
wurde, und die aus der Abrede folgende Nichtigkeit des
beurkundeten Scheingeschäfts gemäß § 117 Abs. 1 BGB.

(2) Zwar gilt die Interventionswirkung nach § 74 Abs. 3, § 68
ZPO grundsätzlich nur zulasten des Streitverkündeten, vorlie-
gend also des Beklagten, und nicht zulasten der unterstütz-
ten Hauptpartei, also der (hiesigen) Klägerin (BGH, Urt. v.
27.1.2015, a.a.O.; MüKoZPO/Schultes, a.a.O., Rdnr. 9
m.w.N.; Zöller/Althammer, ZPO, 32. Aufl., § 68 Rdnr. 6
m.w.N.).

Sie ist jedoch nicht teilbar und kann dem Streitverkündeten
nicht lediglich hinsichtlich ihm ungünstiger Umstände unter
Weglassung günstiger Teile entgegengehalten werden (BGH,
Urt. v. 19.1.1989 – IX ZR 83/88, NJW-RR 1989, 766, 767;
MüKoZPO/Schultes, a.a.O., Rdnr. 13 m.w.N.; Zöller/Altham-
mer, a.a.O.).

Vorliegend hat die Klägerin mit der Klageschrift – ihr im vor-
liegenden Verfahren günstig – ausdrücklich geltend ge-
macht, es sei durch die vorgenannte Entscheidung des BGH
bindend festgestellt worden, dass der Vertragsabschluss
durch die vom Beklagten beurkundete Annahmeerklärung
unwirksam gewesen sei und deshalb rückabgewickelt wer-
den müsse, so dass ihr der mit der Klage geltend gemachte
Schaden gerade dadurch entstanden sei, dass der Vertag
nicht wirksam zustande gekommen sei. Auch das Berufungs-
urteil im hiesigen Rechtsstreit beruht auf diesen im Vorpro-
zess getroffenen Feststellungen und deren Bindungswirkung.

Die Klägerin kann sich mithin gegenüber ihrem vormaligen
Streithelfer, dem Beklagten, nicht im Sinne einer „Rosinen-
theorie“ auf die ihr günstigen tragenden Feststellungen des
im Vorprozess ergangenen Urteils vom 13.5.2016 berufen,
ohne nicht auch die weiteren, ihr ungünstigen tragenden
Feststellungen gegen sich gelten zu lassen. Damit, dass die
Eigenprovisionsabrede nicht von der Wohnungsverkäuferin
und (auch) von ihrer Rechtsvorgängerin getroffen worden
sei, weshalb die beurkundeten Willenserklärungen nicht als
Scheingeschäft nichtig seien, kann sie daher nicht gehört
werden.

d) Der von der Klägerin geltend gemachte Schaden fällt nach
alledem nicht in den Schutzbereich der Hinweis- und Beleh-
rungspflichten gemäß § 17 Abs. 1 und 2 BeurkG, die der
Beklagte im Hinblick auf den von ihm beurkundeten Kaufver-
trag verletzt hat. Dies gilt gleichermaßen, soweit die Klägerin
im erst- und zweitinstanzlichen Verfahren die Verletzung
weiterer notarieller Pflichten durch den Beklagten geltend
gemacht hat.

Auch diese Pflichten bezogen sich auf das konkret zu beur-
kundende Geschäft und nicht auf das verdeckte Geschäft

der Kaufvertragsparteien, das nicht Gegenstand der Beur-
kundung war und das der Beklagte weder kannte noch
kennen musste. Dementsprechend besteht zwischen ihrer
(unterstellten) Verletzung und dem Schaden der Klägerin
ebenfalls kein innerer Zusammenhang. Der Schaden fällt
auch nicht in den Schutzbereich dieser Pflichten.

3. Das angefochtene Urteil ist aufzuheben, soweit zum
Nachteil des Beklagten entschieden worden ist. Die Berufung
der Klägerin gegen das erstinstanzliche Urteil ist insgesamt
zurückzuweisen. Der Senat kann in der Sache selbst ent-
scheiden (§ 563 Abs. 3 ZPO).

Da der Klägerin unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt ein
Schadenersatzanspruch gegen den Beklagten zusteht, er-
weist sich das klageabweisende Urteil des LG als richtig.
Die hiergegen gerichtete Berufung der Klägerin ist unbe-
gründet. •

Versicherungsrecht
• Wissentliche Pflichtverletzung
• Kardinalpflichten
• Hauptpflichten eines Versicherungsmaklers
(OLG Celle, Urt. v. 2.10.2019 – 8 U 107/19)

Leitsatz (d. Red.):
Als Sachwalter eines Versicherungsnehmers ist es
Aufgabe des Versicherungsmaklers, versicherungsbezo-
gene Wissens- und Erfahrungsdefizite des Versiche-
rungsnehmers gegenüber dem Versicherer auszuglei-
chen. Hierbei handelt es sich nicht um lässliche Neben-
pflichten, sondern um elementar wichtige Hauptpflich-
ten, also Kardinalpflichten. •

Zum Sachverhalt:
Die Klägerin nimmt mit ihrer Klage die Beklagte als Vermö-
gensschaden-Haftpflichtversicherer einer Versicherungsmak-
lerin nach deren rechtskräftiger Verurteilung und anschlie-
ßender Insolvenz auf Schadenersatz in Anspruch.

Zwischen der seinerzeit als Versicherungsmaklerin tätigen,
inzwischen in Insolvenz befindlichen N. GmbH mit Sitz in
Hamburg (nachfolgend: Versicherungsnehmerin) und der
Beklagten bestand ein Vertrag über eine Vermögensschaden-
Haftpflichtversicherung.

Ob diesem Vertrag die Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen zur Haftpflichtversicherung für Vermögensschäden (VH
550:08) der Beklagten oder die Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen zur Haftpflichtversicherung für Vermögens-
schäden (VSH.B.1000.AVB.05/05) der Nassau Versicherun-
gen (nachfolgend: AVB Nassau) nebst Risikobeschreibung
und Besonderen Bedingungen für die Vermögensschaden-
Haftpflichtversicherung von Versicherungsvermittlern
(VSH.B.2620.VV.05/06) zugrunde Iiegen, ist streitig. Beide
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Bedingungswerke enthalten in § 4 Nr. 5 (AVB HDI) bzw.
Ziffer 4.5 (AVB Nassau) folgenden Leistungsausschluss:

„Der Versicherungsschutz bezieht sich nicht auf die Ansprü-
che [AVB Nassau: auf Haftpflichtansprüche] …

wegen Schadenstiftung durch wissentliches Abweichen von
Gesetz, Vorschrift, Anweisung oder Bedingung des Machtge-
bers (Berechtigten) oder durch sonstige wissentliche Pflicht-
verletzung;“

Die Klägerin ist ein in Kalifornien ansässiges Filmproduktions-
unternehmen. Sie, bzw. die mit ihr verbundene R. E. Inc.,
beabsichtigte im Jahr 2009 die Durchführung eines Investi-
tionsprojekts, welches die Produktion von fünf Filmen zum
Gegenstand hatte. Die Finanzierung der Kosten in Höhe von
148 Mio. USD sollte durch die F. & Co. SA mit Sitz in Luxem-
burg (nachfolgend: F.) erfolgen. Auf Vermittlung des Herrn
H. wurde die Versicherungsnehmerin von der Klägerin bzw.
der R. E. Inc. beauftragt, zur Absicherung der F. ein Versiche-
rungsverhältnis über ein Performance Bond zu beschaffen;
dabei handelt es sich um eine Erfüllungsgarantie des Inhalts,
dass die zu produzierenden Filme innerhalb einer bestimm-
ten Frist einen Erlös einspielen, der das eingesetzte Kapital
der Investoren deckt.

Die Versicherungsnehmerin benannte der Klägerin bzw. der
R. E. Inc. die C. O., ein großes, alteingesessenes spanisches
Versicherungsunternehmen, als möglichen Versicherer und
Herrn A., der eine vermeintlich von der C. O. ausgestellte
Vollmacht vorgelegt hatte, als deren Ansprechpartner.

Mit Schreiben vom 4.2.2010 forderte (vermeintlich) die C. O.
die Versicherungsnehmerin auf, die Zahlung einer vollständig
rückzahlbaren („fully refundable“) Kaution in Höhe von
240.000 USD auf ein Treuhandkonto eines luxemburgischen
Finanzdienstleisters zu veranlassen Die Versicherungsnehme-
rin leitete dieses Schreiben an die Klägerin weiter, die die
Kaution im Februar 2010 auf das Treuhandkonto zahlte.

Im weiteren Verlauf wurde das Investitionsvolumen auf 300
Millionen USD für nunmehr zehn Filme erweitert. Mit Schrei-
ben vom 21.10.2010 forderte (vermeintlich) die C. O. die
Versicherungsnehmerin auf, die Zahlung einer weiteren Kau-
tion in Höhe von 240.000 USD auf ein Treuhandkonto einer
Rechtsanwältin in Portugal zu vermitteln. Dieses Schreiben
leitete die Versicherungsnehmerin ebenfalls an dje Klägerin
weiter, die auch diese Kaution auf das Treuhandkonto
zahlte.

In der Folgezeit kam es zu Unstimmigkeiten zwischen der
Klägerin und der F., woraufhin das Investitionsprojekt abge-
sagt wurde. Die Klägerin forderte die C. O. im Dezember
2011 zur Rückgewähr der Kautionen auf. Mit Email vom
13.12.2011 teilte die Klägerin mit, sie habe mit den Perfor-
mance Bonds nichts zu tun, die Unterschriften auf den Ver-
sicherungsunterlagen seien gefälscht. Ferner stellte sich
heraus, dass die von Herrn A. vorgelegte Vollmacht der C. O.
gefälscht war. Ein Versuch der Klägerin, die Kautionen von
den Treuhändern zurückzuerhalten, blieb erfolglos.
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Die Klägerin nahm daraufhin die Versicherungsnehmerin vor
dem LG Hamburg – 319 O 103/12 – auf Schadenersatz in
Anspruch. Das LG Hamburg verurteilte die Versicherungs-
nehmerin mit Urteil vom 6.3.2013 antragsgemäß zur Zah-
lung von 480.000 USD. Auf die Berufung der Versicherungs-
nehmerin änderte das OLG Hamburg – 4 U 57/13 – das
erstinstanzliche Urteil mit inzwischen rechtskräftigem Urteil
vom 18.7.2016 teilweise ab und verurteilte die Versiche-
rungsnehmerin zur Zahlung von 240.000 USD nebst Zinsen
in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen
Basiszinssatz seit dem 12.6.2012. Zur Begründung führte
das OLG Hamburg aus, die Klägerin sei befugt, Ansprüche
der R. E. Inc. geltend zu machen. Zwischen dieser und der
Versicherungsnehmerin sei ein Maklervertrag im Sinne von
§ 98 HGB, § 59 Abs. 1, § 61 Abs. 1 VVG geschlossen wor-
den. Ihre Pflichten aus diesem Vertrag habe die Versiche-
rungsnehmerin verletzt, wodurch der Klägerin bzw. der R. E.
Inc. ein Schaden in Höhe von 480.000 USD entstanden sei.
Die R. E. Inc. müsse sich allerdings ein hälftiges Mitverschul-
den anrechnen lassen. Zur Pflichtverletzung heißt es in dem
Urteil des OLG Hamburg unter 4.:

„Die Pflichten aus diesem Vertrag hat die Beklagte schuld-
haft verletzt. Mit insoweit zutreffender Begründung hat das
LG angenommen, dass die Beklagte aus dem geschlossenen
Vermittlungsvertrag verpflichtet gewesen ist, in Bezug auf
die in Aussicht genommene Versicherung und die handeln-
den Personen nachzuforschen, zu beraten und aufzuklären.
Dass die Beklagte auch nur nachgeforscht hätte, ob die C. O.
bereit war, die Performance Bonds auszustellen und die Ver-
sicherung für ein ganz erhebliches Risiko zu übernehmen,
hat die Beklagte nicht einmal vorgetragen.

Die Beklagte hat auf Grund von früheren Verbindungen zu
Prof. K. und Dr. H. deren Angaben vertraut und diese unge-
prüft an ihre Vertragspartnerin weitergegeben bzw. gedul-
det, dass diese gegenüber ihrer Vertragspartnerin gemacht
wurden. Obwohl zumindest die Person des Herrn A. der Be-
klagten und ihren Mitarbeitern nicht aus früheren Geschäf-
ten bekannt war, hat diese sämtlichen Angaben vertraut und
auch diese an ihre Vertragspartnerin weitergegeben bzw. ge-
duldet, dass diesen ohne nähere Nachfragen vertraut wurde.
Letztlich liegt die schwerwiegendste Verletzung der Beklag-
ten aber darin, dass diese nicht nachgeprüft hat, ob die Zah-
lung einer Kaution für die Ausfertigung der Performance
Bonds dem üblichen Vorgehen in solchen Fällen entspricht,
ob die verlangte Summe der Höhe nach angemessen und be-
gründet war und was es mit den ,Zahlstellen‘ auf sich hatte.
Immerhin handelte es sich hierbei um zwei Personen, die
bislang weder von den Vertragspartnern in die Verhandlun-
gen eingebunden waren, noch sonst gehandelt hatten und
in keinerlei Zusammenhang zu dem beabsichtigten Geschäft
standen.“

Mit Kostenfestsetzungsbeschluss vom 29.9.2016 setzte das
LG Hamburg die von der Versicherungsnehmerin an die Klä-
gerin aufgrund des Urteils des OLG Hamburg zu erstatten-
den Kosten auf 320,19 EUR nebst Zinsen in Höhe von fünf
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 6.9.2016
fest.



Nachdem die Klägerin gegen die Versicherungsnehmerin
Insolvenzantrag gestellt hatte, wurde am 16.12.2016 ein
vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt. Mit Schreiben vom
20.1.2017 wandten sich die erstinstanzlichen Prozessbevoll-
mächtigten der Klägerin an die Beklagte und forderten diese
zum Ausgleich der titulierten Forderung auf. Die Beklagte
lehnte mit Schreiben vom 24.1.2017 eine Zahlung mit der
Begründung ab, der Schaden sei durch eine wissentliche
Pflichtverletzung verursacht worden, weshalb sie leistungs-
frei sei. Am 9.2.2017 wurde das Insolvenzverfahren über das
Vermögen der Versicherungsnehmerin eröffnet.

Die Klägerin hat gemeint, der Versicherungsnehmerin sei
lediglich eine fahrlässige Pflichtverletzung vorzuwerfen.

(Anträge: …)

Sie hat gemeint, der vom OLG Hamburg titulierte Schadener-
satzanspruch beruhe auf einer wissentlichen Pflichtverlet-
zung der Versicherungsnehmerin.

Das LG hat die Akten 319 O 103/12 des LG Hamburg (= 4 U
57/13 OLG Hamburg) beigezogen. Sodann hat es mit Urteil
vom 11.4.2019, auf das wegen der tatsächlichen Feststellun-
gen und der Einzelheiten der Entscheidungsgründe Bezug
genommen wird, die Klage abgewiesen.

Zur Begründung hat das LG ausgeführt, die Beklagte sei ge-
mäß § 4 Nr. 5 AVB HDI bzw. Ziffer 4.5 AVB Nassau leistungs-
frei, weil die Versicherungsnehmerin die ihr als Versiche-
rungsmaklerin obliegenden Pflichten wissentlich verletzt
habe. Bei den Pflichten, die die Versicherungsnehmerin nach
den bindenden Feststellungen des OLG Hamburg verletzt
habe, handele es sich um Kardinalpflichten. Weitergehender
Vortrag der für die wissentliche Pflichtverletzung darlegungs-
und beweisbelasteten Beklagten sei daher nicht erforderlich
gewesen.

Dass das OLG Hamburg ein hälftiges Mitverschulden der Klä-
gerin angenommen habe, stehe einer wissentlichen Pflicht-
verletzung ebenso wenig entgegen wie die Behauptung der
Klägerin, bei dem Performance Bond habe es sich um eine
neue Vertragsart gehandelt, für die sich übliche Praktiken
noch nicht herausgebildet hätten. (…) •

Aus den Gründen:
Die zulässige Berufung der Klägerin hat in der Sache keinen
Erfolg. Weder beruht das angefochtene Urteil auf Rechtsfeh-
lern im Sinne von § 546 ZPO, noch rechtfertigen die gemäß
§ 529 Abs. 1 ZPO zugrundezuIegenden Tatsachen eine ab-
weichende Entscheidung.

1. Der Klägerin steht gegen die Beklagte kein Direktanspruch
gemäß § 115 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, § 100, § 1 Satz 1 VVG in
Verbindung mit § 280 Abs. 1 BGB, § 98 HGB, § 59 Abs. 1,
§ 61 Abs. 1 VVG zu.

Gemäß § 115 Abs. 1 VVG setzt in der Haftpflichtversicherung
ein Direktanspruch des von einem Versicherungsnehmer
geschädigten Dritten gegen den Versicherer voraus, dass
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– dem Dritten gegen den Versicherungsnehmer ein Schaden-
ersatzanspruch zusteht,

– der Versicherer seinem Versicherungsnehmer gegenüber
zur Leistung verpflichtet ist, § 115 Abs. 1 Satz 2 VVG, und

– einer der drei in § 115 Abs. 1 Satz 1 VVG geregelten Fälle
eingetreten ist.

Dass der Klägerin gegen die Versicherungsnehmerin der
Beklagten ein Schadenersatzanspruch zusteht, steht auf-
grund des rechtskräftigen Urteils des OLG Hamburg fest.

Mit der Bestellung eines vorläufigen Insolvenzverwalters am
16.12.2016 und der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über
das Vermögen der Versicherungsnehmerin am 9.2.2017
liegen auch zwei der drei in § 115 Abs. Satz 1 VVG geregel-
ten Fälle vor. Ein Anspruch der Klägerin gegen die Beklagte
scheitert aber, wie das LG zutreffend angenommen hat,
daran, dass die Beklagte gegenüber der Versicherungsneh-
merin nicht zur Leistung verpflichtet, sondern wegen einer
wissentlichen Pflichtverletzung im Sinne von § 4 Nr. 5 AVB
HDI bzw. Ziffer 4.5 AVB Nassau leistungsfrei ist.

a) Gemäß § 4 Nr. 5 AVB HDI bzw. Ziffer 4.5 AVB Nassau
bezieht sich der Versicherungsschutz nicht auf Haftpflicht-
ansprüche wegen Schadenverursachung durch wissentliches
Abweichen von Gesetz, Vorschrift, Anweisung oder Bedin-
gungen des Auftraggebers oder durch sonstige wissentliche
Pflichtverletzung. Diese Regelung stellt keine (verhüllte) Ob-
liegenheit dar, sondern beinhaltet einen Leistungsausschluss
(vgl. BGH, VersR 2006, 106; OLG Karlsruhe, Rus 2018, 70;
OLG Hamm, VersR 1996,1006).

Die Vorschrift ändert die Bestimmung des § 103 VVG dahinge-
hend ab, dass einerseits nur der wissentliche Pflichtenverstoß
zum Leistungsausschluss führt und andererseits sich das Ver-
halten des Versicherten nicht auf die Schadenfolgen zu erstre-
cken braucht (vgl. Lücke in: Prölss/Martin, VVG, 30. Aufl., § 4
AVB Verm., Rdnr. 16).

Der Risikoausschluss gemäß § 4 Nr. 5 AVB ist auch wirksam
(vgl. BGH, VersR 2001, 1103; VersR 1991, 176).

Die Vorschrift des § 117 VVG steht dieser Vertragsklausel
nicht entgegen. Danach kann sich der Versicherer in der
Pflichtversicherung gegenüber dem geschädigten Dritten
nicht auf eine Leistungsfreiheit berufen. Das betrifft aber
lediglich Obliegenheitsverletzungen, nicht jedoch Risikoaus-
schlüsse (vgl. Klimke in: Prölss/Martin, VVG, 30. Aufl., § 117,
Rdnr. 4; Beckmann in: Bruck/Möller, VVG, 9. Aufl., § 117,
Rdnr. 12).

b) Die Voraussetzungen von § 4 Nr. 5 AVB HDI bzw. Ziffer
4.5 AVB Nassau liegen vor:

aa) Die Versicherungsnehmerin verletzte die ihr aus dem mit
der Klägerin bzw. der R. E. Inc. geschlossenen Maklervertrag
obliegenden Pflichten.

Hinsichtlich der zum Schadenersatzanspruch führenden
Pflichtverletzung besteht Bindungswirkung an das Haftpflicht-



urteil und die dort getroffenen Feststellungen. Damit wird
verhindert, dass die im Haftpflichtprozess getroffene Ent-
scheidung und die zugrunde liegenden Feststellungen im
Deckungsprozess erneut infrage gestellt werden können.
Im Deckungsprozess ist es nicht mehr möglich, eine andere
schadenverursachende Pflichtverletzung des Versicherungs-
nehmers zugrundezulegen, als dies im Haftpflichtprozess
geschehen ist (BGH, VersR 2015, 181).

Für den vorliegenden Rechtsstreit sind danach diejenigen
Pflichtverletzungen zugrundezulegen, auf die das OLG Ham-
burg die Verurteilung der Versicherungsnehmerin stützte.
Das betrifft zum einen die unterbliebene Nachforschung, ob
die C. O. überhaupt bereit war, die Performance Bonds aus-
zustellen, zum anderen diejenige hinsichtlich der handelnden
Personen, insbesondere bezüglich des der Versicherungsneh-
merin bis dahin unbekannten Herrn A., verbunden mit einer
ungeprüften Weitergabe der ihr erteilten Informationen und
Schreiben an die Klägerin.

Ferner betrifft es die unterbliebene Nachprüfung, ob die Zah-
lung einer Kaution für die Ausfertigung der Performance
Bonds dem üblichen Vorgehen in solchen Fällen entspricht,
ob die verlangte Summe der Höhe nach angemessen und
begründet war und was es mit den „Zahlstellen“ auf sich
hatte.

bb) Die vorgenannten Pflichtverletzungen der Versicherungs-
nehmerin sind als wissentlich im Sinne von § 4 Nr. 5 AVB
bzw. Ziffer 4.5 AVB Nassau anzusehen.

Wissentlich handelt nur derjenige Versicherte, der die verletz-
ten Pflichten positiv kennt. Bedingter Vorsatz reicht ebenso
wenig aus wie eine fahrlässige Unkenntnis. Es muss vielmehr
feststehen, dass der Versicherte die Pflichten zutreffend ge-
sehen hat (vgl. BGH, VersR 2015, 181; VersR 2006, 106).

Die danach erforderliche Feststellung des direkten Vorsatzes
setzt neben der Kenntnis von den aufklärungsbedürftigen
Umständen zusätzlich das Wissen und Wollen der Pflichtverlet-
zung voraus. Der Versicherungsnehmer muss die von ihm
verletzte Pflicht positiv gekannt und subjektiv das Bewusst-
sein gehabt haben, gesetz-, vorschrifts- oder sonst pflicht-
widrig zu handeln (vgl. BGH, VersR 2001, 1103; VersR 1987,
174; VersR 1959, 691).

Grundsätzlich muss der Versicherer die Voraussetzungen für
einen Risikoausschluss beweisen. Dementsprechend muss er
auch beweisen, dass der Versicherte seine Pflichten wissent-
lich verletzte (vgl. BGH, VersR 2015, 181; VersR 1991, 176;
Baumann/Gädtke/Henzler in: Bruck/Möller, VVG, 9. Aufl.,
5. AVB-AVG 2011/2013, Rdnr. 56).

Allerdings kommen zugunsten des Versicherers Beweiser-
leichterungen zum Tragen, wenn dem Versicherten die Ver-
letzung einer sog. Kardinalpflicht zur Last fällt.

Gehört die verletzte Regel zum Elementarwissen einer versi-
cherten Person, erlaubt allein das grundsätzlich bereits den
Schluss auf eine wissentliche Pflichtverletzung. In diesen
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Fällen ist es Aufgabe des Versicherten, nach den Regeln der
sekundären Darlegungslast die Gründe für den Verstoß
plausibel zu machen (vgl. BGH, VersR 2015, 181; Baumann/
Gädtke/Henzler in: Bruck/Möller, VVG, 9. Aufl., 5. AVB-AVG
2011/2013, Rdnr. 55).

1) Der Senat geht in Übereinstimmung mit dem LG davon
aus, dass die Versicherungsnehmerin jedenfalls mit der
unterbliebenen Erkundigung nach der Bereitschaft der C. O.,
die Performance Bonds auszustellen, und – insbesondere –
mit der unterbliebenen Erkundigung in Bezug auf die Kautio-
nen gegen Kardinalpflichten verstieß.

Bei einer Kardinalpflicht handelt es sich um eine elementare
berufliche Pflicht, deren Kenntnis nach der Lebenserfahrung
bei jedem Berufsangehörigen vorausgesetzt werden kann
(vgl. BGH, VersR 2015, 181).

Die Pflichten des vom Versicherungsnehmer beauftragten
Versicherungsmaklers gehen weit. Er wird als sein Interessen-
oder sogar Abschlussvertreter angesehen. Wegen seiner um-
fassenden Pflichten kann der Versicherungsmakler für den
Bereich des Versicherungsverhältnisses des von ihm betreu-
ten Versicherungsnehmers als dessen treuhänderischer Sach-
walter bezeichnet und insoweit mit sonstigen Beratern ver-
glichen werden (BGH, Urt. v. 26.3.2014 – IV ZR 422/12, juris,
Rdnr. 25; v. 22.5.1985 – IVa ZR 190/83, juris, Rdnr. 11).

Als Sachwalter des Versicherungsnehmers ist es Aufgabe des
Versicherungsmaklers, versicherungsbezogene Wissens- und
Erfahrungsdefizite des Versicherungsnehmers gegenüber dem
Versicherer auszugleichen. Dabei handelt es sich nicht um
lässliche Nebenpflichten, sondern um elementar wichtige
Hauptpflichten, also Kardinalpflichten (Werber, VersR 2007,
1153, unter C. II. 1.).

Die nach den bindenden Feststellungen des OLG Hamburg
von der Versicherungsnehmerin verletzte Pflicht, sich nach
der Bereitschaft der C. O., die Performance Bonds auszustel-
len, zu erkundigen, zählt zu den Kardinalpflichten in diesem
Sinne. Die Bereitschaft der C. O., die Performance Bonds
auszustellen, war unerlässliche Voraussetzung für den von
der Versicherungsnehmerin zu vermittelnden Abschluss eines
Vertrages. Dass dies vom Versicherungsmakler vor der Veran-
lassung von Zahlungen des künftigen Versicherungsnehmers
an den Versicherer oder von diesem benannte Dritte zu prü-
fen ist, liegt auf der Hand. Dieses Wissen kann deshalb bei
jedem Versicherungsmakler vorausgesetzt werden.

Gleiches gilt für die verletzte Pflicht, sich nach der Üblichkeit
einer Kautionszahlung, deren Angemessenheit und Begründet-
heit sowie nach den „Zahlstellen“ zu erkundigen, und zwar in
zweierlei Hinsicht. Zum einen konnte die Versicherungsneh-
merin bei der Klägerin keine Kenntnis darüber voraussetzen,
ob die Zahlung einer Kaution mit Blick auf den zu schließen-
den Versicherungsvertrag üblich oder – bei Fehlen einer üb-
lichen Praxis – sachgerecht war. Der Klägerin diese Kenntnis
zu vermitteln, gehörte zu den selbstverständlichen und
jedem Versicherungsmakler geläufigen Hauptpflichten der
Versicherungsnehmerin.
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Das setzte aber wiederum voraus, dass sich die Versiche-
rungsnehmerin selbst kundig machte. Das gilt umso mehr,
als es sich nach Vortrag der Klägerin bei dem Performance
Bond um ein neuartiges Produkt handelte, für dessen An-
bahnung und Abschluss es noch keine etablierten Standards
gab. Zum anderen war zu klären, ob die Kaution geeignet
war, zum Zustandekommen des Versicherungsvertrages, also
der Ausstellung der Performance Bonds, beizutragen.

Für das Zustandekommen Sorge zu tragen, gehörte wieder-
um zu den Hauptpflichten der Versicherungsnehmerin. Nach
übereinstimmendem Vortrag beider Parteien stellte die Ver-
sicherungsnehmerin dazu aber gar keine Prüfungen an, son-
dern leitete jeweils erhaltene Schreiben einfach ungeprüft an
die Klägerseite weiter.

2) Die Klägerin hat keine Gesichtspunkte vorgetragen, die
den daraus folgenden Vorwurf der wissentlichen Pflichtver-
letzung der Versicherungsnehmerin infrage stellen können.
Im Gegenteil sprechen nach den unstreitigen sonstigen Um-
ständen zusätzlich diverse Anhaltspunkte für eine wissentlich
unterlassene Prüfung.

a) Derartige Anhaltspunkte ergeben sich zunächst aus dem
Inhalt der Vollmacht, mit der Herr A. sich gegenüber der
Versicherungsnehmerin legitimierte und in der (vermeintlich)
die C. O. ihn bevollmächtigte, das Performance Bond in
ihrem Namen zu unterzeichnen („to sign the Performance
Bond“).

Nach Vortrag der Klägerin handelte es sich bei dem Perfor-
mance Bond um ein neuartiges Produkt, für dessen Anbah-
nung und Abschluss es noch keine etablierten Standards
gab. Die Versicherungssumme betrug anfänglich immerhin
148 Mio. USD; die Ausstellung eines Performance Bonds war
für den Versicherer also mit einem erheblichen Risiko verbun-
den. Schließlich macht die Klägerin – wenn auch im Kontext
der Kautionszahlungen – geltend, dass das Eingehen eines
Versicherungsrisikos in dieser Größenordnung sorgfältige
Prüfungen durch den Versicherer einschließlich umfangrei-
cher Due Diligence-Maßnahmen erforderte. Dies alles sind
Umstände, die hätten erwarten lassen, dass eine Entschei-
dung über die Ausstellung des Performance Bonds auf Vor-
stands- oder zumindest gehobener Leitungsebene getroffen
würde.

Die Erteilung eines „Freibriefs“ an den auch nach dem Wis-
sensstand der Versicherungsnehmerin außerhalb der C. O.
stehenden Herrn A. ist insoweit sehr auffällig und zumindest
erklärungsbedürftig, was jedem Versicherungsmakler ohne
weiteres ins Auge springen musste und deshalb auch der
Versicherungsnehmerin bewusst gewesen sein muss.

b) Anhaltspunkte für eine wissentliche Pflichtverletzung er-
geben sich ferner aus der ersten Kautionsanforderung (ver-
meintlich) durch die C. O. vom 4.2.2010. Diese war in mehr-
facher Hinsicht auffällig:

aa) Das entsprechende Schreiben war vermeintlich auf einem
Briefbogen der C. O. erstellt. Der Sitz der C. O. ist im Fuß des

Schreibens mit „SANT CUGAT DEL VALLÉS“ angegeben. In
der Datumszeile oberhalb des Betreffs ist der Ort demgegen-
über als „Sant Cugat Dell Valles“ angegeben. Da zwanglos
davon ausgegangen werden kann, dass die Verantwortlichen
der C. O. wussten, wie sich der Ort ihres Sitzes schreibt, gab
die doppelte Abweichung („del“ mit einem oder mit zwei „l“,
„Valles“ mit oder ohne Akzent) Anlass zu einer Überprüfung.

Eine derartige Überprüfung beispielsweise auf der Internet-
seite der Grupo C. O. oder bei Google Maps, hätte im Übri-
gen zu der Erkenntnis geführt, dass beide Schreibweisen
falsch waren; richtig heißt der Ort „Sant Cugat del Vallès“.
Lediglich der Vollständigkeit halber sei insoweit ergänzt, dass
eine Recherche auf der Internetseite der Grupo C. O. auch
ergeben hätte, dass die Namen der vermeintlichen Unter-
zeichner des Schreibens falsch geschrieben waren. Richtiger-
weise heißen diese José M. S. und Francisco José A. L.

bb) Die Anforderung einer Kaution war zudem für sich ge-
nommen erläuterungsbedürftig. Denn entgegen der Auffas-
sung der Klägerin erschließt sich der Sinn und Zweck dieser
Kaution nicht ohne weiteres. Die Klägerin begründet die
Kautionsanforderung zum einen damit, dass der Ausstellung
des Performance Bonds eine umfangreiche und kosteninten-
sive Prüfung habe vorangehen müssen. Diese Begründung
trägt indes nicht. Denn die Kaution sollte für den Fall, dass
das Performance Bond nicht zustande kam, vollständig zu-
rückgezahlt werden.

Die C. O. hätte daher für ihren – in diesem Fall vergeblichen
– Prüfungsaufwand keine Vergütung erhalten, und zwar un-
abhängig davon, ob eine Kaution gezahlt wurde oder nicht.
Gleiches gilt, soweit die Klägerin die Kaution damit begrün-
det, dass eine Anfrage der Klägerin bzw. der R. E. Inc. bei
mehreren Versicherern verhindert werden sollte. Auch dieser
Zweck hätte nur erreicht werden können, wenn die Kaution
zumindest bei einem Abbruch der Verhandlungen durch die
Klägerin bzw. die R. E. Inc. verfallen wäre, nicht aber mit
einer vollständig rückzahlbaren Kaution.

Dass der Versicherungsnehmerin dies nicht auffiel, lässt sich
nur mit einer vollständig unterlassenen Prüfung erklären.
Dass darin ein Verstoß gegen Kernpflichten eines zur Anbah-
nung eines Versicherungsvertrages hinzugezogenen Versi-
cherungsmaklers liegt, ist jedem Angehörigen dieser Berufs-
gruppe klar.

cc) Auffällig war auch, dass das Schreiben mit der Kautions-
anforderung von der Vorstandsebene der C. O. stammte. Bei
der Kautionsanforderung handelte es sich letztlich nur um
eine vorbereitende Maßnahme für den beabsichtigten Ver-
tragsschluss. Dass diese vorbereitende Maßnahme u. a. vom
Präsidenten der C. O. unterzeichnet wurde, während für die
eigentliche Unterzeichnung des Performance Bonds Herrn A.
eine Vollmacht erteilt worden war, ist nicht ohne weiteres
nachvollziehbar.

Auch dies kann der Versicherungsnehmerin nur bei einer
vollständig unterlassenen Prüfung verborgen geblieben sein.
Damit verstieß die Versicherungsnehmerin wiederum gegen
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die jedem Angehörigen dieser Berufsgruppe bekannten
Kernpflichten eines Versicherungsmaklers.

dd) Entsprechendes gilt für den Umstand, dass die Kaution
an einen in Luxemburg ansässigen Treuhänder gezahlt werden
sollte. Infrage stellen könnte man bereits, warum die Kaution
überhaupt an einen Treuhänder gezahlt werden sollte; die
C. O. dürfte über eine ausreichende Seriosität und Liquidität
verfügt haben, um eine Kaution selbst zu verwahren. Zumin-
dest war aber erläuterungsbedürftig, warum ein in Luxem-
burg ansässiger Treuhänder gewählt wurde; es hätte näher-
gelegen, einen Treuhänder in Spanien, also am Sitz der C. O.,
einzuschalten.

c) Anhaltspunkte für eine wissentliche Pflichtverletzung er-
geben sich schließlich aus der zweiten Kautionsanforderung
vom 21.12.2010. Diese war ebenfalls in mehrfacher Hinsicht
auffällig:

aa) Der für dieses Schreiben verwendete Briefbogen ent-
hielt – anders als bei der ersten Kautionsanforderung vom
4.2.2010 – im unteren Teil keinerlei Angaben zur Gesell-
schaft und damit nicht einmal eine Anschrift des (vermeintli-
chen) Absenders des Schreibens. Dies ist zumindest im ge-
schäftlichen Schriftverkehr äußerst ungewöhnlich.

bb) Das Schreiben enthielt nur eine Unterschrift; im Vergleich
zu dem Schreiben vom 4.2.2010 fehlte die des Präsidenten
Serra F. Zwar mag eine weitere Unterschrift auf diesem
Schreiben grundsätzlich entbehrlich gewesen sein.

Die abweichende Handhabung gegenüber dem (vermeint-
lich) auch vom Präsidenten der C. O. unterzeichneten Schrei-
ben vom 4.2.2010 war aber jedenfalls auffällig.

cc) Der Betreff des Schreibens vom 21.12.2010 lautet „New
Performance Bond – B. E. Group“. Was eine B. E. Group mit
dem von der Versicherungsnehmerin anzubahnenden Ver-
tragsverhältnis zwischen der Klägerin bzw. der R. E. Inc. und
der C. O. zu tun hatte, erschließt sich nicht und hätte der
Versicherungsnehmerin Anlass zu weiteren Erkundigungen
geben müssen.

dd) Erläuterungsbedürftig war auch, warum für diese Kauti-
onszahlung nunmehr eine Rechtsanwältin in Portugal als
Treuhänderin fungieren sollte. Einen einleuchtenden Grund
für die Einbeziehung einer weiteren Person aus einem weite-
ren Land, zu dem die Beteiligten in keiner Beziehung stan-
den, gab es nicht.

ee) Auch diese Umstände konnten der Versicherungsnehmerin
nur entgehen, weil sie – bewusst – entgegen der ihr bekann-
ten Pflicht eines Versicherungsmaklers insgesamt von jeder
Prüfung absah und ihre Mitwirkung tatsächlich auf die Stel-
lung einer bloßen Übermittlungsbotin reduzierte.

3) Soweit die Klägerin beanstandet, das LG habe ihren Be-
weisantritt dazu übergangen, dass der Geschäftsführer der
Versicherungsnehmerin kein Pflichtbewusstsein und kein
Pflichtverletzungsbewusstsein gehabt habe, ist dem nicht zu

folgen. Denn ausgehend von der Annahme einer Kardinal-
pflichtverletzung hätte es der Klägerin zunächst oblegen,
Tatsachen vorzutragen, die die Gründe für den Pflichtenver-
stoß nachvollziehbar machten. Daran fehlt es.

Im Übrigen ist die Tatsache, dass die Versicherungsnehmerin
sämtliche Schriftstücke ungeprüft weiterleitete, unstreitig.

cc) Soweit die Klägerin meint, die Beklagte sei unter dem
Gesichtspunkt eines Rechtsmissbrauchs gehindert, sich auf
den Ausschlussgrund der wissentlichen Pflichtverletzung zu
berufen, kann dem nicht gefolgt werden.

Selbst wenn die Beklagte – was die Klägerin zwar behauptet
und unter Beweis gestellt, aber nicht näher substantiiert hat
– maßgeblichen Einfluss auf die Prozessführung im Haft-
pflichtprozess genommen hatte, wäre sie nicht gehindert, im
vorliegenden Rechtsstreit anders vorzutragen als die Versi-
cherungsnehmerin im Haftpflichtprozess.

Das gilt umso mehr, als die Beklagte gegenüber der Versi-
cherungsnehmerin von Anfang an, etwa mit Schreiben vom
19.6.2012, die Möglichkeit eines Leistungsausschlusses
wegen wissentlicher Pflichtverletzung in den Raum stellte.
Wäre die Beklagte danach nicht gehindert gewesen, sich in
einem Deckungsprozess der Versicherungsnehmerin auf
diesen Leistungsausschluss zu berufen, ist sie damit auch im
vorliegenden Rechtsstreit nicht ausgeschlossen.

2. Mangels eines Anspruchs in der Hauptsache steht der
Klägerin auch kein Anspruch auf Ersatz außergerichtlicher
Rechtsanwaltskosten und auf Zahlung von Zinsen zu. (…) •

Steuerberaterhaftung
• Insolvenz
• Hinweis- und Warnpflicht
• Schaden
(OLG Köln, Urt. v. 15.8.2018 – 16 U 147/17)

Leitsätze:
1. Der Geschäftsführer einer GmbH, der die Bildung
von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im
Hinblick auf Mängel, die seitens eines Kunden behaup-
tet wurden, unterlässt, macht sich gegenüber der Ge-
sellschaft schadenersatzpflichtig, wenn ein selbstständi-
ges Beweisverfahren anhängig war, in dem die behaup-
teten Mängel weitgehend bestätigt wurden, und das
ersichtlich die Grundlage für eine zu erhebende Klage
schaffen sollte.

2. Trotz der neutralen Formulierung „geleistet werden“
in § 64 S. 1 GmbHG sind die Geschäftsführer bzw.
Liquidatoren einer GmbH erstattungspflichtig, wenn sie
die Zahlung veranlasst oder geduldet haben (vgl. BGH,
Urt. v. 6.3.2009 – II ZR 32/08, NJW 2009, 1598), wo-
von für die Zeit vor der Bestellung als Geschäftsführer
keine Rede sein kann.



3. Einer Insolvenzschuldnerin ist durch die unterbliebe-
ne Geltendmachung eines Umsatzsteuer-Erstattungsan-
spruchs kein Schaden entstanden, wenn einer Umsatz-
steuererstattung seitens des FA an die Insolvenzschuld-
nerin ein Umsatzsteuer-Nachzahlungsanspruch als
Restvergütung in gleicher Höhe gegenübergestanden
hätte. •

Zum Sachverhalt:
Der Kläger ist seit dem 21.10.2014 Insolvenzverwalter über
das Vermögen der Firma C. GmbH (nachfolgend C.). Der
Beklagte zu 1) war seit 1993 Mitgesellschafter und – jeden-
falls – seit dem 22.11.2012 Geschäftsführer der C. Im Jahre
2005 übertrug er seine Geschäftsanteile auf seinen Sohn D.;
weitere Mitgesellschafterin war N. T., die Tochter des Erst-
beklagten. Ende Dezember 2005 wurde der Ehemann der
Tochter – Herr Q. N. – zum Geschäftsführer bestellt; beiden
Gesellschaftern wurde Gesamtprokura erteilt. Der Erstbe-
klagte erhielt am 19.9.2006 Generalvollmacht.

Am 22.11.2012 berief die Gesellschafterversammlung den
Geschäftsführer N. ab und bestellte den Erstbeklagten zum
neuen Geschäftsführer. Am 2.9.2013 beschloss die Gesell-
schafterversammlung die Liquidation der Gesellschaft; zum
Liquidator wurde der Erstbeklagte bestellt. Am 4.8.2014
stellte die C. Eigeninsolvenzantrag.

In der Zeit vom 1.1.2012 bis zum 12.8.2014 leistete die
Insolvenzschuldnerin an verschiedene Gläubiger Zahlungen
in Gesamthöhe von 71.098,15 EUR. In Höhe dieser Zahlun-
gen – abzüglich bereits anderweitig ausgeurteilter 4.968,25
EUR – begehrt der Kläger vom Beklagten zu 1) Schadener-
satz gemäß § 64 Satz 1 GmbHG mit der Begründung, die
Insolvenzschuldnerin sei bereits ab dem 1.1.2012 evident
zahlungsunfähig im Sinne von § 17 Abs. 2 Satz 1 InsO ge-
wesen; den Gesamtbetrag der ab diesem Zeitpunkt erfolgten
Zahlungen aus dem Vermögen der Insolvenzschuldnerin
habe der Beklagte zu 1) der Insolvenzmasse zu erstatten
(Antrag auf Zahlung von 66.129,90 EUR).

Weiterer Klagegegenstand (Antrag gegen alle Beklagten) ist
das auf eine angeblich pflichtwidrige Steuerberatung ge-
stützte Begehren des Klägers auf Zahlung von 368.257,68
EUR als Erstattung von nach § 13b UStG gezahlten Umsatz-
steuerbeträgen (363.733,22 EUR + 4.524,46 EUR =
368.257,68 EUR) im Zeitraum vom 11.7.2008 bis 31.12.2009.
(…)

Das LG hat die Klage, soweit sie sich gegen den Beklagten zu
1) richtet, in Höhe von 15.752,41 EUR betreffend den Zeit-
raum vom 11.3.2013 bis 12.8.2014 unter dem Gesichts-
punkt der Veranlassung von Zahlungen nach Eintritt der
Insolvenzreife zugesprochen und sie im Übrigen als unbe-
gründet abgewiesen.

Gegen das Urteil des LG, auf dessen Inhalt im Übrigen Bezug
genommen wird, hat der Kläger Berufung eingelegt, mit
welcher das abgewiesene Klagebegehren weiterverfolgt

GIaktuell Nr. 6/Dezember 2019178

wird. Der Beklagte zu 1) wendet sich mit seiner Anschluss-
berufung gegen seine Verurteilung zur Zahlung von
15.752,41 EUR.

Der Kläger wiederholt und vertieft sein erstinstanzliches
Vorbringen nach Maßgabe der Berufungsbegründung und
macht im Wesentlichen geltend, die Zahlungsunfähigkeit der
Insolvenzschuldnerin habe bereits zum 1.1.2012 vorgelegen
und sei dem Erstbeklagten bekannt gewesen; letzterer habe
zwar das Geschäftsführeramt erst am 22.11.2012 angetre-
ten, ihm sei jedoch bekannt gewesen, dass die Insolvenz-
schuldnerin zum 31.12.2011 Mängelbeseitigungsansprüchen
der Erwerber (N-Eigentümer) in Höhe von 135.000 EUR und
Schadenersatzansprüchen in Höhe von 17.500,00 EUR aus-
gesetzt gewesen sei. Den mit dem Klageantrag zu 2) verfolg-
ten Anspruch habe das LG ebenfalls zu Unrecht verneint. Die
Beklagten zu 2) und 3) hätten pflichtwidrig davon Abstand
genommen, den Umsatzsteuererstattungsanspruch zu akti-
vieren. (…) •

Aus den Gründen:
Die zulässige Berufung hat zu einem ganz geringen Teil Er-
folg; die Anschlussberufung ist insgesamt unbegründet. (…)

II. Klageantrag Ziff. 2. (Erstattung geleisteter Umsatzsteuer-
beträge in Höhe von 368.257,68 EUR durch alle drei Beklag-
ten):

Ein Schadenersatzanspruch wegen Beratungsfehlern der Be-
klagten zu 2) und 3) (§§ 280 Abs. 1, 675 BGB) und wegen
schuldhaft unterbliebener Geltendmachung eines Anspruchs
auf Rückerstattung von nach § 13b UStG gezahlter Umsatz-
steuer gegenüber dem Beklagten zu 1) ist vom LG zu Recht
und mit zutreffender Begründung verneint worden. Insoweit
ist die Berufung in vollem Umfang zurückzuweisen.

Es fehlt sowohl an einem steuerrechtlichen Beratungsfehler
der Beklagten als auch an einem ersatzfähigen Schaden der
Insolvenzschuldnerin.

Mit dem Antrag der Insolvenzschuldnerin auf Änderung der
Umsatzsteuerfestsetzung wäre aufgrund des Urteils des BFH
vom 22.8.2013 (V R 37/10 – BFHE 243, 20 ff. = DStR 2013,
2560) zeitgleich ein Anspruch der Firma Q3 GmbH gegen die
Insolvenzschuldnerin auf Erstattung der Umsatzsteuer und
auf entsprechende Änderung der Umsatzsteuerfestsetzung
entstanden, sei es aus § 313 BGB (so BFH, Urt. v. 23.2.2017
– V R 16/16, DStR 2017, 777 ff.) oder ergänzender Vertrags-
auslegung (so BGH NJW 2018, 2469 = DStR 2018, 1575).
Nach der letzteren Entscheidung des BFH kann eine Umsatz-
steuerfestsetzung gegenüber dem leistenden Unternehmer
dann geändert werden, wenn ihm ein abtretbarer Anspruch
auf Zahlung der gesetzlich entstandenen Umsatzsteuer gegen
den Leistungsempfänger zusteht.

Die Voraussetzungen einer Änderung der Umsatzsteuerfest-
setzung lagen hier zwar vor. Entscheidend ist aber letztlich,
dass der Insolvenzschuldnerin durch das Unterbleiben der
Geltendmachung eines Rückerstattungsanspruchs gegen das
FA kein Schaden entstanden ist, weil dem Anspruch auf
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Umsatzsteuererstattung durch das FA ein Erstattungsan-
spruch der Firma Q3 GmbH gegen die Insolvenzschuldnerin
in gleicher Höhe gegenübergestanden hätte.

Ausgangspunkt jeder Schadenberechnung ist die Differenz-
hypothese. Ob und inwieweit ein nach §§ 249 ff. BGB zu
ersetzender Vermögensschaden vorliegt, beurteilt sich regel-
mäßig nach einem Vergleich der in Folge des haftungsbe-
gründenden Ereignisses eintretenden Vermögenslage mit
derjenigen, die ohne jenes Ereignis eingetreten wäre. Erfor-
derlich ist ein Gesamtvermögensvergleich, der alle von dem
haftungsbegründenden Ereignis betroffenen finanziellen
Positionen umfasst (BGH NJW-RR 2017, 566 Rdnr. 11 m.w.N.;
Gehrlein, DStR 2018, 487, 492).

Bezugspunkt des Gesamtvermögensvergleichs ist grundsätz-
lich das Vermögen des Geschädigten, nicht aber dasjenige
eines Dritten. Daher kann aufgrund eines Vertrages regel-
mäßig nur derjenige Schadenersatz verlangen, bei dem der
Schaden tatsächlich eingetreten ist und dem er rechtlich zur
Last fällt. Dies führt im Rahmen der Beraterhaftung dazu,
dass der zum Ersatz verpflichtete Steuerberater grundsätzlich
nur für den Schaden seines Mandanten einzustehen hat, wo-
bei die Drittschadensliquidation und der Vertrag zu Gunsten
Dritter sowie mit Schutzwirkung für Dritte eine Ausnahme
bilden (BGH NJW-RR 2017, 566 Rdnr. 12 f. m.w.N.).

Da einer Umsatzsteuererstattung seitens des FA an die Insol-
venzschuldnerin ein Umsatzsteuer-Nachzahlungsanspruch als
Restvergütung in gleicher Höhe gegenübergestanden hätte,
ist der Insolvenzschuldnerin selbst durch die unterbliebene
Geltendmachung eines Umsatzsteuer-Erstattungsanspruchs
kein Schaden entstanden.

Ohne Erfolg wendet der Kläger hiergegen ein, die Aktivmasse
der C. sei allein durch die Pflichtwidrigkeit der Beklagten ver-
mindert worden. Ein „Nullsummenspiel“ sei nicht gegeben,
weil zwischen Leistung und Geltendmachung des Steuer-
erstattungsanspruchs die Eröffnung des Insolvenzverfahrens
liege.

Da im Insolvenzverfahren die Verbindlichkeit gegenüber dem
leistenden Unternehmen nur eine Insolvenzforderung im
Sinne von § 38 InsO sei, die quotal bedient werde, während
der Steuererstattungsanspruch der Insolvenzschuldnerin
gegen die Finanzverwaltung nach § 35 Abs. 1 InsO in die
Masse falle und voll durchsetzbar sei, sei aufgrund der Nicht-
geltendmachung der Steuerrückerstattung die Aktivmasse
verringert worden und dadurch ein Gesamtschaden im Sinne
des § 92 InsO entstanden.

Dieser Einwand verkennt, dass hierin kein Schaden der Insol-
venzschuldnerin, sondern allein ein Schaden der bisherigen
Insolvenzgläubiger (ausgenommen das leistende Unterneh-
men) läge. Diese Insolvenzgläubiger sind aber nicht in den
Schutzbereich des Steuerberatungsvertrages mit den Beklag-
ten zu 2) und 3) einbezogen. Etwas anderes ergibt sich nicht
aus der Rechtsprechung des BGH zu den Hinweis- und Warn-
pflichten des Steuerberaters in Bezug auf das Vorliegen eines
Insolvenzgrundes (vgl. zuletzt: BGH, Urt. v. 26.1.2017 – IX ZR

285/14, NJW 2017, 1611 = DStR 2017, 942 mit Anm.
Meixner und Schröder DStR 2017, 956).

Auch diese Pflicht dient ausschließlich dem Schutz der Insol-
venzschuldnerin als Partnerin aus dem Steuerberatungsver-
trag und verpflichtet nur zum Ersatz des dieser durch die ver-
spätete Insolvenzantragstellung entstandenen Schadens
(dazu: BGH NJW 2013, 2345). Sie könnte daher nicht Grund-
lage für einen Anspruch auf Ersatz der nicht geltend ge-
machten Steuererstattung sein.

Es fehlt hiernach sowohl an einem steuerrechtlichen Bera-
tungsfehler der Beklagten, als auch an einem erstattungsfä-
higen Schaden, was auch für den Zeitraum nach Eröffnung
des Insolvenzverfahrens gilt, so dass es nicht auf die vom LG
erörterte Frage ankommt, ob die Beklagten zu 2) und 3) in
diesem Zeitraum überhaupt noch zu einer steuerrechtlichen
Beratung verpflichtet waren (§§ 116 Abs. 1 Satz 1 i.V.m.
115 InsO). (…) •

Anwaltshaftung
• Herausgabepflicht
• Auskunftspflicht
• Rechenschaft
• Rechtliches Interesse
(OLG Brandenburg, Urt. v. 11.4.2018 – 11 U 123/16)

Orientierungssatz:
1. Der Begriff „Rechenschaft“ i.S.v. § 666 BGB umfasst
die über die Herausgabepflicht hinausgehende Pflicht
des Beauftragten, in verkehrsüblicher Weise die wesent-
lichen Einzelheiten seines Handelns zur Auftragsausfüh-
rung darzulegen und dem Auftraggeber die notwendi-
ge Übersicht über das besorgte Geschäft zu verschaf-
fen. Dabei sind dem Auftraggeber auch Belege, soweit
üblich und vorhanden, vorzulegen; diese Vorlagepflicht
des Rechtsanwalts ist die Grundlage für den Anspruch
des Auftraggebers auf Einsicht in die Handakten. Dabei
kann sich die Vorlagepflicht auch auf diejenigen Be-
standteile der Handakten des Rechtsanwalts beziehen,
die nicht herausgegeben zu werden brauchen, sondern
beim Anwalt verbleiben können.

2. Der Auftraggeber ist nicht gehalten, ein besonderes
rechtliches oder tatsächliches Interesse an der Aktenein-
sicht gegenüber dem beauftragten Rechtsanwalt darzu-
legen.

3. Die Auskunfts- und Rechenschaftspflicht des Rechts-
anwalts kann auch dann bestehen, wenn der Herausga-
beanspruch des Auftraggebers gemäß § 667 BGB i.V.
mit § 50 Abs. 2 Satz 4 BRAO bereits durch Erfüllung
erloschen ist; dies gilt sogar hinsichtlich solcher Unter-
lagen, die der Mandant zwar bereits erhalten hat, die
aber bei ihm nachträglich verloren gegangen sind. •



zenswerten Interesse der Klägerin an einer Einsichtnahme in
die Handakten oder Auskunftserteilung. Hieraus ergebe sich
nämlich keine Veränderung der Situation. In diesem Zusam-
menhang habe die Klägerin nicht behauptet, sie verfüge
nicht mehr über Unterlagen. Vielmehr trage sie vor, dass die
Zeugin J. nur 4 Schreiben vorgelegt und hierzu mitgeteilt
habe, sie besitze keine weiteren. Damit habe die Klägerin
alle Unterlagen erlangt, die es gegeben habe.

Dass noch weitere Unterlagen vorhanden gewesen seien,
vermute die Klägerin nur. Ohnehin seien die Beklagten nur
dazu verpflichtet, diejenigen Teile herauszugeben, die dritt-
bezogen seien. In die komplette Handakte könne der Auf-
traggeber ohnehin nicht einsehen oder deren Herausgabe
verlangen. Unter Zugrundelegung dieser Umstände sei nicht
ersichtlich, welche Verbesserung der Informationslage die
Klägerin durch Auskunftserteilung oder Einsichtnahme
erreichen könne.

Die Klägerin hat gegen das ihr am 6.10.2016 zugestellte
Urteil des LG Potsdam vom 16.9.2016 mit anwaltlichem
Schriftsatz am 20.10.2016 Berufung eingelegt und diese
begründet.

Die Klägerin ficht das Urteil in vollem Umfang an und führt
zur Begründung aus, das LG habe verkannt, dass die klägeri-
schen Informationsrechte weiter als ihre Herausgabeansprü-
che reichen würden. Die Beklagte zu 1) bleibe infolge ihrer
Nachhaftung verpflichtet. Entgegen den Ausführungen des
LG sei die Sozietät in eine Partnerschaftsgesellschaft mit
beschränkter Berufshaftung und nicht in eine GmbH umge-
wandelt worden. Das LG gehe irrtümlich davon aus, dass ein
Einsichtsrecht nicht bestehe, wenn eine Herausgabe nicht
verlangt werden könne. Die Handakte eines Anwalts solle
alles umfassen, was für ein geordnetes Bild der von ihm
entfalteten Tätigkeit erforderlich sei.

Die Informationsrechte eines Auftraggebers würden sich
nicht nur auf den drittgerichteten Schriftverkehr, sondern
auch auf solchen, den der Anwalt mit seinem Auftraggeber
geführt habe, beziehen. Er sei verpflichtet, Unterlagen ein-
sehen zu lassen, die ihm von seinem Auftraggeber übersandt
worden seien. Dies treffe auch für Notizen über Besprechun-
gen und Telefonate, die er mit diesen sowie Dritten geführt
habe. Der Erfüllungseinwand greife gegen das Aktenein-
sichtsrecht nicht durch und schon gar nicht hinsichtlich
solcher Teile der Handakte, die von vornherein keinerlei
Herausgabeansprüchen unterliegen würden.

Lediglich Unterlagen über persönliche Eindrücke und Hinter-
grundinformationen seien davon nicht erfasst. Soweit das LG
ausführe, sie habe alles erlangt, sei dies falsch. Das LG habe
das Schreiben der Zeugin J. vom 23.9.2015 unkritisch über-
gangen. Zudem habe sie in ihrem Schriftsatz nur ausgeführt,
dass sie lediglich 4 Unterlagen nach dem Fortgang der Zeu-
gin J. vorgefunden habe, nicht aber, dass ihr etwas überge-
ben worden sei. Zudem habe das LG unberücksichtigt gelas-
sen, dass die Beklagten selbst vorgetragen hätten, dass sie
im Rahmen ihres Mandats insgesamt 12 Aktenordner ange-
legt hätten, wovon sich 6 Aktenordner auf ihre Beratungs-
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Aus den Gründen:
I. Die Klägerin verlangt nach Rücknahme der Berufung hin-
sichtlich Klageabweisung ihres Herausgabebegehrens von
den Beklagten, die Einsicht in ihre Handakten des zwischen
ihnen vom 17.1.2013 geschlossenen Anwaltsdienstvertrages
zu gewähren.

Das LG hat die Klage insgesamt abgewiesen und zur Begrün-
dung ausgeführt, dass die Klägerin keinen Anspruch auf
Einsicht in sämtliche Handakten des Anwaltsvertrages und
Herausgabe im beantragten Umfang gemäß § 667 BGB
i.V.m. § 50 BRAO habe. Die Klage sei entgegen der Ansicht
der Beklagten – wie hier erfolgt – gegen die damals beste-
hende Gesellschaft bürgerlichen Rechts zu richten. Gleiches
gelte für den Herausgabeanspruch.

Aus der Geschäftsbesorgung erlangt sei insbesondere der
gesamte drittgerichtete Schriftverkehr. Hierzu würden auch
Notizen über Besprechungen mit Dritten gehören. Dies gelte
jedoch nicht für Unterlagen, die persönliche Eindrücke des
Anwalts in den betreffenden Gesprächen wiedergeben wür-
den. Derartige Aufzeichnungen seien unter Berufung auf die
Rechtsprechung des BGH (BGHZ 85, 327, 335) nicht offen-
zulegen. Gleiches gelte für vertrauliche Hintergrundinforma-
tionen, die der Anwalt gesammelt habe. Auch diese unter-
lägen nicht der Herausgabepflicht.

Zudem bestehe eine Herausgabepflicht nicht für den Brief-
wechsel zwischen dem Anwalt und seinem Auftraggeber.
Gleiches müsse für die Notizen über Gespräche mit diesem
(BGH, NJW 1990, 510) und für schon herausgegebene
Schriftsätze gelten. Hier sei der Herausgabeanspruch bereits
durch Erfüllung erloschen. Die Beklagten hätten Unterlagen
der im Zeitpunkt der Übergabe für die Klägerin handelnden
Vorstandsvorsitzenden J. übergeben. Zwar habe diese er-
klärt, sie verfüge über keinerlei Unterlagen. Das stehe dem
jedoch nicht entgegen. Aus dem Schreiben der Zeugin J.
vom 4.7.2015 folge nicht, dass die Beklagten über weiter-
gehenden drittgerichteten Schriftverkehr verfügen würden,
den sie der Zeugin J. und damit auch der Klägerin nicht be-
reits übergeben hätten. Darüber hinaus habe die Beklagte
auch im Rechtsstreit verschiedene Anlagen aus dem Kontakt
mit Dritten übergeben. Eine weitere schriftliche Reaktion
habe es nicht darauf gegeben.

Ein Anspruch auf Auskunft und Einsicht stehe der Klägerin
nicht zur Seite. Zwar sei der Anwalt verpflichtet, auf Verlan-
gen über den Stand des Geschäfts Auskunft zu erteilen und
Rechenschaft abzulegen. Dies sei die Grundlage für den
Anspruch des Auftraggebers auf Einsicht in die Handakten.
Die Vorlagepflicht beziehe sich auf diejenigen Bestandteile
der Handakten des Rechtsanwalts, die nicht herausgegeben
zu werden brauchen. Diese Auskunftspflicht bestehe auch
dann, wenn der Herausgabeanspruch durch Erfüllung erlo-
schen sei. Der Auskunftsanspruch sei jedoch nach Treu und
Glauben gemäß § 242 BGB beschränkt (BGH NJW 1990, 510).

Treuwidrigkeit sei dann anzunehmen, wenn der Auftrag-
geber schon alle zu übergebenden Unterlagen erhalten und
noch immer im Besitz habe. Dann fehle es an einem schüt-



tätigkeit in personalvertretungsrechtlichen Angelegenheiten
erstreckt hätten. Was sich in den anderen Aktenordnern be-
finde, sei offen.

Dass die Unterlagen bei ihr nicht vorhanden seien, habe sie
mit dem Zeugnis ihres Justitiars D. W. unter Beweis gestellt.
Unter Berücksichtigung des Umstandes, dass sich in einem
Aktenordner 500 Blatt befinden können, umfasse die Hand-
akte der Beklagten 6000 Blatt. Daraus ergebe sich, selbst
wenn man sich die Auffassung des LG zu eigen mache, dass
sie nicht alles erhalten haben könne. Dies widerlege, dass die
Beklagten ihre Beratungsleistungen vorwiegend telefonisch
erbracht hätten. Dies stünde im Übrigen auch den Abrech-
nungen im Wege, in denen 624 Stunden Beratungsleistun-
gen abgerechnet worden seien und die keineswegs vor-
nehmlich Telefonate erfassen würden.

Die Beklagten hätten auch nichts für den darlegungs- und
beweispflichtigen Umstand der Erfüllung vorgetragen. Dies
ergebe sich allein schon aus den nur auszugsweise vorgeleg-
ten Anlagen. Für das Einsichtsrecht müsse sie nicht substanti-
iert darlegen, welche konkreten Unterlagen sie einzusehen
begehre. Denn sie dürfe die Vorlage der Handakte als solche
verlangen, um sich über deren Inhalte erst zu informieren.
Sollte sie in diesem Zuge Unterlagen identifizieren, die der
Herausgabe unterliegen würden, dürfe sie auch diese verlan-
gen. Den Beklagten stehe auch kein Auswahlrecht zu.

Ein Verweigerungsrecht, wie es das LG angenommen habe,
gebe es nicht. Der von den Beklagten mit der Zeugin J. in
den Angelegenheiten der Klägerin privat geführte Schrift-
wechsel unterliege ebenfalls ihren Informationsrechten. Es
sei noch nicht einmal offengelegt, was geheimhaltungsfähig
gewesen wäre. Gerade hier habe sie ein Recht auf Informa-
tion. Es sei nicht nachvollziehbar, wie das LG annehme, sie
habe alles erhalten, wenn die komplette Kommunikation der
Beklagten mit der Zeugin J. an ihr vorbeigegangen und auch
nicht von den Beklagten vorgelegt worden sei.

Die Verweigerungshaltung der Beklagten sei so sonderbar,
dass sie nunmehr ein besonderes Interesse an ihren Hand-
akten entwickelt habe, weil sie nicht nur nicht über deren
Inhalte verfüge, sondern auch Grund zur Annahme habe,
dass nicht immer in ihrem Interesse beraten worden sei. Die
Herausgabeansprüche seien gemäß §§ 675, 667 BGB i.V.m.
§ 43 BRAO ebenfalls zu bejahen. Es gehöre zum anwaltli-
chen Berufsrecht, die Handakte herauszugeben, wenn der
Mandant diese zur Verfolgung von Rechtsansprüchen benö-
tige und er die Vergütung bezahlt habe. (…)

Die Beklagten beantragen, die Berufung zurückzuweisen.

Die Beklagten verteidigen unter Wiederholung und Vertie-
fung ihres erstinstanzlichen Vorbringens die landgerichtliche
Entscheidung. Sie führen weiter aus, dass die Klägerin sämt-
liche Unterlagen erhalten habe. Es habe genügend Anhalts-
punkte gegeben, dass die Zeugin J. ausspioniert worden sei.
Nur deswegen sei der maßgebliche Email-Verkehr über die
private Email-Anschrift der Vorstandsvorsitzenden geführt
worden.
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Die Klägerin habe nicht dargelegt, warum sie über die Unter-
lagen zu den personalrechtlichen Beratungen nicht mehr
verfüge. Das Vorstandsmitglied R. habe Textentwürfe der
Beklagten zu 1) unterzeichnet und abgesandt. Da die Kläge-
rin nicht beabsichtige, irgendwelche Schadenersatzansprü-
che gegenüber den Beklagten geltend zu machen, sei nicht
ersichtlich, zu welchem Zweck die Einsichtnahme begehrt
werde. Es stehe zu vermuten, dass es nach wie vor darum
gehe, Informationsverlangen aus dem Verwaltungsrat zulas-
ten der Zeugin J. befriedigen zu können. (…)

II. Die zulässige Berufung der Klägerin hat in der Sache nach
erfolgter Teilrücknahme betreffend die ebenfalls geltend
gemachten Herausgabeansprüche Erfolg.

Die Klägerin hat entgegen der Auffassung des LG gegen die
Beklagten in dem von ihr begehrten Umfang einen Anspruch
auf Einsichtnahme in die von der Beklagten gehaltenen
Handakten aufgrund des mit Vergütungsvereinbarung vom
17.1.2013 geschlossenen Anwaltsdienstvertrages gemäß
§ 666 BGB i.V.m. § 50 BRAO.

Das LG ist zunächst zutreffend davon ausgegangen, dass die
Beklagten passivlegitimiert sind. Entgegen der Auffassung
der Beklagten ist die Beklagte zu 1) gleichwohl noch existent,
selbst wenn man mit den Beklagten davon ausgehen würde,
dass sich allein schon aus dem Briefbogen ergeben soll, dass
die Beklagte zu 1) in eine Partnergesellschaft mit beschränk-
ter Berufshaftung umgewandelt worden ist. Denn die Identi-
tät einer Rechtsanwalts-GbR als Partei – so wie hier – bleibt
trotz dieser Änderung gewahrt (OLG Hamm, MDR 2014, 58).

Bei der Umwandlung der GbR in eine Partnergesellschaft
handelt es sich nämlich nicht um eine Rechtsnachfolge,
sondern um einen identitätswahrenden Rechtsformwechsel
(hierzu ausführlich OLG München, Urt. v. 2.5.2012 – 15 U
1624/11, juris). Mit einer Rubrumsberichtigung kann diese
unrichtige oder unvollständige Parteibezeichnung korrigiert
werden. Aber auch der Beklagte zu 2) ist trotz des Rechts-
formwechsels der Beklagten zu 1) weiterhin Schuldner des
Anspruchs.

Eine ausdrückliche Regelung für den Fall, dass im Rahmen
eines laufenden Mandatsverhältnisses ein Rechtsformwechsel
erfolgt, ist zwar nicht gegeben. Gleichwohl kann sich der Be-
klagte zu 2) nicht den berechtigten und schon entstandenen
Ansprüchen der Klägerin durch den Formwechsel der Beklag-
ten zu 1) entziehen, zumal es sich bei dem vorgenommenen
Wechsel „lediglich“ um die Abänderung der Haftungsstruk-
tur der vormals als Gesellschaft bürgerlichen Rechts auftre-
tenden Sozien handelt und diese auch erst nach Beendigung
der Tätigkeit der Beklagten für die Klägerin erfolgte (vergl.
zur Problematik: Sommer/Treptow, NJW 2013, 3272; Ulmer/
Schäfer, 7. Aufl., § 8 PartGG, Rdnr. 16a).

Insofern ist diese Situation (vergleiche hierzu Henssler, AnwBl
2014, 99) vergleichbar einerseits mit dem Formwechsel einer
Partnerschaft in eine Kapitalgesellschaft (§ 225c i.V.m. § 224
UmwG), andererseits mit dem Wechsel des unbeschränkt
haftenden Gesellschafters einer Personenhandelsgesellschaft



Eine Ausnahme gilt insoweit allerdings für solche Unterla-
gen, die nicht lediglich über das Tun im Rahmen der Ver-
tragserfüllung Aufschluss geben, sondern persönliche Ein-
drücke, die der Anwalt in den betreffenden Gesprächen
gewonnen hat, wiedergeben. Aufzeichnungen des Anwalts
über derartige persönliche Eindrücke sind oft nützlich; sie
sind in Zweifel jedoch nicht für die Einsicht durch den Man-
danten bestimmt und eine solche wäre dem Anwalt auch
nicht zumutbar. Ein Anwalt, der zur Herausgabe von Hand-
akten verpflichtet ist, braucht daher nicht auch derartige
Aufzeichnungen offenzulegen (BGHZ 85, 335).

Darüber hinaus wird dem Anwalt bei der Ausführung des
Mandats ein gewisser Freiraum zuzuerkennen sein, vertrau-
liche „Hintergrundinformationen“ zu sammeln, die er auch
und gerade im wohlverstandenen Interesse seines Mandan-
ten sowie im Interesse der Rechtspflege diesem gegenüber
verschweigen darf. Aufzeichnungen über derartige Vorgänge
unterliegen gleichfalls nicht der Herausgabepflicht.

Gemessen an diesen Grundsätzen haben die Beklagten der
Klägerin zu Unrecht das Recht verwehrt, Einsicht in die
Handakten zu nehmen. Die von dem LG gesehene Beschrän-
kung des klägerischen Anspruchs auf Einsicht gemäß § 242
BGB besteht nicht. Das LG überspannt die Anforderungen im
Hinblick auf das grundsätzlich bestehende Recht der Klägerin
als anwaltlich beratene Mandantin. Die Klägerin als Auftrag-
geberin ist nicht gehalten, ein besonderes rechtliches oder
tatsächliches Interesse an der Akteneinsicht gegenüber dem
beauftragten Rechtsanwalt darzulegen.

Eine derartige Anforderung findet weder im Gesetz noch in
den von der höchstrichterlichen Rechtsprechung entwickel-
ten Grundsätzen, die der Senat teilt, ihre Stütze. Ebenso
wenig ist es schädlich, dass sie weitere Unterlagen vermutet,
von deren Existenz sie keine Kenntnis hat, zumal nach dem
unbestrittenen Vorbringen der Klägerin der von dem Beklag-
ten gehaltene Aktenbestand zu dem Anwaltsdienstvertrag
ca. 12 Leitzordner umfasst, sie nur 4 Schriftsätze von ihrer
ehemaligen Vorstandsvorsitzenden J. erhalten hat und zu-
dem die gesamte Korrespondenz und Kommunikation im
Rahmen des abgeschlossenen Dienstvertrages über ihren
privaten Account bzw. telefonisch ausschließlich mit ihr ge-
führt worden ist.

Denn Sinn der Akteneinsicht ist es gerade, sich diese Kennt-
nis zu verschaffen. Es hätte im Übrigen bei dieser Art der
Ausgestaltung des Vertragsverhältnisses für die Beklagten
nahe gelegen, die Mandantin auf entsprechende Anfrage
mit den entsprechenden Informationen zu versorgen, nach-
dem sich die Vorstandsvorsitzende und die Klägerin im
Unfrieden getrennt haben. Es ist nicht ersichtlich, dass der
Bestand an Handakten überwiegend Hintergrundinformatio-
nen und persönlichen Eindrücken des Beklagten zu 2) und
seiner Sozien enthält, für die kein Einsichtsrecht besteht.

Die Beklagte kann sich nicht darauf berufen, die Klägerin
habe seinerzeit den gesamten für sie relevanten Schriftwech-
sel zumindest in Kopie erhalten. Denn die Auskunfts- und
Rechenschaftspflicht des Rechtsanwalts kann dementspre-
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in die Stellung eines Kommanditisten (§ 160 Abs. 3 i.V.m.
Abs. 1 HGB).

In beiden Fällen bleibt die Haftung für Verbindlichkeiten be-
stehen, die bereits vor Änderung der Haftungssituation be-
gründet wurden (§§ 224 Abs. 1 UmwG, 160 Abs. 1 S. 1
HGB), allerdings mit einer fünfjährigen Ausschlussfrist (§ 224
Abs. 2–4 UmwG, § 160 Abs. 1 S. 1 a.E. in Verbindung mit
S. 2, 3). Ob hier im Hinblick auf die länger laufende Pflicht
zur Aufbewahrung ebenfalls die fünfjährige Ausschlussfrist
entsprechend eingreift, kann dahingestellt bleiben, da die
Klage innerhalb der erstgenannten Frist schon erhoben wor-
den ist.

Grundlage der anwaltlichen Tätigkeit der Beklagten war der
vorbenannte auf Geschäftsbesorgung gerichtete Dienstver-
trag mit der Klägerin (§§ 675, 611 BGB, vgl. zur Rechtsnatur
des Anwaltsdienstvertrages: Staudinger-Richardi/Fischinger,
611, Rdnr. 1897). Für die Geltendmachung dieses Anspru-
ches ist es ohne Bedeutung, ob – wie vom LG festgestellt –
dieser im Jahr 2015 gekündigt worden ist oder über diese
Zeit hinaus noch fortbestanden hat. Der regelmäßig mit der
Ausführung des Auftrags entstehende Anspruch wird durch
das Erlöschen des Mandats nicht berührt.

Auf den Anwaltsdienstvertrag finden nach § 675 BGB auch
die §§ 666, 667 BGB Anwendung. Dementsprechend ist der
Rechtsanwalt nicht nur verpflichtet, dem Auftraggeber alles,
was er zur Ausführung des Auftrags erhält und was er aus
der Geschäftsbesorgung erlangt, herauszugeben, § 667 BGB,
sondern auch, dem Auftraggeber die erforderlichen Nachrich-
ten zu geben, auf Verlangen über den Stand des Geschäfts
Auskunft zu erteilen und nach der Ausführung des Auftrags
Rechenschaft abzulegen, § 666 BGB (vergleiche hierzu nur und
auch nachfolgend BGH, DB 1990, 783 ff. m.w.N., st. Rspr.).

Der Begriff „Rechenschaft“ ist hier in einem weiteren Sinne
gemeint als in § 259 BGB. Er bezieht sich insbesondere nicht
lediglich auf eine mit Einnahmen und Ausgaben verbundene
Verwaltung, sondern umfasst die über die Herausgabepflicht
hinausgehende Pflicht des Beauftragten, in verkehrsüblicher
Weise die wesentlichen Einzelheiten seines Handelns zur
Auftragsausführung darzulegen und dem Auftraggeber die
notwendige Übersicht über das besorgte Geschäft zu ver-
schaffen. Dabei sind dem Auftraggeber auch Belege, soweit
üblich und vorhanden, vorzulegen; diese Vorlagepflicht des
Rechtsanwalts ist die Grundlage für den Anspruch des Auf-
traggebers auf Einsicht in die Handakten.

Dass diese Einsicht – wie schon in der mündlichen Verhand-
lung vor dem Senat erläutert – sich ebenfalls auf Dokumente
bezieht, bei denen sich der beauftragte Rechtsanwalt der
elektronischen Datenverarbeitung bedient, bedarf keiner
weiteren Erörterung, vergl. nur § 50 Abs. 4 BRAO. Dies gilt
damit nicht nur für solche Unterlagen, die dem Auftraggeber
zu belassen sind, also bereits unter die Herausgabepflicht
nach § 667 BGB fallen; vielmehr kann sich die Vorlagepflicht
auch auf diejenigen Bestandteile der Handakten des Rechts-
anwalts beziehen, die nicht herausgegeben zu werden brau-
chen, sondern beim Anwalt verbleiben können.



GIaktuell Nr. 6/Dezember 2019 183

läutert – um eine bloße Rekonstruktion des Schriftverkehrs
und derjenigen Informationen, die ihr entweder tatsächlich
bereits vorgelegen haben, aber verlorengegangen sind, oder
die ihr bei ordnungsgemäßer Ausführung des Mandats durch
den Beklagten im Rahmen von dessen normaler Auskunfts-
pflicht ohnehin hätten zur Verfügung gestellt werden müs-
sen. Insoweit kommt ein Schutz der beruflichen Sphäre der
Beklagten gegenüber dem Kläger nicht in Betracht.

Das Vorbringen der Beklagten, es habe konkrete Anhalts-
punkte dafür gegeben, dass die ehemalige Vorstandsvorsit-
zende J. ausspioniert worden sei, und es vorrangig darum
gehe, ein Informationsverlangen aus dem Verwaltungsrat der
Klägerin gegenüber der ehemaligen Vorstandsvorsitzenden
zu befriedigen, bietet ebenfalls keinen Grund, die Einsicht-
nahme zu verwehren. Persönliche Geheimhaltungsinteressen
der an den Besprechungen mit dem Beklagten beteiligten
Organmitglieder der Klägerin, insbesondere der ehemaligen
Vorstandsvorsitzenden J., begründen für diese kein Aus-
kunftsverweigerungsrecht.

Auftraggeber der Beklagten war die Klägerin als juristische
Person; die einzelnen Organmitglieder, insbesondere die
ehemalige Vorstandsvorsitzende der Klägerin J., waren
außerhalb des Mandatsverhältnisses stehende Dritte. Daher
konnte das Mandatsverhältnis ihnen gegenüber zumindest
nicht unmittelbar Schutzwirkung entfalten, soweit es um
eine mögliche Kollision ihrer Interessen und derjenigen der
Klägerin ging. Insoweit war vielmehr für die diese von vorn-
herein erkennbar, dass im Konfliktfall die Interessen des
Auftraggebers und die diesem gegenüber bestehende Treue-
pflicht des Anwalts den Vorrang haben müssten.

Dies gilt selbst dann, wenn bei der hier in Rede stehenden
anwaltlichen Beratungstätigkeit die zu begutachtenden
Rechtsfragen sich nicht in solche aufteilen lassen, die aus-
schließlich die juristische Person betreffen, und solche, die
die Organmitglieder möglicherweise für sich persönlich in
Anspruch genommen haben, so wie zum Beispiel Aufträge
der ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der Klägerin an die
Beklagten „Ansprüche Vorstandsmitglied bei verweigerter
Entlastung“ oder „Auswirkungen der Entlastungsverweige-
rung auf das neue Dienstverhältnis“.

Die Organmitglieder müssen es hinnehmen, dass der Inhalt
dieser Beratungen gegenüber den nachfolgenden Organmit-
gliedern in demselben Umfang offenbart wird, wie den ehe-
maligen Organmitgliedern Beratung erteilt worden ist. Denn
alle Empfehlungen, die die ehemalige Vorstandsvorsitzende –
so auch unter anderem im Zusammenhang mit der Ausein-
andersetzung mit dem Personalrat – erhalten und wie sie
sich – im Rahmen dieser Auseinandersetzung – zu verhalten
hat, leisteten die Beklagten in Erfüllung des ihnen von der
Klägerin übertragenen Mandats. Die Auskunftspflicht der
Beklagten, soweit es um die Besorgung eben dieses Manda-
tes geht, kann nicht aus Gründen, die in den Personen der
handelnden Organmitglieder liegen, beeinträchtigt werden.

Etwas anderes kann zwar dann gelten, wenn zwischen dem
Anwalt und dem einzelnen Organmitglied eine besondere

chend auch dann bestehen, wenn der Herausgabeanspruch
des Auftraggebers gemäß § 667 BGB i.V. mit § 50 Abs. 2 S. 4
BRAO bereits durch Erfüllung erloschen ist; dies gilt sogar
hinsichtlich solcher Unterlagen, die der Mandant zwar bereits
erhalten hat, die aber bei ihm nachträglich verlorengegangen
sind.

Die Klägerin macht hier – wie schon oben ausgeführt – indes
hinreichend geltend, sie verfüge nicht über sämtliche Unter-
lagen, was sich schon allein aus der Diskrepanz hinsichtlich
des Umfangs von unstreitig übergebenen Schriftsätzen und
dem gehaltenen Handaktenbestand ergeben würde. Die
Beklagten können sich dem Begehren nach Einsichtnahme
nach Treu und Glauben nicht widersetzen, auch wenn sie
meinen, dass das Mandatsverhältnis zu der Klägerin allein
mit dem Ausscheiden der ehemaligen Vorstandsvorsitzenden
J. ohne weitere Erklärungen beendet worden sei.

Denn die anwaltliche Treuepflicht aus dem beendeten Man-
datsverhältnis unterliegt keinen festen zeitlichen Schranken;
Beschränkungen des Auskunftsanspruchs können sich nur
aus den Umständen des Einzelfalls, insbesondere nach Treu
und Glauben (§ 242 BGB), ergeben (BGH, WM 1985, 1098),
welche allerdings weder von den Beklagten dargetan noch
sonst ersichtlich sind.

Die anwaltliche Schweigepflicht der Beklagten steht der Er-
füllung der vorbezeichneten Pflichten auch nicht entgegen.
Keiner Bedeutung kann der Frage beigemessen werden, ob
der beauftragte Rechtsanwalt durch die Offenlegung seiner
Akten der Gefahr ausgesetzt würde, sich selbst einer strafba-
ren Handlung bezichtigen zu müssen.

In der Rechtsprechung ist anerkannt, dass das Auskunftsrecht
des Auftraggebers gemäß § 666 BGB gerade dann besonders
wichtig ist, wenn der Beauftragte gegen die ihm obliegenden
Pflichten verstoßen hat, insbesondere wenn eine vorsätzliche
treuwidrige Schädigung des Auftraggebers in Betracht
kommt. Würde man solche Fälle von der Auskunftspflicht
ausschließen, so würde § 666 BGB gerade bei besonders
schweren Verstößen, die ihm vom Gesetz zugewiesene Auf-
gabe weitgehend nicht mehr erfüllen können. Dies kann
nicht als gewollt unterstellt werden; vielmehr ist insoweit der
Schutz des Auftraggebers vorrangig (BGH, DB 1990, 783 ff.).

Ein unmittelbar in den Schutzbereich des Art. 12 GG fallendes
Geheimhaltungsinteresse des Anwalts gegenüber seinem
Auftraggeber kann allerdings bei solchen Unterlagen beste-
hen, die höchstpersönliche Wahrnehmungen des Anwalts oder
vertrauliche „Hintergrundinformationen“ betreffen. Um sol-
che Unterlagen geht es jedoch bei den hier in Rede stehen-
den Klageanträgen auf Einsicht erkennbar nicht.

Diese beziehen sich ausschließlich auf den Schriftverkehr und
die Notizen über Ferngespräche, die der Beklagte zu 2) oder
seine Sozien mit der Klägerin oder in deren Auftrag mit
Dritten geführt haben, sowie um Unterlagen, die ihr von der
Klägerin zur Verfügung gestellt worden sind. Dabei geht es
mithin im Wesentlichen – wie auch schon von der Klägerin in
ihrem Schreiben vom 3.6.2015 an den Beklagten zu 2) er-



Vertrauensbeziehung bestanden hat, die individuell begründet
worden ist, etwa dadurch, dass das betreffende Mitglied den
Anwalt ausdrücklich um eine persönliche Beratung gebeten
hat (OLG Nürnberg, OLGZ 1977, 374).

Nur für diesen Fall könnte man zu der Annahme gelangen,
dass es sich bei den Beziehungen des Beklagten zu der
Gemeinschuldnerin einerseits und den Organmitgliedern an-
dererseits um zwei getrennte, rechtlich selbständige Rechts-
verhältnisse gehandelt habe und insofern eventuell kein
Recht auf Einsicht für Teile der Handakte bestehen würde.
An die den Beklagten für diese Konstellation obliegende
Darlegungslast sind indes strenge Anforderungen zu stellen,
zumal eine solche schon deswegen ungewöhnlich wäre, weil
die Gefahr eines Interessenkonflikts mit der ursprünglichen
Auftraggeberin nicht von der Hand zu weisen ist (OLG
Nürnberg, a.a.O.). Derartiges Vorbringen kann jedoch den
Schriftsätzen der Beklagten nicht entnommen werden und
ist auch sonst nicht ersichtlich. (…) •

Versicherungsschutz
• Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung
• Fälligkeit
• Inhalt des Versicherungsvertrages
• Versicherter Tätigkeitsbereich
• Maklerdeckung
(OLG Sachsen-Anhalt, Urt. v. 14.3.2018 – 4 U 58/18)

Leitsätze (d. Red.):
1. Der Versicherungsschutz wird fällig, wenn der Versi-
cherungsnehmer in Anspruch genommen wird und der
behauptete Sachverhalt unter den Schutz- bzw. Risiko-
bereich des Versicherungsvertrages fällt.

2. Aus der Sicht des Versicherungsnehmers wird die
Grenze zum nichtversicherten Bereich überschritten,
wenn im Kern nicht mehr von einer erfolgsabhängig
vergüteten Nachweis- oder Vermittlertätigkeit gespro-
chen werden kann. •

Aus den Gründen:
I. Die Parteien streiten um Deckung aus einer Vermögens-
schaden-Haftpflicht-Versicherung (Nr. ...), die am 5.7.2005
von der Klägerin u.a. für das Risiko „Vermittlung von Grund-
stücken und Immobilien“ beantragt worden war. Nach dem
Versicherungsschein vom 18.7.2005 ist seit dem 5.7.2005
die gesetzliche Haftpflicht der Klägerin für Vermögensschä-
den aus der Tätigkeit als Grundstücks- und Hypothekenmak-
ler (Immobilienmakler) zu einer Versicherungssumme von
150.000 EUR pro Versicherungsfall und 300.000 EUR pro
Versicherungsjahr unter Berücksichtigung einer Selbstbetei-
ligung bis zu 1.500 EUR versichert.

In den Vertrag einbezogen sind die Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen zur Haftpflichtversicherung für Vermö-

GIaktuell Nr. 6/Dezember 2019184

gensschäden (AVB 107889-06.2004) und die Besonderen
Bedingungen und Risikobeschreibung für Vermögensscha-
denhaftpflichtversicherung von Grundstücks- und Hypothe-
kenmaklern (VSH 51/01.2002). Nach der Risikobeschreibung
erstreckt sich der Versicherungsschutz u.a. auf die Tätigkeit
als hauptberuflicher Haus-, Grundstücks- und Hypotheken-
makler.

Abweichend von § 4 Ziff. 2 der Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen zur Haftpflichtversicherung für Vermögens-
schäden sind in die Versicherung Haftpflichtansprüche aus
dem Nachweis und der Vermittlung von Grundstückskaufver-
trägen, von Verträgen über Hypotheken, Grund- und Ren-
tenschulden, von Mietverträgen über Wohn- und Geschäfts-
räume und von Miet- und Pachtverträgen über Grundstücke
eingeschlossen.

Am 26.4.2010 ging die Klägerin einen Geschäftsbesorgungs-
vertrag mit der Grundstücksgemeinschaft J. und S. T. ein. Sie
übernahm es, die Auftraggeber in allen Fragen der Projekt-
entwicklung des Objektes L. Straße 28/29 in B. mit dem Ziel
der Sanierung und des Verkaufs zu beraten und die komplet-
te Abwicklung vorzunehmen. Zu den Aufgaben der Klägerin
gehörten auch die Erstellung von Verkaufsunterlagen, der
Vertrieb sowie die Kundenberatung. Für ihre Leistungen
erhielt die Klägerin nach dem Vertrag für die Buchführung,
den Schriftwechsel und die Vertragsvorbereitungen etc. eine
monatliche Pauschalvergütung von netto 1.500 EUR. Für den
Fall des Abschlusses von Kaufverträgen sollten zur Abgeltung
aller bis dahin notwendigen Vorarbeiten maximal 10% des
Verkaufspreises zzgl. Mehrwertsteuer gezahlt werden.

Für die zu vertreibenden Wohn- und Teileigentumseinheiten
konnten die Erwerber auf Grund der Denkmaleigenschaft
der Immobilie Sonderabschreibungen nach § 7i EStG in An-
spruch nehmen. Hierauf machte die Klägerin bei ihren Ver-
kaufsbemühungen aufmerksam. Es wurden Berechnungs-
beispiele für die einzelnen Erwerber erstellt, welche zur Dar-
stellung der Rentabilität die Sonderabschreibungen berück-
sichtigten. In den von der Klägerin gefertigten Prospekt
(I/50-72) gelangte eine Preisliste, die (mit Steuerrelevanz) die
Kaufpreise für die einzelnen Einheiten nach Grund und
Boden, Altbausubstanz und Sanierungsanteil verdeutlichte.

Im Jahr 2013 meldete die Klägerin der Beklagten, dass aus
ihrer Tätigkeit für die Grundstückseigentümer von den Er-
werbern Schadenersatzansprüche hergeleitet werden wür-
den. Im Verlaufe einer Prüfung des zuständigen FA seien
Teile des geplanten Sanierungsaufwandes zu Lasten der
nachträglichen Herstellungskosten der Altbausubstanz zu-
geschlagen worden, sodass nur geringere Sonderabschrei-
bungen in Anspruch genommen werden könnten. Hieraus
entnähmen Teile der Erwerber steuerliche Nachteile.

Die Beklagte lehnte ihre Einstandspflicht ab, da der haf-
tungsrelevante Verstoß nicht zur versicherten Tätigkeit eines
Immobilienmaklers gezählt werden könne. Die Klägerin habe
mit ihren Aktivitäten den Geschäftsbesorgungsvertrag erfüllt
und sei daher als Erfüllungsgehilfe der Auftraggeber in Er-
scheinung getreten.



Das LG Magdeburg hat mit Urteil vom 18.7.2016, auf das
wegen der dort getroffenen tatsächlichen Feststellungen
ergänzend Bezug genommen wird, der Klage teilweise statt-
gegeben und festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet sei,
der Klägerin wegen der Schadenersatzansprüche namentlich
genannter Kunden Versicherungsschutz zu gewähren.

Gegen diese Entscheidung wendet sich die Beklagte mit ihrer
Berufung. Die Erstellung von Finanzierungsmodellen und die
Berechnung steuerlicher Abschreibungsmöglichkeiten gehör-
ten nicht zur typischen/klassischen Maklertätigkeit, wie sie
nach der Risikobeschreibung versichert sei. Nach den Versi-
cherungsbedingungen bestehe kein Versicherungsschutz für
jede Art von Beratungsleistungen. Wenn sich das LG auf den
Standpunkt stelle, solche Tätigkeiten könne der Makler ver-
traglich übernehmen, werde nicht bedacht, dass dies zu
Lasten des Versicherers ginge.

(Anträge: …)

Sie verteidigt das Urteil des LG. Entgegen der Auffassung der
Beklagte habe die Klägerin eine typische Maklertätigkeit ent-
faltet, zu der auch die steuerlichen Aspekte des angebahnten
Geschäfts gehören könnten. Das Maklerrecht sei dispositiv,
womit Abweichungen vom klassischen Berufsbild zulässig
seien und vorkämen. Nicht anders seien die Versicherungsbe-
dingungen auszulegen. Zudem überwiege hier die auf die
Vermarktung des Objektes gerichtete Tätigkeit. Die Klägerin
habe, was zwischen den Parteien unstreitig ist, keine steuer-
liche Beratung geleistet und die Erwerber hierauf auch hin-
gewiesen. Das bloße Erwähnen von Abschreibungsmöglich-
keiten, so meint die Klägerin weiter, gehöre zu den Aufga-
ben eines Maklers. Die Klägerin habe jedenfalls nicht am
bestehenden Versicherungsschutz gezweifelt.

II. Die zulässige Berufung der Beklagten hat in der Sache
keinen Erfolg. Das Urteil des LG beruht auf keiner Rechtsver-
letzung im Sinne von § 513 I ZPO. Der Einzelrichter hat auf
der Grundlage der von ihm festgestellten entscheidungser-
heblichen Tatsachen, an deren Richtigkeit und Vollständig-
keit der Senat nicht zweifelt, den beklagten Berufshaft-
pflichtversicherer zu Recht verpflichtet gesehen, der Klägerin
in den angezeigten Fällen für die Tätigkeit eines Immobilien-
maklers in den Grenzen der vereinbarten Summen Deckung
zu gewähren (§§ 1 Ziff. I.; 3 Ziff. II.1.; 5 Ziff. 1. AVB i.V.m.
Nr. 1 Bst. a); Nr. 2 Bst. a) der Besonderen Bedingungen und
Risikobeschreibung und §§ 1; 100 VVG).

1. Die Zulässigkeit der im Berufungsrechtszug ausschließlich
zu beurteilenden Feststellungsklage unterliegt keinen Beden-
ken. Der Versicherungsnehmer kann auf Feststellung der
Pflicht zur Gewährung von Versicherungsschutz klagen
(BGH, Urt. v. 3.10.1979 – IV ZR 45/78 Rdnr. 17).

2. Zusammengefasst hat das LG zur Begründung seiner Ent-
scheidung ausgeführt: Es komme darauf an, ob die Tätigkeit
der Klägerin nach den vereinbarten Bedingungen unter den
Versicherungsschutz falle. Dies sei durch Auslegung des
Vertrages aus der Perspektive des durchschnittlichen Versi-
cherungsnehmers, der über keine versicherungsrechtlichen

Spezialkenntnisse verfüge, allerdings das Vereinbarte mit
Blick auf das eigene Berufsbild aufmerksam zur Kenntnis
nehme, zu ermitteln.

Insoweit gehe es im Rechtsstreit um die hauptberufliche
Tätigkeit der Klägerin, die im eingegangenen Geschäftsbe-
sorgungsverhältnis auch entfaltet worden sei. Eine uneinge-
schränkte Selbständigkeit im Sinne von Weisungsfreiheit ver-
langten die Versicherungsbedingungen nicht. Abweichungen
vom typischen Berufsbild eines Maklers seien zulässig, sodass
sich im Zuge der Vermittlungstätigkeit weitergehende Pflich-
ten ergeben könnten, wie beispielsweise zur Information
über das Steuerrecht oder die Praxis der Finanzämter.

Informationsbeschaffende und -aufbereitende Tätigkeiten
gingen erst dann über das Berufsbild des Maklers hinaus,
wenn sie nicht mehr als Nebenleistung einer Immobilienver-
mittlung erschienen, sondern beispielsweise auf eine Kapital-
anlage gerichtet seien. Dies sei hier nicht der Fall. Die Kläge-
rin habe eine vermittelnde Tätigkeit entfaltet. Sie sei mit der
Objektabwicklung betraut gewesen, habe die Wohn- bzw.
Teileigentumseinheiten nicht in eigenem Namen veräußert
und sei für den Abschluss der Kaufverträge mit einer Provi-
sion vergütet worden. Dies entspräche der versicherten Mak-
lertätigkeit. Habe die Klägerin in diesem Zusammenhang
Verkaufsunterlagen erarbeitet, die nicht der Praxis der
Finanzverwaltung Rechnung trügen, sei es nicht ausgeschlos-
sen, dass betroffene Kunden Ersatz ihres Steuerschadens bei
der Klägerin suchen würden.

Dies trifft uneingeschränkt zu.

3. a) Die Beklagte hat nach den vereinbarten Bedingungen
Versicherungsschutz u.a. dann zugesagt, wenn der Klägerin
in ihrer beruflichen Tätigkeit als Immobilienmakler ein Ver-
stoß unterläuft, der Haftpflichtansprüche gegen sie zur Folge
haben könnte. Der Versicherungsschutz umfasst sowohl die
Abwehr unbegründeter als auch die Befriedigung begründe-
ter Schadenersatzansprüche. Es kommt im Deckungsprozess
deshalb nicht darauf an, ob sich die Erwerber zu Recht an
die Klägerin halten. Es genügt, dass aus dem zugrunde lie-
genden Sachverhalt Ansprüche erwachsen können.

Dies hat das LG zu Recht bejaht. Auch wenn zwischen der
Klägerin (als Erfüllungsgehilfin der Verkäufer) und den
Erwerbern keine ausdrücklich begründeten unmittelbaren
vertraglichen Beziehungen bestanden, können sich ange-
sichts der teilweise nicht zu realisierenden Sonderabschrei-
bungen zumindest Schadenersatzansprüche

– für in Anspruch genommenes besonderes Vertrauen
(§§ 280 I; 241 II; 311 III BGB),

– (ähnlich gelagert) aus Prospekthaftung im weiteren Sinne
(vgl. Palandt/Grüneberg, BGB, 77. Aufl., § 311 Rdnr. 19)
oder

– als Folge eines konkludenten Beratungs- bzw. Auskunft-
vertrages (§ 280 I BGB) ergeben.

Fällig wird der Versicherungsschutz mit der Inanspruchnahme
der Klägerin durch die mutmaßlich Ersatzberechtigten. Dafür
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lungsführung, Mithilfe bei der Planung, Kalkulation, Finan-
zierung (Palandt/Sprau, § 652 Rdnr. 11; vgl. bspw. BGH, Urt.
v. 24.11.1995 – V ZR 40/94 Rdnr. 13 ff.; v. 2.6.1995 – V ZR
52/94 Rdnr. 12; v. 6.4.2001 – V ZR 402/99 Rdnr. 12) oder
gar einen Erfolg schulden (BGH, Urt. v. 21.10.1987 – IVa ZR
103/86, Rdnr. 17, 22; Palandt/Sprau, vor § 652 Rdnr. 7).

Dies führt dann zum Abschluss eines Maklerdienst- oder
-werkvertrages. Trotzdem handelt es sich nach wie vor im
Kern um einen Maklervertrag, wenn ergänzend zum klassi-
schen Maklerleitbild Verwaltungs- und Abrechnungsleistun-
gen übernommen, eine Tätigkeitspflicht begründet oder gar
Garantien eingeräumt werden (Palandt/Sprau, vor § 652
Rdnr. 6; Staudinger/Arnold, BGB, Neubearb. 2016, Vorbem.
§§ 652 ff. Rdnr. 14).

Auf die Bezeichnung des Vertrages kommt es nicht an. Von
einem Maklervertrag ist so lange auszugehen, wie die wesent-
lichen Elemente der erfolgsabhängigen Vergütung, der Nach-
weis- oder Vermittlungstätigkeit und der Abschlussfreiheit des
Auftraggebers vorliegen (Palandt/Sprau, vor § 652 Rdnr. 4).

Nicht anders konnte die Klägerin den Gegenstand der Versi-
cherung interpretieren, zumal die zur Bestimmung des über-
nommenen Risikos gedachte Risikobeschreibung keine weiter-
gehende Einschränkung erkennen lässt. Das Interesse des
Immobilienmaklers, der sich für eine Berufshaftpflichtversi-
cherung entscheidet, ist typischerweise darauf gerichtet, den
gesamten Bereich der damit verbundenen Berufsausübung
abgedeckt zu sehen. Dies betrifft auch jene Bereiche, denen
sich ein Makler im Zuge seiner Berufsausübung zuwenden
kann und unter Umständen zuwenden muss. Aus Sicht des
Versicherungsnehmers wird die Grenze zum nicht versicherten
Bereich erst dann überschritten, wenn im Kern nicht mehr von
einer erfolgsabhängig vergüteten Nachweis- oder Vermitt-
lungstätigkeit gesprochen werden kann. Das Abstellen der
Beklagten auf eine klassische Maklertätigkeit, die allerdings
schon nicht typisch ist, greift danach erheblich zu kurz.

c) Unter Berücksichtigung des so ermittelten Versicherungs-
gegenstandes ist der vermeintliche haftungsbegründende
Verstoß der Klägerin gegen ihre Berufspflichten von der
Beklagten versichert worden.

Unter Vermittlung eines Vertrages durch den Makler versteht
man die bewusste und aktive Einwirkung mittelbar oder un-
mittelbar auf die Willensbildung des (potentiellen) Vertrags-
partners des Auftraggebers, um dessen Bereitschaft zum
Abschluss des angestrebten Hauptvertrages zu fördern, wozu
Vertragsentwürfe, Beratungen oder Informationen gehören
können, je nachdem, was nach den Umständen des Einzel-
falls und den Bedürfnissen von Auftraggeber und Interessent
für den Vertragsabschluss erforderlich ist (Palandt/Sprau,
§ 652 Rdnr. 27).

Dies schließt es ein, sich eines Prospektes zu bedienen, Anga-
ben zur Kaufpreisaufteilung zu machen oder dem Interessen-
ten Rentabilitätsbetrachtungen zu unterbreiten. Dass sich die
Klägerin hierzu in einem Geschäftsbesorgungsvertrag ver-
pflichtete, der weitergehende Aufgaben vorsah, ist – wie
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genügt die außergerichtliche Aufforderung zum Schaden-
ersatz (BGH, Urt. v. 3.10.1979 – IV ZR 45/78 Rdnr. 20; OLG
Jena, Beschl. v. 29.1.2007 – 4 U 660/06 Rdnr. 5).

Die Beklagte muss deshalb ihre Verpflichtungen erfüllen,
wenn der vom Dritten zugrunde gelegte anspruchsbegründen-
de Sachverhalt unter den Schutz- bzw. Risikobereich des Ver-
sicherungsvertrages fällt (BGH, Urt. v. 3.11.1982 – IVa ZR
125/81 Rdnr. 12; OLG Köln, Urt. v. 27.9.2016 – 9 U 26/16
Rdnr. 67). Letzteres ist zwischen den Parteien streitig und –
wie vom LG ebenfalls zutreffend erkannt – durch Auslegung
des Versicherungsvertrages zu klären.

b) Welchen Inhalt ein Versicherungsvertrag hat, insbesondere
welche Risiken versichert sind, richtet sich in objektiver Aus-
legung nach dem Verständnis eines durchschnittlichen, die
Versicherungsbedingungen aufmerksam zur Kenntnis neh-
menden und die Interessen der Beteiligten abwägenden Ver-
sicherungsnehmers ohne versicherungsrechtliche Spezial-
kenntnisse (Basedow, in: MünchKomm-BGB, 7. Aufl., § 305c
Rdnr. 24 m.w.N.; Prölls/Martin/Armbrüster, VVG, 30. Aufl.,
Einl. Rdnr. 260 m.w.N.).

In erster Linie maßgebend sind der Wortlaut, die zugrunde
liegenden Interessen des Versicherungsnehmers und, soweit
für den Versicherungsnehmer erkennbar, der mit dem Bedin-
gungswerk verfolgte Zweck und der Sinnzusammenhang der
Klauseln (BGH NJW 2017, 388, 389).

Den vorliegenden Versicherungsbedingungen wird der Ver-
sicherungsnehmer zunächst entnehmen, dass seine hauptbe-
rufliche Tätigkeit als Immobilienmakler versichert ist. Darun-
ter fallen – auch nach Auffassung der Beklagten – all jene
Risiken, die mit dem Abschluss eines Maklervertrages ver-
bunden sind. Nach dem gesetzlichen Leitbild verpflichtet der
Maklervertrag den Makler zu keiner Tätigkeit. Er begründet
keine synallagmatischen Hauptleistungspflichten zwischen
dem Makler und seinem Auftraggeber. Weist der Makler die
Gelegenheit zum Abschluss des vorgegebenen Vertrages
nach oder vermittelt er den Abschluss eines solchen Vertra-
ges, erhält er unter der Voraussetzung des Zustandekom-
mens des Hauptvertrages eine erfolgsabhängige Vergütung
(§ 652 I S. 1 BGB; Palandt/Sprau, vor § 652 Rdnr. 1).

Über diese enge Sicht des Gesetzes geht die Praxis allerdings
hinaus. Gerade weil das Maklerrecht weitestgehend dispositiv
ist, wird das Berufsbild des Maklers von besonderen Verein-
barungen der Parteien und sich an den konkreten Umständen
des Einzelfalls orientierenden Nebenpflichten des Maklers
(vgl. BGH, Urt. v. 18.1.2007 – III ZR 146/06 Rdnr. 11 ff.;
Palandt/Sprau, § 652 Rdnr. 14, 15, 16, 17) geprägt. Es treten
Mischformen mit anderen Vertragstypen in Erscheinung,
deren häufigstes Beispiel wohl der zumeist als Maklerdienst-
vertrag begriffene Alleinauftrag ist (BGH, Urt. v. 8.4.1987 –
IVa ZR 17/86 – Rdnr. 12; BGH, Urt. v. 21.10.1987 – IVa ZR
103/86 Rdnr. 21; Palandt/Sprau, vor § 652 Rdnr. 4; § 652
Rdnr. 63, 78, 79).

Der Makler kann über die maklertypischen Pflichten hinaus
zusätzliche Leistungen übernehmen, wie Beratung, Verhand-
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Die Kläger behaupten, erst im Jahre 2015 erfahren zu ha-
ben, dass es sich bei den von ihnen erworbenen Räumlich-
keiten nicht um eine Wohnung im Rechtssinne, sondern
vielmehr um Kellerräumlichkeiten handele. Als die Kläger ihr
Erbe 2015 notariell hätten regeln wollen, habe der Notar
den einschlägigen Grundbuchauszug eingeholt, woraus sich
ergebe, dass ausschließlich Kellerräume und ein Vorraum
erworben worden seien, die nicht zu Wohnzwecken be-
stimmt seien. Der Landkreis Friesland habe inzwischen auch
eine Nutzungsuntersagung angedroht, weil gemäß Auftei-
lungsplan nur die Wohneinheiten 1–12 zu Wohnzwecken
zugelassen seien.

Zuvor seien die Kläger – auch aufgrund von korrespondieren-
den Steuerbescheiden – davon ausgegangen, eine Ferien-
wohnung erworben zu haben. Der Verkäuferin müsse ein
Handeln unterstellt werden, das den Tatbestand des Betru-
ges sicher erfülle. Die Kläger hätten ausweislich der Ver-
kaufspreisliste für den qm in etwa so viel bezahlt wie für die
Wohnungen im EG und OG verlangt worden sei.

Der Beklagte habe Kenntnis davon gehabt, dass es sich bei
den Räumlichkeiten nicht um eine Wohnung, sondern tat-
sächlich um Kellerräumlichkeiten handele. Denn der Beklagte
habe zu jener Zeit der Beurkundung häufig geschäftlich mit
der Verkäuferin zu tun gehabt, nämlich diverse Male Kauf-
verträge für diese notariell beurkundet. Der Beklagte habe
vor dem Verkauf der streitgegenständlichen Räumlichkeiten
auch das von der Verkäuferin verwandte Exposé gekannt.
Gleichsam habe der Beklagte Kenntnis davon gehabt, dass
nur deshalb ein Kaufpreis in Höhe von 250.000 DM habe
verlangt werden können, weil die Räumlichkeiten als Ferien-
wohnung angepriesen worden seien.

Trotz Kenntnis des krassen Missverhältnisses zwischen Kauf-
preis und der Eigenschaft der Räumlichkeiten als Kellerräume
habe der Beklagte die Beurkundung durchgeführt und die
Kläger pflichtwidrig nicht darauf hingewiesen, dass diese
nicht eine Wohnung zu einem Preis von 250.000 DM erwer-
ben würden, sondern tatsächlich Kellerräumlichkeiten,
welche erheblich weniger wert seien. Der tatsächliche Wert
dieser Räumlichkeiten würde nicht mehr als 20% des tat-
sächlichen Kaufpreises betragen.

Hätten die Kläger Kenntnis davon gehabt, dass sie Kellerräu-
me erwerben, hätten sie mit Sicherheit keine 250.000 DM
gezahlt. Der Beklagte habe es pflichtwidrig unterlassen, die
Kläger über diese Tatsachen hinreichend zu informieren.
Aufgrund der erheblichen Diskrepanz zwischen dem Kauf-
preis und dem Wert der Kellerräume sowie der einschlägig
angefallenen Beurkundungskosten, die bei Kenntnis der
Sachlage deutlich niedriger angefallen wären, sei den Klä-
gern ob des pflichtwidrigen Verhaltens des Beklagten ein
Schaden von weit mehr als 100.000 EUR entstanden. Die
Klägerin hätte die Räumlichkeiten ausschließlich selbst als
Ferienwohnung genutzt. Die Verkäuferin sei im Jahre 2015
schon nicht mehr existent gewesen.

(Anträge: …)
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bereits dargestellt – für den Versicherungsschutz nicht ent-
scheidend. Hat sie maklertypisch vermittelt und hierfür nach
dem Vertragsschluss der Auftraggeber eine erfolgsabhängige
Vergütung erhalten, wurde sie als Immobilienmakler tätig und
konnte sich in dieser Beziehung durch die Haftpflichtversiche-
rung der Beklagten als abgesichert betrachten.

Dies hat nichts damit zu tun, wie die Beklagte meint, durch
Vereinbarung oder Übernahme von Aufgaben den Versiche-
rungsschutz nachträglich zu Lasten des Versicherers zu er-
weitern. Vielmehr war die Klägerin von vornherein nach dem
Vertrag und der ihm zugrunde liegenden Risikobeschreibung
in diesem Umfang versichert, was sie in die Lage versetzte,
ohne zusätzlichen Versicherungsschutz die mit ihrer Berufs-
ausübung typischerweise verbundenen Pflichten zu überneh-
men. (…) •

Notarhaftung
• Wirtschaftlich nachteiliges Geschäft
• Keine Nachforschungspflicht
(LG Hannover, Urt. v. 25.10.2019 – 16 O 23/19)

Leitsatz (d. Red.):
Wirtschaftliche Beweggründe der Beteiligten hat ein
Notar nur zu erforschen, wenn dies erforderlich ist, um
den Geschäftswillen der Beteiligten richtig zu erfassen.
Steht der Geschäftswille hingegen fest, braucht der
Notar nicht zu klären, ob das Geschäft wirtschaftlich
durchführbar oder für einen der Beteiligten wirtschaft-
lich nachteilig ist. •

Zum Sachverhalt:
Die Kläger nehmen den Beklagten wegen notarieller Amts-
pflichtverletzung auf Schadenersatz in Anspruch.

Die Kläger erwarben von der S. KG (fortan: Verkäuferin) auf-
grund des von dem Beklagten beurkundeten Teileigentums-
kaufvertrages vom 28.5.1999 74/1.000 Miteigentumsanteile
verbunden mit dem Sondereigentum an den Kellerräumen
Nr. 5 bis 9 sowie dem Sondernutzungsrecht an dem Vor-
raum Nr. 16 des Lageplans – Nr. 16 des Aufteilungsplans –
an dem Grundstück Zedeliusstr. 12 in W. zu einem Kaufpreis
von 250.000 DM.

Es handelt sich bei dem Objekt um eine Ferienwohnanlage
mit 16 Einheiten; die von den Klägern erworbenen Räumlich-
keiten befinden sich im Souterrain des Gebäudes. Die Ver-
käuferin bewarb das Objekt in ihrem Exposé unter dem
Namen „Wohn- und Appartementhaus Key-West“, in dem
„16 attraktive Ferienwohnungen“ angeboten wurden und
die Wohnung Nr. 16 – neben einem Souterraingrundriss –
als 3-Zimmer-Wohnung mit Wohn-/Schlafzimmer, 2 Schlaf-
zimmer, Terrasse, Küchenzeile, Duschbad/Toilette und mit
insgesamt 45,85 qm beschrieben wurde. Der Beklagte hatte
zuvor auch die Teilungserklärung beurkundet.



den Vertragsschluss zu fragen. Insbesondere die wirtschaftli-
chen Überlegungen, die die Kläger zum Kauf veranlasst hat-
ten, hatte der Beklagte nicht zu eruieren.

b) Ob der Beklagte gegen erweiterte Belehrungspflichten
gemäß § 17 Abs. 1 S. 1 BeurkG i.V.m. § 14 Abs. 1 S. 2 BNotO
verstoßen hat, ist offen, kann aber dahinstehen.

Erweiterte Belehrungspflichten erwachsen den Notar dann,
wenn er aufgrund besonderer Umstände des Falles, d.h. we-
gen der rechtlichen Anlage oder der Art der Durchführung
des konkreten Geschäftes, Anlass zu der Besorgnis haben
muss, einem Beteiligten entstehe dadurch ein Schaden, weil
er sich wegen mangelnder Kenntnis der Rechtslage oder Um-
ständen, welche die Bedeutung des beurkundeten Rechts-
geschäfts für seine Vermögensinteressen beeinflussen, einer
Gefährdung dieser Interessen nicht bewusst ist (Ganter,
a.a.O., Rdnr. 429).

Der Beklagte, der unstreitig die Teilungserklärung beurkun-
det hatte, hatte aus diesem Grund notwendigerweise Kennt-
nis von dem Aufteilungsplan und dem Umstand, dass die
von den Klägern erworbenen Räumlichkeiten nicht zu Wohn-
zwecken geeignet sind. Aus diesem Grund ist in der Urkunde
auch nicht etwa Wohnungs-, sondern Teileigentum verkauft
worden.

Die Kläger tragen aber nicht hinreichend vor, dass sie von
diesen Umständen keine Kenntnis hatten und der Beklagte
Anlass hatte, die Kläger besonders dahin zu belehren, dass
die Räumlichkeiten nicht zu Wohnzwecken dienen. Das Expo-
sé, aus dem sich ergibt, dass das von den Klägern erworbene
Teileigentum als Ferienwohnung verkauft worden ist, ist nicht
mit beurkundet worden. Ebenso wenig die Verkaufspreisliste.

Soweit die Kläger behaupten, der Beklagte habe das Exposé
gekannt und gewusst, dass die Verkäuferin die Räumlichkei-
ten als Ferienwohnung mit einem entsprechend hohen Kauf-
preis angepriesen hätte, sind sie für diese – bestrittene –
Behauptung beweisfällig geblieben. Letztlich kann aber
ohnehin dahinstehen, ob der Beklagte gegen erweiterte
Belehrungspflichten verstoßen hat. Denn der Schadenersatz-
anspruch greift auch aus anderen Gründen nicht durch.

2. Die Kläger haben nämlich nicht – unterstellt, eine Amts-
pflichtverletzung liegt vor – hinreichend zum Schaden und
der haftungsausfüllenden Kausalität zwischen Pflichtverlet-
zung und Schaden vorgetragen.

Der Vortrag der Kläger zum Schaden erschöpft sich in der
Behauptung, der Wert des Kaufgegenstandes betrage allen-
falls 20% des vereinbarten Kaufvertrages. Das ist unzurei-
chend. Notwendig ist eine konkrete Schadenberechnung, wo-
nach alle adäquaten Folgen, nämlich Nach- und Vorteile des
haftungsbegründenden Ereignisses, in die Schadenberechnung
einzubeziehen sind. Danach ist für die Schadenberechnung
ein Gesamtvermögensvergleich erforderlich, der alle von der
Pflichtverletzung betroffenen Vermögenspositionen umfasst.
Das tragen die Kläger nicht vor, insbesondere haben sie zu
den Nutzungsvorteilen keinerlei Vortrag gehalten.
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Der Beklagte nimmt seine Haftung in Abrede und erhebt die
Einrede der Verjährung. Im Übrigen liege eine schuldhafte
Pflichtverletzung nicht vor. Der Vortrag der Kläger, dass
diese erst sechszehn Jahre nach der Beurkundung erkannt
haben wollen, dass es sich um reine – was bestritten werde –
Kellerräume handele, sei absurd. Kenntnis habe der Beklagte
weder davon gehabt noch, dass – was bestritten werde – der
Kaufpreis nicht dem Marktwert entsprochen habe. Auch der
Schaden sei nicht hinreichend dargetan. •

Aus den Gründen:
Die Klage ist unbegründet.

Den Klägern steht gegen den Beklagten ein Schadenersatz-
anspruch in Höhe von 100.000,00 EUR gemäß § 19 Abs. 1
BNotO nicht zu.

1. Der Beklagte dürfte bei der Beurkundung des Kaufvertra-
ges notarielle Amtspflichten nicht verletzt haben. Insbeson-
dere dürfte er es nicht pflichtwidrig unterlassen haben, die
Kläger darauf hinzuweisen, dass diese aufgrund des Kaufver-
trages nicht eine Ferienwohnung zu einem Kaufpreis von
250.000 DM, sondern lediglich Kellerräumlichkeiten, deren
Wert nicht mehr als 20% des vereinbarten Kaufpreises
betrage, erwerben.

a) Nach § 17 Abs. 1 S. 1 BeurkG soll der Notar den Willen der
Beteiligten erforschen, den Sachverhalt klären, die Beteiligten
über die rechtliche Tragweite des Geschäfts belehren und
ihre Erklärungen klar und unzweideutig in der Niederschrift
wiedergeben.

Die Vorschrift soll gewährleisten, dass der Notar eine rechts-
wirksame Urkunde über den wahren Willen der Beteiligten
errichtet. Aus diesem Zweck folgt die inhaltliche Begrenzung
der Pflicht zur Rechtsbelehrung: Sie geht nur so weit, wie eine
Belehrung über das Zustandekommen einer formgültigen
Urkunde erforderlich ist, die den wahren Willen der Beteilig-
ten vollständig und unzweideutig in der für das beabsichtigte
Rechtsgeschäft richtigen Form rechtswirksam wiedergibt
(BGH, Urt. v. 7.2.1991 – IX ZR 24/90, juris Rdnr. 22).

Maßgeblich für das wirklich Gewollte ist danach der rechtli-
che Erfolg des Geschäfts. Die wirtschaftlichen Beweggründe
der Beteiligten hat der Notar nur zu erforschen, wenn dies
erforderlich ist, um den Geschäftswillen der Beteiligten richtig
zu erfassen. Steht der Geschäftswille hingegen fest, braucht
der Notar nicht zu klären, ob das Geschäft wirtschaftlich
durchführbar oder für einen der Beteiligten wirtschaftlich
nachteilig ist (Ganter, in: Handbuch der Notarhaftung,
4. Aufl., Rdnr. 841).

So liegt der Fall hier. Der Beklagte hatte keinen Anlass daran
zu zweifeln, dass die beurkundeten Erklärungen der Beteilig-
ten ihrem wahren Willen entsprachen. Die Kläger haben –
wie sich aus dem beurkundeten Kaufvertrag selbst ergibt –
nicht etwa Wohnungseigentum, sondern Teileigentum, mit-
hin gemäß § 1 Abs. 3 WEG Sondereigentum an nicht zu
Wohnzwecken dienenden Räumen erworben. Es war nicht
Sache des Beklagten, die Kläger nach den Beweggründen für



Im Rahmen der haftungsausfüllenden Kausalität hat der Ge-
schädigte darzulegen, welchen Verlauf die Dinge bei pflicht-
gemäßem Verhalten des Notars genommen hätten. Beruht
die – hier unterstellte – Amtspflichtverletzung des Notars auf
einem Unterlassen, ist vorzutragen, wie sich das Vermögen
des Geschädigten entwickelt hätte, wenn der Notar die
pflichtgerechte Handlung vorgenommen hätte. Die Kläger
hätten danach vortragen müssen, wie sie auf einen Hinweis
des Beklagten auf eine fehlende Nutzung des Kaufgegen-
standes zu Wohnzwecken reagiert hätten und wie sich ihr
Vermögen in diesem Falle entwickelt hätte. Auch daran fehlt
es. Die Kläger tragen insoweit lediglich vor, dass sie mit
Sicherheit keine 250.000 DM bezahlt hätten. Ob es aus die-
sem Grunde zu keinem Kaufvertragsschluss gekommen wäre
oder die Verkäuferin sich auf einen erheblich niedrigeren
Kaufpreis eingelassen hätte, tragen die Kläger hingegen
nicht vor.

3. In jedem Falle ist ein etwaiger Anspruch der Kläger gemäß
§ 214 BGB nicht durchsetzbar, denn die von dem Beklagten
erhobene Einrede der Verjährung greift durch. Gemäß § 199
Abs. 3 Nr. 1 BGB verjähren Schadenersatzansprüche wegen
Amtspflichtverletzung eines Notars ohne Rücksicht auf
Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis des Geschädigten
in zehn Jahren von ihrer Entstehung an. Das ist hier der Fall.
Der – unterstellte – Schaden der Kläger ist mit Abschluss des
Kaufvertrages, jedenfalls mit Kaufpreiszahlung entstanden.

Ein Schaden ist nämlich entstanden, wenn die Vermögensla-
ge des Betroffenen durch die Amtspflichtverletzung im Ver-
gleich mit dem früheren Vermögensstand objektiv schlechter
geworden ist. Das war jedenfalls mit Zahlung des – nach
dem Vortrag der Kläger – überhöhten Kaufpreises der Fall.
Danach war ein Schadenersatzanspruch der Kläger gegen
den Beklagten im Jahre 2010 verjährt. (…) •

Stichwort- und
Entscheidungsverzeichnis

Heft 1–6

Angestellter Scheinsozius
– Scheinsozius
= Arbeitslohn 2019, 156
= Kammerbeiträge 2019, 156

Anwaltshaftung
– Anderkonto
= Weiterleitung von Fremdgeldern 2019, 130

– Belehrungspflicht des RA
= Honorarvereinbarung 2019, 109
= Prozessauftrag
– Erfolgsaussichten 2019, 14
– Abratpflicht 2019, 14

– Betreuer
= Sammelanderkonto 2019, 5
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– Beweislast
= Alternativverhalten, rechtmäßiges 2019, 85
= Zurechnungszusammenhang 2019, 133

– Fristenkontrolle
= Ausgangskontrolle
– Telefax 2019, 9, 41

= Empfangsbekenntnis
– Fristsicherung 2019, 162

= Faxausgang 2019, 9, 41
= Telefax/Telebrief
– Zeitreserve 2019, 9

– Herausgabepflicht des StB
= Akteneinsicht 2019, 179
= Rechnungslegung 2019, 179

– Honoraranspruch des RA
= Honorarvereinbarung
– Pflichtverteidiger 2019, 109

– Partnerschaftsgesellschaft
= Haftungskonzentration
– Bereicherungsrecht 2019, 149

– Rechtsanwalt
= Auftragsinhalt
– Belehrungspflicht 2019, 82
– Hinweispflicht 2019, 82

= Beratungspflichten
– Prozessfinanzierung 2019, 88
– Prozessrisiken 2019, 14
– Sammelklage 2019, 144

= Betreuer
– Sammelanderkonto 2019, 5

= Fremdgelder 2019, 130
= Kündigungsschutzklage
– Sachverhaltsaufklärung 2019, 76

= Rechtskenntnis 2019, 122
= Rechtsprechungsänderungen
– Gütestellenantrag 2019, 122

= Rechtsschutzversicherung 2019, 85
– Hinweispflichten 2019, 85

= Unterbevollmächtigter 2019, 39
– Schaden
= Differenzrechnung 2019, 18
= Schadenzurechnung 2019, 133

– Schädigung, sittenwidrige § 826 BGB
= Rechtsanwalt 2019, 59
= unberechtigte Abmahnung 2019, 59

– Sozietät
= Zusammenschluss von bisher einzeln
tätigen Sozien 2019, 144

– Vorteilsausgleichung
= Tilgung einer Verbindlichkeit 2019, 18

– Wiedereinsetzung
= Antrag
– Sachvortrag
– – wg. Erkrankung 2019, 73

= Beauftragung eines Rechtsmittelanwalts 2019, 98
= Elektronische Kalenderführung 2019, 71
= Krankheit
– des Prozessbevollmächtigten 2019, 166

= Unterschrift 2019, 107
= Vernichtung eines korrigierten Schriftsatzes 2019, 81



– Zurückbehaltungsrecht
= Vollstreckungstitel 2019, 47

Anwaltsvertrag
– Kündigung, vertragswidrige 2019, 136
– Sozietät
= Beschilderung 2019, 50
= Internetauftritt 2019, 50

– Zustandekommen des >
= Deckungszusage des
Rechtsschutzversicherers 2019, 105

Betreuerhaftung
– Betreuer
= Inanspruchnahme von Vertrauen 2019, 62

Haftung des Anlageberaters
– Verjährung, §§ 195, 199 BGB
= Verjährungsbeginn
– Eingehungsschaden 2019, 2

Haftung des Testamentsvollstreckers
– Testamentsvollstrecker
= Berücksichtigung von Vorgaben 2019, 140
= Mündelsichere Anlage 2019, 152
= Zug-um-Zug-Verurteilung 2019, 140

Honorar des Steuerberaters
– Belehrungspflicht des StB/Wp
= Gesetzesänderung, bevorstehende 2019, 48
= Relativ sicherster Weg
– Gesetzesänderung 2019, 48

– Beratung
= Gesetzesänderung 2019, 48

– Rahmensatz
= Mittelgebühr 2019, 11
= Toleranz 2019, 11

– Zeitgebühr
= Buchführung 2019, 11

Insolvenzverwaltervergütung
– Honoraranspruch des RA
= Versagung 2019, 164

– Insolvenzverwalter
= Vergütung 2019, 164

Notarhaftung
– Belehrungspflichten
= Schutzbereich 2019, 168
= Wirtschaftliche Nachteiligkeit 2019, 187

– Kausalität
= Schutzzweck 2019, 20

– Schaden
= verdecktes Geschäft 2019, 178

– Verjährung, § 852 BGB a.F., § 19 BNotO
= Kenntnis der anspruchsbegründenden
Umstände
– Pflichtverletzung 2019, 66

= Kenntnis des Schadens 2019, 66
= Verjährungsbeginn
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– Schadeneinheit 2019, 66
– Streitverkündung 2019, 66

Schadenersatzprozess
– Anlageberatung
= Beweislast 2019, 54
= Eigenkapitalbeschafftungskosten 2019, 54
= unterlassene Beratung 2019, 54
= Zinsausfallschaden 2019, 54

– Regressprozess
= Bestreiten mit Nichtwissen 2019, 54
= negative Tatsache 2019, 54

Steuerberaterhaftung
– Belehrungspflicht des StB/Wp
= Relativ sicherster Weg
– Verfassungsmäßigkeit 2019, 113

– Betreuer
= Ausschlagung einer Vorerbschaft 2019, 51

– Geldbuße/-strafe
= Schaden 2019, 23

– Insolvenzantragspflicht
= Insolvenzverschleppung, Beihilfe 2019, 177

– Kenntnis der Steuergesetze
= Verfassungsmäßigkeit der Steuergesetze 2019, 113

– Kenntnis des Steuerrechts
= Komentierung, uneinheitlich 2019, 117
= Verfassungsmäßigkeit der Steuergesetze 2019, 113
= „Werdendes Recht“ 2019, 117
= Zeitschriften
– BStBl/DStR 2019, 117

– Schaden
= Geldbuße 2019, 23
= Gesamtvermögensvergleich 2019, 34
= Insolvenzverschleppung 2019, 177
= Reisekosten, RA
– Verhandlungstermin, auswärtiger 2019, 26

– Steuerberater
= Schaden
– Geldbuße/-strafe 2019, 23

= Interessenkollision
– Empfehlung einer Anlage 2019, 34

= Kausalität
– Zwischen Pflichtverletzung und Schaden
– – Anscheinsbeweis 2019, 34

– Steuergesetze
= Verfassungswidrigkeit 2019, 113

– Verjährung, §§ 195, 199 BGB
= Kenntnis des Folgeberaters 2019, 7

– Vorteilsausgleichung
= Nachzahlungszinsen 2019, 29

Steuerberatungsvertrag
– Dienstvertrag
= Buchhaltungsvertrag 2019, 101

– Werkvertrag
= Buchhaltungsvertrag 2019, 101

Versicherungsschutz
– Maklerdeckung 2019, 184



– Pflichtverletzung, wissentliche
= Beweislast 2019, 91
= Kardinalpflichten 2019, 27, 172
= „Primitivwissen“ 2019, 27, 91

– Risikobeschreibung 2019, 184
– Treuhandtätigkeit
= anwaltliche Tätigkeit 2019, 42

Wirtschaftsprüferhaftung
– Abschlussprüfung
= Prospekthaftung 2019, 78

BGH v. 6.12.2017 – XII ZB 335/17 2019, 9
BGH v. 19.12.2017 – XI ZB 16/17 2019, 41
BGH v. 25.10.2018 – V ZB 259/17 2019, 81
BGH v. 25.10.2018 – IX ZR 168/17 2019, 7
BGH v. 31.10.2018 – XII ZB 300/18 2019, 5
BGH v. 8.11.2018 – III ZR 628/16 2019, 2
BGH v. 20.11.2018 – VI ZB 32/17 2019, 39
BGH v. 21.11.2018 – VII ZR 232/17 2019, 78
BGH v. 6.12.2018 – IX ZR 176/16 2019, 34
BGH v. 13.12.2018 – IX ZR 216/17 2019, 109
BGH v. 31.1.2019 – III ZB 88/18 2019, 107
BGH v. 14.2.2019 – IX ZR 181/17 2019, 76
BGH v. 14.2.2019 – IX ZR 203/18 2019, 105
BGH v. 19.2.2019 – VI ZB 43/18 2019, 73
BGH v. 28.2.2019 – III ZB 96/18 2019, 71
BGH v. 7.3.2019 – III ZR 117/18 2019, 66
BGH v. 7.3.2019 – IX ZR 221/18 2019, 136
BGH v. 4.4.2019 – III ZR 338/17 2019, 168
BGH v. 16.4.2019 – VI ZB 44/18 2019, 166
BGH v. 2.5.2019 – IX ZR 11/18 2019, 101
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GI Literaturhinweise

Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch:
HGB, Band 3: Zweites Buch

Im Mittelpunkt der Kommentierung von Band 3 steht die
Kommanditgesellschaft (KG), die mit über 270.000 eingetra-
genen Gesellschaften die deutsche Unternehmenspraxis
maßgeblich prägt. Der Band enthält eine umfassende Dar-
stellung des Rechts der GmbH & Co. KG. Einen besonderen
Schwerpunkt bilden die haftungsrechtlichen Fragen sowie
die Bezüge zum Insolvenzrecht.

Hinzuweisen ist darüber hinaus auf die Ausführungen:
– zur Investment-KG nach dem KAGB
– zur stillen Gesellschaft
– zu atypischen stillen Gesellschaften
– zur Treuhand und Treuhandinnengesellschaft



Die 3. Auflage bringt das Handbuch auf den Stand Frühjahr
2019 und berücksichtigt durchgehend die 2018 in Kraft
getretene Datenschutzgrundverordnung sowie die damit
einhergehenden, äußerst umfangreichen und tiefgreifenden
Neuregelungen im Datenschutzrecht.

Auer-Reinsdorff/Conrad, Handbuch IT- und Datenschutzrecht -
C.H.BECK, 3. Auflage, 2019, LXI, 2945 S., Hardcover (in Leinen), 349
€, ISBN 978-3-406-72177-9

GI Literatur-Ecke

Diller: Haben Sie schon einmal versucht, Ihre Versiche-
rungsbedingungen zu lesen?, AnwBl 2019, 478

Geber: Mandatsbearbeitung durch mehrere Anwälte,
NJW Aktuell, S. 17

Hansens: Kündigung des Anwaltsvertrages bei vertrags-
widrigem Verhalten; fehlerhafte Vorarbeiten des
Anwalts; unterbliebener Hinweis nach § 49b Abs. 5
BRAO, ZfSch 2019, 520

Henning: Die neuere Rechtsprechung des BGH zu
Aufklärungs- und Beratungspflichten bei Kapitalanla-
gen, WM 2019, Sonderbeilage Nr. 4, 3–19

Juretzek: Abschlussprüfer haftet bei Erkennbarkeit der
Insolvenzreife für Insolvenzverschleppungsschäden,
Anmerkung zu OLG Düsseldorf v. 20.12.2018 – 10 U
70/18, DStR 2019, 2103

Sieg/Malek: Zur Haftung des Rechtsanwalts für unterlas-
sene Warnungen und Hinweise außerhalb des Mandats,
PHI 2019, 31

Sieg/Malek: Zum Risikoausschluss für wissentliche
Pflichtverletzung in der Vermögensschaden-Haftpflicht-
versicherung, PHI 2019, 55

Waclawik: Beurteilung der Sozialversicherungspflicht
von GmbH-Geschäftsführern durch steuerliche Berater,
Anmerkung zu BGH v. 6.6.2019 - IX ZR 115/18, DStR
2019, 2102

Wertenbruch: Die Öffnung der KG und GmbH & Co. KG
für die Freien Berufe in der Reform des Personengesell-
schaftsrechts, NZG 2019, 1081

Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch: HGB, Band 3:
Zweites Buch. Handelsgesellschaften und stille Gesellschaft. Zweiter
Abschnitt. Kommanditgesellschaft. Dritter Abschnitt. Stille Gesell-
schaft §§ 161-237. Konzernrecht der Personengesellschaften –
C.H.BECK, 4. Auflage 2019, XXXIV, 834 S., Hardcover (in Leinen),
199 €, ISBN 978-3-406-67703-8

Schmerzensgeld 2020

Mehr als 4.200 Entscheidungen aus den letzten etwa 20 Jah-
ren zum Thema Schmerzensgeld. Daneben finden sich auch
Ausführungen zur Prozessführung und zur steuer- und
sozialrechtlichen Einordnung des Schmerzensgeldes. Praxis-
nutzen gewährleistet das hervorragende Gliederungskonzept
der nachfolgenden Schmerzensgeldtabelle:

Die Entscheidungen sind zunächst nach dem jeweils verletz-
ten Körperteil „von Kopf bis Fuß“ geordnet. So beginnt das
Werk mit dem Kapitel „Kopf und Sinnesorgane“ und endet
mit Ausführungen zu den „Sprunggelenken und Füßen“.
Innerhalb der einzelnen Verletzung (z.B. Oberschenkelfrak-
tur) erfolgt dann eine weitere Unterteilung nach der Höhe
des zugesprochenen Schmerzensgeldes. Die relevanten Be-
messungskriterien sind redaktionell aus den Urteilen jeweils
extrahiert. Dies ermöglicht eine schnelle Orientierung bei der
Suche nach der einschlägigen Rechtsprechung. Jede Ent-
scheidung enthält Angaben zu Schmerzensgeldhöhe, Haf-
tungsquote, immateriellem Vorbehalt sowie Minderung der
Erwerbsfähigkeit. Damit erhält der Benutzer ohne weiteres
Nachschlagen die wichtigsten Informationen.

Slizyk, Schmerzensgeld 2020 - C.H.BECK, 16., überarbeitete und
aktualisierte Auflage, 2020, XXXV, 905 S., Kartoniert, 119 €, ISBN
978-3-406-73985-9

Handbuch IT- und Datenschutzrecht

Das Handbuch behandelt die gesamte Bandbreite des Infor-
mationstechnologierechts. In mehr als 30 Kapiteln werden
sämtliche Facetten dieses bewegten Rechtsgebiets in man-
datsorientierter Form beleuchtet. Neben grundlegenden Aus-
führungen zu den technischen Grundlagen sowie einem
entsprechenden Glossar behandeln die Autoren sämtliche
rechtlichen Themen, deren Beherrschung § 14k FAO für den
Erwerb des Fachanwaltstitels im IT-Recht voraussetzt. Die
namhaften Beabeiter bringen ihre Expertise als Referenten
und Autoren zu den von ihnen dargestellten Spezialmaterien
in das Handbuch ein und lassen den Leser an ihrer langjähri-
gen Praxiserfahrung teilhaben.

GIaktuell Nr. 6/Dezember 2019192





Bitte senden Sie Ihre Anfragen zu folgenden Themen an die
oben stehende Fax-Nummer: Adressänderungen · Nach-
bestellung von einzelnen GI-Heften · Anforderung einzelner
GI-Urteile (bitte Jahrgang und Seitenzahl angeben).

Worauf Sie sich verlassen können:
HDI steht für umfassende Versicherungs- und Vorsorgelösun-
gen, abgestimmt auf die Bedürfnisse unserer Kunden aus
Industrie, mittelständischen Unternehmen, den Freien Beru-
fen und Privathaushalten.

Was uns auszeichnet, sind zukunftsorientierte, effiziente
Produktkonzepte mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis
sowie ein exzellenter Service. Die HDI Versicherung AG
bietet ein breites Leistungsspektrum, das alle Bereiche der
Sach-, Unfall- und Kraftfahrtversicherung abdeckt: Es reicht
von unserem innovativen Compact-Versicherungsschutz für
Firmen über unsere leistungsfähigen Berufshaftpflichtversi-
cherungen für die Freien Berufe bis hin zu anspruchsvollen
Lösungen für den Privathaushalt.

HDI gehört zum Talanx-Konzern, der nach Beitragseinnahmen
drittgrößten deutschen Versicherungsgruppe.
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Nichts verpassen und GI als Newsletter abonnieren!
Themen wie Belehrungspflichten, Fristenkontrolle, Honorar-
ansprüche und deren Durchsetzung unterliegen einem stän-
digen Wandel und betreffen Sie unmittelbar.

Als einer der wenigen Versicherer kümmern wir uns bei HDI
aktiv um Themen wie Haftungsprävention und Qualitäts-
management für Ihren Berufsstand und halten Sie seit fast
40 Jahren immer auf dem Laufenden. Die Fachzeitschrift GI
ist damit eine gute Hilfestellung bei der Vielzahl der Entschei-
dungen zur Anwalts-, Steuerberater- oder Wirtschaftsprüfer-
haftung.

Neben der Haftungsrechtsprechung erhält der Berufsstand
zudem aktuelle Informationen über Streitfragen der Gebüh-
renpraxis.

Die GI gibt es als Onlinemagazin, daher abonnieren Sie
schnell kostenfrei Ihr Exemplar: www.hdi.de/gi

GI service

Wichtige Info zur GI!


